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1 Projektbeschreibung 
 
 
1.1 Anlass und Ziel des Projektes 
 
Mit Erlass EW 22/52.06.01-NOK-00 vom 05.11.2002 und 09.01.2003 hat das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen eine Untersuchung der Anpassungspotenziale des nicht 
ausgebauten Teils der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) veranlasst. 
 
Der NOK ist von Brunsbüttel bis zur Weiche Königsförde unter Beibehaltung einer Wassertiefe 
von 11 Meter - Nutztiefgang 9,5 Meter - durch ein entsprechendes Sicherungsprogramm seit 1966 
verbreitert worden. Der nicht ausgebaute Teil von der Weiche Königsförde (Kkm 80) bis zur Wei-
che Binnenhafen Holtenau (Kkm 96) weist den Regelquerschnitt der 1. Erweiterung im Jahre 1914 
auf. Die Sohlenbreite beträgt in diesem Bereich außerhalb der Weichen 44 m und die Kurvenra-
dien liegen zwischen 1400 und 3000 m. 
 
Für die Schifffahrt in diesem nicht angepassten Teil des NOK besteht durch den laufenden Wech-
sel zwischen engem und weitem Profil die Schwierigkeit, dass die Schiffe nicht optimal zu steuern 
sind und dieses noch dadurch verstärkt wird, dass die meisten Wechsel in den Kurven stattfinden. 
 
Ziel der Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals ist die Optimierung der schifffahrtli-
chen und nautischen Verhältnisse in diesem Abschnitt sowie die Berücksichtigung der Zunahme 
des Schiffsverkehrs insgesamt. 
 
Die Projektgruppe "Voruntersuchung Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals (NOK)" 
des Wasser- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau hat die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) 
mit Datum vom 27.5.2004 mit der "Erstellung einer Umweltrisikoeinschätzung (URE) sowie einer 
FFH-Verträglichkeitseinschätzung (FFH-VE) entsprechend der Methodik der Bundesverkehrswe-
geplanung" beauftragt.  
 
Die vorliegende URE betrachtet die Anpassung des Kanalquerschnitts, den Betriebswegebau so-
wie die Böschungssicherung im Bereich der Alten Levensauer Hochbrücke, nicht jedoch die Aus-
wirkungen der Unterbringung des anfallenden Bodenmaterials. Die für das Projekt vorgesehenen 
Unterbringungsflächen liegen im Bereich der bereits planfestgestellten Felder A-D der Ablage-
rungsflächen am Flemhuder See (Planfeststellungsbeschluss vom 23.12.1971). Der Planfeststel-
lungsbeschluss ist uneingeschränkt bestandskräftig und wirksam, d.h. es kann aufgespült werden, 
solange die Spülfelder noch nicht ausgelastet ist. Das erneute Aufbringen von Baggergut auf die 
planfestgestellte Ablagerungsfläche wird daher in der URE nicht betrachtet. Die URE beschränkt 
sich auf die Prüfung der Beschaffenheit des zu verbringenden Baggerguts (Mitt. WSD Nord 2005). 
 
 
1.2 Maßnahmen des Projektes 
 
Die nachfolgende Beschreibung des Vorhabens basiert auf den Angaben des Projektträgers (WSA 
K-H 2005). 
 
Die Zielvariante sieht eine Verbreiterung der Wasserspiegelbreite in 4 Bereichen der Oststrecke 
von 102,5 m auf 136 m unter Beibehaltung der Wassertiefe von 11 m vor. Es handelt sich um die 
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Gerade Königsförde, die Kurve Groß-Nordsee, die Kurve Landwehr und die Wittenbeker Kurve. 
Eine detaillierte Auflistung der Maßnahmen findet sich nachfolgend in Tab. 1.2-1. 
 
Tab. 1.2-1: Maßnahmenauflistung Zielvariante (nach WSA Kiel-Holtenau 2005) 
 

Kkm Kanal-
Seite 

Bezeichnung max. seitl. 
Eingriffs-

tiefe 

Bodenab-
trag 

Fläche

von bis   [m] [Mio. m³] [ha] 

80,0 83,4 N 

Aufweitung der Gerade Königsförde 
auf eine Wasserspiegelbreite von 
136 m und auf eine Sohlenbreite 
von 70 m bei einer Wassertiefe von 
11 m 

50 1,00  12,0 

83,4 84,1 N 

Aufweitung der Kurve Groß-
Nordsee auf eine Wasserspiegelbrei-
te von 136 m und auf eine Sohlen-
breite von 70 m bei einer Wassertie-
fe von 11 m 

60 1,00 11,7 

80,3 84,3 S Betriebswegebau 15 1,00 6,0 

86,1 88,5 N 

Aufweitung der Kurve Landwehr 
auf eine Wasserspiegelbreite von 
136 m und auf eine Sohlenbreite 
von 70 m bei einer Wassertiefe von 
11 m. 

65 2,50 12,1 

86,7 86,8 N/ S Ersatz und Rückverlegung der Fähr-
landeanlage Landwehr - - - 

85,8 86,7 S Betriebswegebau 15 0,25  1,35 

87,5 92,5 S 

Aufweitung der Wittenbeker Kurve 
auf einen Mindestradius von 3000 m 
bei einer Sohlenbreite von 70 m und 
Wassertiefe von 11 m 

90 1.66  23,9 

93,4 93,5 N/ S Böschungssicherung 
Alte Levensauer Hochbrücke - 0,96  - 

Summe 8,37  
 
Die Unterwasserböschung erhält eine Neigung von 1:3 und in der Uferlinie ein Deckwerk aus 
Füll- und Abdeckmaterial, das bis rd. 2 m unter Wasser reicht. Dieser Verbau ist nicht mit einer 
Böschungspanzerung gleichzusetzen. Im Anschluss an das Deckwerk ist in Höhe von NN + 
1,50 m eine 5 m breite Berme für den Betriebsweg in Form von zwei Betonspurplatten vorgese-
hen. Die Einbindung des Kanalquerschnitts in das vorhandene Geländeprofil erfolgt in einer Bö-
schungsneigung von 1:2, dem ein kanalparalleler Windschutz folgt. Der Aufbau des Windschutzes 
erfolgt je nach Erfordernis in einer Geländetiefe von 80-100 m mit standort-heimischer Begrü-
nung. Grundsätzlich soll zur Erhaltung der Böschungsstabilität die Begrünung aus tief- und flach-
wurzelnden Pflanzen bestehen. Um den anfallenden Wind optimal über den Kanal zu leiten ist ein 
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halbkugeliger Aufbau der Gehölze anzustreben. Für die Bepflanzung der Böschungshänge sind 
Gehölze mit niedrigem Wuchs vorgesehen, die die Sicht für die Schifffahrt nicht behindern. 
 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 
Gerade Königsförde (Kkm 80-83,4) und Kurve Groß-Nordsee (Kkm 83,4-84,1) 
Die Gerade Königsförde verbindet die Weiche Königsförde mit der Kurve Groß-Nordsee und be-
sitzt eine Sohlenbreite von 44 m. Die Kurve Groß-Nordsee, die von der Seeschifffahrt auch West-
ausgang der Weiche Groß-Nordsee genannt wird, weist derzeit einen Radius von 3000 m auf und 
eine Sohlenbreite von 44 m. 
 
Im Zuge der Kanalverbreiterung wird der Kanalquerschnitt auf der Nordseite auf eine Sohlenbreite 
von 70 m bei einer Wassertiefe von 11 m erweitert. Aus wirtschaftlichen und bauablauftechni-
schen Gründen erfolgt die Erweiterung der beiden Bereiche zusammen und auf der Nordseite. Eine 
symmetrische und damit beidseitige Verbreiterung wurde aus wirtschaftlichen Gründen verworfen. 
Der Abtrag erfolgt hier zunächst landseitig als Trockenabtrag mit Hydraulikbaggern. Der Trans-
port wird auf Schuten vorgenommen oder bei Zwischenlagerung auf nahe gelegenen Seitenkippen 
per LKW. Die Erweiterung des Kanalquerschnitts erfolgt anschließend soweit möglich zunächst 
auch landseitig. Die Profilierung der Unterwasserböschung wird kanalseitig vorgenommen und das 
dort abgetragene Nassbaggermaterial wird auf längsseitig liegende Schuten verbracht. 
 
Betriebswegebau (Kkm 80,3-84,3 sowie Kkm 85,8-86,7) 
Ab der Weiche Königsförde bis zum Übergang in die Wittenbeker Kurve verfügt der NOK auf der 
Südseite bisher nicht über einen Betriebsweg. In Höhe von NN + 1,50 m wird hierzu nach der 
Deckwerksausbildung in der Wasserwechsel-Zone eine Berme mit dem Betriebsweg erstellt. Die 
Einbindung in das vorhandene Gelände erfolgt mit einer Neigung von 1:2. In diesem Bereich fällt 
kein Nassabtrag an. 
 
Kurve Landwehr (Kkm 86,1-88,5) 
Die Kurve Landwehr entspricht in ihrer Querschnittsausbildung der Kurve Groß-Nordsee. Der 
NOK verläuft hier in hohem Gelände, also im Einschnitt. Im Scheitelpunkt der Kurve kreuzt die 
Fähre Landwehr den NOK. Die Fährlandeanlage Landwehr ist zur Zeit der älteste Fähranleger des 
NOK und in einem veralteten und ersatzbedürftigen Zustand. Die mit einer kurzen Landeklappe 
ausgestattete Anlage führt bei extremen Kanalwasserständen dazu, dass insbesondere tiefliegende 
und lange Fahrzeuge (z.B. Reisebusse) aufsetzen. 
 
Die Fährlandeanlage Landwehr ist gemäß dem Musterentwurf für Fährlandeanlagen am NOK mit 
einer längeren Landeklappe (L = 8 m) auszustatten und gleichzeitig zurückzuverlegen, um die 
Forderung zu erfüllen, dass die Fähre im Anlegezustand hinter der Streichlinie des Längsverkehrs 
im Flachwasserbereich geschützt liegt. 
 
Die neue Fährstelle wird seitlich versetzt von ihrer derzeitigen Stelle errichtet werden. Die Ver-
breiterung des Kanalquerschnitts von einer Sohlenbreite von 44 m bei einer Wassertiefe von 11 m 
erfolgt im Innenbereich der Kurve Landwehr, d.h. auf der Nordseite, auf eine Sohlenbreite von 
70 m bei einer Wassertiefe von 11 m. 
 
Zunächst ist hierfür die Überwasserböschung abzutragen und die Anbindung der Fährstelle an das 
Straßennetz neu zu gestalten. Danach kann der Kanalquerschnitt hergestellt werden und der Rück-
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bau der alten Landeanlage erfolgen. Auf der Südseite wird der Fähranleger innerhalb der vorhan-
denen Fährbucht seitlich versetzt um etwa 5 m zurückverlegt. 
 
Wittenbeker Kurve (Kkm 87,5-92,5) 
Die Wittenbeker Kurve ist am NOK derzeit die engste Kurve mit einem Radius von 2600 m und 
einer Sohlenbreite von 44 m. Durch die Kurvenabflachung und die Ausbildung mit einem Min-
destkurvenradius von 3000 m ist der Ufereingriff in der Innenseite der Kurve auf der Südseite er-
heblich. Im Scheitelpunkt der Kurve beträgt die Verbreiterung der Sohlenbreite ca. 95 m. Der Ab-
trag erfolgt hier zunächst landseitig als Trockenabtrag mit Hydraulikbaggern. Der Transport wird 
auf Schuten vorgenommen oder bei Zwischenlagerung auf nahe gelegenen Seitenkippen per LKW. 
Die Erweiterung des Kanalquerschnitts erfolgt anschließend soweit möglich zunächst auch land-
seitig. Die Profilierung der Unterwasserböschung wird kanalseitig vorgenommen und das dort 
abgetragene Nassbaggermaterial wird auf längsseitig liegende Schuten verbracht. 
 
Alte Levensauer Hochbrücke (Kkm 93,4-93,5) 
Das Querprofil unter der alten Levensauer Hochbrücke weist derzeit eine Sohlenbreite von 44 m 
auf. Dies entspricht dem Profil der 1. Erweiterung von 1914. Die landseitigen Böschungen sind 
steil geneigt (1:1,25 bis 1:1,35). Im Brückenbereich ist es in den 50er Jahren zu Rutschungen ge-
kommen. Daher wurde eine Böschungssicherung mit Setzsteinen und Entwässerung ausgeführt. 
Sowohl die Böschungen als auch die Betriebswege sind auf der Nord- und Südseite durch massive 
Betonfundamente gesichert. Davor befindet sich eine ca. 1:3 geneigte Unterwasserböschung. 
Zur Sicherung der Widerlager und Überwasserböschung der alten Levensauer Hochbrücke muss 
eine zweifach-verankerte Bohrpfahlwand auf einer Länge von ca. 60 m anstatt der Betonfunda-
mente errichtet werden. Die Wasserspiegelbreite beträgt dort im Regelprofil nur ca. 100 m. Der 
Fuß der Bohrpfahlwand wird mit einem Bodenkeil, Böschungswinkel 1:3, ausgebildet. 
Die Ausführung der Kanalverbreiterung erfolgt erst auf der einen, anschließend auf der anderen 
Kanalseite. Während der Bauzeit wird durch Steinvorschüttungen die Standsicherheit erhöht sowie 
mögliche Setzungen an den Brückenlagern begrenzt. 
 
 
Angaben zum zeitlichen und räumlichen Bauablauf 
 
Dem Beginn des Bodenabtrags ist in der Winterzeit eine Rodung des Bereiches vorauszugehen. 
Weiterhin sind bei der Nassbaggerung die Fischlaichzeiten (ca. Februar bis Juni) zu berücksichti-
gen. Die Dauer der Bauausführung beträgt 2 Jahre. Die Durchführung wird für die Jahre 2008 und 
2009 angestrebt. 
 
 
Beschreibung der wichtigsten Verfahren, Geräte und Anlagen 
 
Zur Sicherung der Überwasserböschung unterhalb der alten Levensauer Hochbrücke wurde eine 
Bohrpfahlwand gewählt. Dieses Bauverfahren ist besonders erschütterungsarm, da das Bohrrohr 
mit Hilfe einer Verrohrungsmaschine oder einem Drehbohrkopf drehend und/oder drückend in den 
Boden vorgetrieben wird. Der Boden wird innerhalb des vorauseilenden Bohrrohrs gefördert. In 
der Abfolge werden zunächst die unbewehrten Primärpfähle betoniert und anschließend die Se-
kundärpfähle mit Bewehrung hergestellt, wobei die zuerst betonierten Pfähle angeschnitten wer-
den. Die Anker zur Rückverankerung werden überwiegend durch die unbewehrten Pfähle geführt. 
Die Realisierung erfolgt in der frostfreien Zeit sowie außerhalb der Winterschlafzeiten (ca. Anfang 
November bis Anfang April) der in einem Widerlager der Brücke überwinternden Fledermäuse. 
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Der Einbau des Betriebsweges erfolgt mit einem Betonfertiger. Im Vorwege muss gegebenenfalls 
eine kapillarbrechende Schicht eingebaut und der Untergrund verdichtet werden. 
 
Zur Kanalverbreiterung wird der Trockenabtrag der Geländeböschung zunächst landseitig, soweit 
technisch möglich, mit Hydraulikbaggern erfolgen. Die Bodenmassen werden entweder auf Schu-
ten verladen oder mit Lastkraftwagen auf nahe gelegenen Seitenkippen einer weiteren Verwen-
dung zugeführt. Die Ausbildung der Unterwasserböschung erfolgt kanalseitig. Das Nassbaggergut 
wird auf längsseits liegende Schuten verladen. 
 
Bei den fest gelagerten Bodenarten auf der Oststrecke kommen vornehmlich Eimerkettenbagger 
und Tieflöffelbagger zum Einsatz. 
 
 
Anlagenbedingte Langzeitwirkungen 
 
Zurzeit leitet die BAW aus den Unterhaltungsbaggermengen und der Verkehrsbelastung (Stand: 
1999) einen quasi - Gleichgewichtszustand ab und empfiehlt in ihrem Gutachten ein Monitoring 
der Erosionsbelastung an den NOK-Böschungen. 
 
Von gleichbleibenden Unterhaltungsbaggermengen kann allerdings bei der zukünftigen hydro-
dynamischen Belastung nach den Anpassungsmaßnahmen nicht ausgegangen werden. Dies wäre 
der Fall, wenn einige größere Schiffe mehrere kleine ersetzen würden und somit die Häufigkeit der 
Belastung abnimmt. Aufgrund der von Planco prognostizierten Anzahl der Schiffsbewegungen 
sind die Zuwächse der Schiffsbewegungen besonders in den Verkehrsgruppen 5 und 6 zu beob-
achten, während die Schiffsbewegungen in den kleineren Verkehrsgruppen auf geringerem Niveau 
zunehmen. Zudem erhöhen sich die maximal zulässigen Abmessungen eines Schiffes auf dem 
NOK von derzeit L x B x Tiefgang. = 235 x 32,5 x 7,0 m auf L x B x Tiefgang. = 235 x 32,5 x 9,0 
m in der Zielvariante. Die Begegnungsziffer für die Oststrecke kann in dem Bereich zwischen der 
Weiche Schwartenbek und der Weiche Königsförde auf 8 erhöht werden. Eine Änderung der Be-
gegnungsziffer im Bereich der Weststrecke und der Oststrecke zwischen den Weichen Schwarten-
bek und Binnenhafen Kiel-Holtenau ist nicht vorgesehen. 
 
Die Mehrmengen in der Unterhaltungsbaggerung werden prozentual über die derzeitigen Kosten 
der Unterhaltungsbaggerung abgeschätzt. Es wird angenommen, dass die Aufwendungen für die 
Gewässerbettunterhaltung um 12 % ansteigen werden. 
 
Der Zyklus der Unterhaltungsbaggerung beträgt in der Regel auf der Oststrecke 5 Jahre und auf 
der Weststrecke 1 Jahr. Zur Vereinheitlichung wird ein jährlicher Baggerzyklus zugrundegelegt, 
der 3 Jahre nach Fertigstellung der Maßnahmen beginnt. Die jährliche Unterhaltungsbaggermenge 
auf dem NOK beträgt 80.000 m³/Jahr, so dass für die Zielvariante eine Zunahme der Unterhal-
tungsbaggermenge um 9.600 m³/Jahr angenommen wird. 
 
Der Aspekt der Erosionsbelastung durch die Schiffsentwicklung mit und ohne Anpassung wird in 
weiteren Untersuchungen durch die Wasser- und Schifffahrtsämter am NOK weiter verfolgt und 
vertieft behandelt werden. 
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Bodenabtrag und zu erwartenden Reststoffe 
 
Aus der Kanalverbreiterung der Oststrecke des NOK zwischen Königsförde und Kiel-Holtenau 
fällt Boden je etwa zur Hälfte als Trocken- und Nassabtrag an. Ferner entsteht Abbruchmaterial 
aus der Aufnahme des Deckwerkes und der vorhandenen Betriebswege sowie aus dem Abbruch 
der Fährlandeanlage Landwehr. 
 
Verbringungs- und Verwertungsmöglichkeiten 
Die nachfolgenden Ausführungen zu Verbringungs- und Verwertungsmöglichkeiten werden der 
Vollständigkeit halber mit aufgeführt, obgleich die planfestgestellten Ablagerungsflächen am 
Flemhuder See in dieser URE nicht betrachtet werden (siehe Kap. 1.1, WSD Nord 2005). 
 
Soweit der Trockenabtrag nicht auf nahe gelegenen Seitenkippen zwischengelagert werden kann, 
soll er auf den Ablagerungsflächen am Flemhuder See im Feld D1 untergebracht werden. Der Be-
reich der Ölwärmehalle (Feld D2) wird als Ablagerungsfläche ausgespart. Der Antransport des 
anfallenden Trockenabtrags zu den Ablagerungsflächen am Flemhuder See soll auf dem Wasser-
weg erfolgen. Voraussetzung ist die Möglichkeit eines Landumschlages am Ufer des Spülfeldes 
sowie den weiteren Transport auf das Spülfeld per LKW bzw. Dumper. Die genannten nahe gele-
genen Seitenkippen können in diesem Projektstadium noch nicht näher benannt werden. Die Fra-
ge, ob und in welcher Menge der Trockenabtrag sofort einer weiteren Verwendung zugeführt wer-
den kann, ist beim jetzigen Planungsstand nicht zu beantworten. Eine Verwertung ist aber anzu-
streben. Ein Teil des Bodens kann zum Dammbau auf den Spülfeldern verwendet werden. 
 
Für die Ablagerung des Bodens aus dem Nassabtrag der Ufereingriffe ist ebenfalls die planfestge-
stellte Ablagerungsfläche am Flemhuder See vorgesehen. Das anfallende Baggergut soll im Flem-
huder See mit Hilfe eines Schutenspülers aus den Schuten entnommen und auf die Ablagerungs-
flächen verspült werden. 
 
In den Spülfeldern soll die Auffüllung gemäß dem Planfeststellungsbeschluss vom 23.12.1971 für 
die Ablagerung von Boden am und im Flemhuder See erfolgen. Dies bedeutet, dass die Spülfelder 
A, B und C bis höchstens NN + 15,0 m und Feld D bis höchstens NN + 12,0 m aufgefüllt werden. 
Die Nutzung des Spülfeldes E (Verfüllung des Flemhuder Sees) ist nicht vorgesehen. 
 
Die unmittelbar in Anspruch genommene Fläche ist Tab. 1.2-2 zu entnehmen. 
 
Tab. 1.2-2: Flächenbilanzen der Baumaßnahme Anpassung der Oststrecke des NOK - ohne 

Betriebswege (nach WSA Kiel-Holtenau 2005) 
 

Kkm 
Ka-
nal-
Seite 

Fläche der Aufwei-
tung 

davon neue Wasser-
fläche davon Landfläche 

von bis  [ha] [ha] [ha] 

80,0 84,1 N 23,7 13,2 10,5 

86,1 88,5 N 12,1 5 7,1 

87,5 92,5 S 23,9 15,1 8,8 
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Baubetriebsbereiche 
Generell ist es vorgesehen, den anfallenden Nassabtrag über Schuten auf dem Wasserweg entlang 
des NOK ortsnah zu den zuvor genannten Spülfeldern zu verbringen. 
 
Der Transport des Trockenabtrags, sofern er einer weiteren Verwendung zugeführt werden kann, 
wird mit dem LKW über die Kanalbetriebswege und das vorhandene Straßenverkehrsnetz zu na-
hegelegenen Zwischenlagerflächen (Seitenkippen) erfolgen. 
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2 Beschreibung des betroffenen Raumes 
 
2.1 Allgemeine Beschreibung des betroffenen Raumes 
 
Der ursprünglich "Kaiser-Wilhelm-Kanal" genannte NOK wurde nach achtjähriger Bauzeit am 
21. Juni 1895 dem Verkehr übergeben.  
 
Der NOK verbindet die Elbe bei Brunsbüttel mit der Kieler Förde (Ostsee). Er durchquert zunächst 
die bis zu 3 m tieferliegende Marsch und durchschneidet dann den bis zu 25 m hohen Geestrücken. 
Bis Rendsburg folgt der Kanal der Eiderniederung, erreicht dann das holsteinische Hügelland, in 
dem streckenweise die Reste früherer Eiderseen durchquert werden, und mündet nach rund 
100 km bei Kiel-Holtenau in die Förde. An den Enden ist der Kanal durch Schleusen gegen die 
wechselnden Wasserstände der Elbe und Ostsee abgeschlossen. 

Abb. 2.1-1: Lageplan Nord-Ostsee-Kanal (WSA K-H 2000a) 
 
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im NOK beträgt für Schiffe der Verkehrsgruppe 6 oder mit 
einem Tiefgang von mehr als 8,5 m 12 km/h (6,5 kn), für alle übrigen Schiffe 15 km/h (8,1 kn). 
Die durchschnittliche Passagezeit beträgt bei 12 km/h 8,2 Stunden und bei 15 km/h 6,5 Stunden. 
Hinzu kommen die Zeiten des Ein- und Ausschleusens. Die Schleusungszeiten sind wasserstands-
abhängig und betragen durch die Alten Schleusen (nur für kleinere Schiffe geeignet) im Mittel 
20 min und durch die Neuen Schleusen im Mittel 35 min. Der Nord-Ostsee-Kanal erspart den 
Umweg um Skagen, das bedeutet einen durchschnittlichen Wegvorteil von ca. 250 sm bzw. eine 
Zeitersparnis von ca. 16 Stunden. 
 
Das Gesamteinzugsgebiet des Nord-Ostsee-Kanals in seiner Funktion als Vorfluter umfasst 
1580 km², davon werden 250 km² Niederungsgebiet durch 19 Schöpfwerke künstlich entwässert. 
Die Wassereinleitung in den Kanal beträgt durchschnittlich 20 m³/s; mindestens sind es 4 m³/s, der 
Maximalwert liegt bei 190 m³/s. Dieser Niederschlagsabfluss muss in die Nord- oder Ostsee abge-
führt werden, um einen konstanten Wasserstand im Kanal zu halten. Die Abführung des über-
schüssigen Wassers erfolgt hauptsächlich in die Elbe durch Entwässerungsschütze in den kanalsei-
tigen Ebbetoren der Alten Schleusen Brunsbüttel. Damit wird versucht, das bei der Schleusung 
eingeflossene schlickhaltige Salzwasser wieder in die Elbe zurückzuführen. Bei Hochwasser in der 
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Elbe und starkem Westwind wird der Wasserstand durch ein Entwässerungssiel in Kiel-Holtenau 
ausgeglichen.  
 
Der maßgebende Wasserstand auf der Kanalstrecke ist NN - 0,20 m. Gewöhnlich wird mit einem 
etwas angespannten Wasserspiegel von ca. NN 0,00 m gefahren. Ein konstanter Wasserstand ist 
wichtig, um u.a. die Durchfahrtshöhen unter den Brücken (10 Brücken entlang der Gesamtstrecke) 
für die Schifffahrt zu gewährleisten und die Fähranleger (14 Fährstellen entlang der Gesamtstre-
cke) betreiben zu können. Wegen der starken Beanspruchung aus Wellenschlag, Wasserspiegelab-
sunk und Rückströmung vorbeifahrender Schiffe ist eine Befestigung der Ufer unerlässlich. Die 
Ufer sind bis ca. 2 m unter dem Wasserspiegel mit Setzsteinen gesichert (unverklammert) und da-
vor befindet sich meist noch eine Lage Schüttsteine. Das Material besteht überwiegend aus Stein- 
bzw. Kupferschlackenschüttungen. 
 
Die auszubauende Teilstrecke beginnt bei Kkm 80,0 (Weiche Königsförde/Ost) und erstreckt sich 
bis zur Alten Levensauer Hochbrücke bei Kkm 93,5. Der Kanalwasserspiegel liegt hier unterhalb 
des Niveaus der umgebenden Landflächen im Einschnitt mit bis zu 11,50 m hohen Ufern. Zum 
Vorhabensgebiet gehört der östliche Teil der Weiche Königsförde sowie die Kurven Groß-Nordsee 
und Schwartenbeck. Der Kanal ist teilweise mit Betriebswegen auf beiden Seiten ausgestattet. Ne-
ben der Fähre Landwehr (Kkm 86,7) kreuzen die beiden Levensauer Hochbrücken (Kkm 93,5) den 
Kanal. 
 
Der zu betrachtende Kanalabschnitt durchfließt den Naturraum "Schleswig-Holsteinisches Hügel-
land", welcher in diesem Bereich in die Teilräume "Hüttener und Duvenstedter Berge", "Dänischer 
Wohld" (beide nördlich des NOK) und "Westensee-Endmoränengebiet" (südlich des NOK) ge-
gliedert ist. Das Hügelland ist u.a. durch vielfältige Geländeformen und mitunter rasche Wechsel 
der Böden geprägt. Die großen Höhenunterschiede auf engem Raum entstanden durch recht un-
gleichmäßiges Vordringen und Abschmelzen des Eises während der letzten nordeuropäischen Eis-
zeit (Weichsel-Eiszeit). Der Naturraum ist durch zahlreiche kleinere und größere Seen sowie die 
landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet. Kleinere Waldgebiete finden sich beispielsweise auf 
Hügelkuppen. 
 
 
2.2 Ermittlung der relevanten Schutzgüter und Abgrenzung des Projektgebie-

tes 
 
2.2.1 Ermittlung der relevanten Schutzgüter 
 
Aufgrund der Erfahrungen und Erkenntnisse, auch aus der letzten UVU zur Sicherung des NOK, 
Stadtstrecke Rendsburg Ost, ergeben sich folgende relevante Schutzgüter und zu bearbeitende 
Themen einschließlich Wechselwirkungen gemäß URE-Methodik: 
 
> Wasser 

- Hydrologie 
- Gewässermorphologie 
- Wasserbeschaffenheit und Stoffhaushalt 
- Grundwasser 

> Boden und Schadstoffe in Feststoffen 
- Boden 
- Schadstoffe in Feststoffen (Sedimente und Schwebstoffe) 
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> Pflanzen (Vegetation) 

> Landschaft (Landschaftsbild) 

> Tiere (Fauna) 

 

Neben diesen, für die Bearbeitung dieser URE bestimmenden Schutzgüter, gibt es weitere The-
men, deren Betrachtung im Rahmen der nachfolgenden Hauptuntersuchung empfohlen wird. Es 
handelt sich dabei um: 

> Luft (Luftqualität und Lärm) 

Die Anpassung der NOK-Oststrecke wird wahrscheinlich mindestens bauzeitlich (durch Ab-
transport von Baggergut) sowie ggf. auch betriebsbedingt ein erhöhtes Schiffsaufkommen mit 
sich bringen und es ist nicht auszuschließen, dass es dadurch zu Beeinträchtigungen der Luft-
qualität sowie zu verstärkter Lärmbelastung kommen kann. Im Rahmen der Hauptuntersu-
chung ist das Schutzgut Luft daher zu berücksichtigen. 

> Mensch (Lebensgrundlagen, Freizeit und Erholung) 

Durch die geplanten Maßnahmen zur Anpassung der NOK-Oststrecke werden Flächen bean-
sprucht, die derzeit besonderen Nutzungen unterliegen (u.a. Siedlungsflächen, als Radwege 
genutzte Betriebswege). Mögliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch sollten in 
den nachfolgenden Planungsschritten entsprechend berücksichtigt werden. 

> Kultur- und Sachgüter (Kulturgüter, Baudenkmäler, Bodendenkmäler) 

Auch wenn derzeit keine möglichen Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgütern zu erken-
nen sind, sollte dieses Schutzgut in der Hauptuntersuchung berücksichtigt werden. 

 
 
2.2.2 Abgrenzung des Projektgebietes und Beschreibung der Untersuchungsgebiete 
 
Das Projektgebiet entspricht dem, durch das Vorhaben "Anpassung der Ostrecke des Nord-Ostsee-
Kanals" unmittelbar betroffenen Raum und reicht somit von Kkm 80 - Kkm 93,5. Nördlich und 
südlich des Kanals wird es durch den Eingriffsbereich der geplanten Maßnahmen zur Sohlen- und 
Wasserspiegelverbreiterung begrenzt, die im Detail in Tab. 1.2-1 aufgeführt sind. Wie bereits in 
Kapitel 1.1 dargelegt, sind die Spülfelder am Flemhuder See nicht Bestandteil des Projektgebietes. 
Einen Überblick über das Projektgebiet gibt Abb. 2.2-1. 
 
Für die Schutzgüter Boden und Schadstoffe in Feststoffen sowie Pflanzen (Vegetation) stellt das 
Projektgebietes gleichzeitig das Untersuchungsgebiet für die URE dar. Für die übrigen Schutzgü-
ter wird neben dem, durch das Vorhaben unmittelbar betroffenen Bereich, ein erweiterter Wirk-
raum betrachtet, der auch funktionale Beziehungen erfasst und indirekte Auswirkungen mit ein-
schließt. Folglich ergeben sich für diese Schutzgüter nachfolgend beschriebene Abweichungen der 
jeweiligen Untersuchungsgebiete: 
 
Wasser 
 
> Hydrologie 
Abweichend vom Projektgebiet wird das gesamte Einzugsgebiet des NOK betrachtet (siehe Abb. 
4.1.1-1), da die natürlichen Zuflüsse aus dem oberirdischen Einzugsgebiet des NOK zur Speisung 
des Kanals und zur Anhebung des Kanalwasserstandes führen. Des Weiteren werden die Außen-
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wasserstände an den Schleusen Brunsbüttel und Kiel-Holtenau als Randbedingungen für die Ka-
nalentwässerung herangezogen. 
 
> Gewässermorphologie 
Um die Auswirkungen des Vorhabens auf die Morphologie zu beschreiben, wurde über das Pro-
jektgebiet hinausgehend der gesamte Kanal betrachtet, da sich Feststofftransportprozesse nicht auf 
einen Abschnitt des Wasserkörpers beschränken. So können z.B. Eingriffe im Ostteil des Kanals 
auch zu Änderungen der Schwebstoffgehalte im Westteil führen. Insbesondere durch die prognos-
tizierte Zunahme der schiffserzeugten Belastungen im gesamten Kanal sind auch Auswirkungen 
auf die Morphologie außerhalb des Projektgebietes zu erwarten. 
 
> Wasserbeschaffenheit 
Abweichend vom Projektgebiet wird der gesamte NOK betrachtet. Des Weiteren werden Daten 
aus der Ostsee im Nahbereich der Schleuse Kiel-Holtenau als Randbedingungen für die Wasserbe-
schaffenheit des Kanals herangezogen. 
 
> Grundwasser: 
Für die Bearbeitung des Schutzgutes Wasser/Grundwasser werden die generellen GW-
Verhältnisse in den vom Kanal durchlaufenden und vom Vorhaben betroffenen Naturräumen 
Schleswig-Holsteins zu Grunde gelegt. Dabei bilden die kanalnah gelegenen Wasserwerke einen 
Schwerpunkt in der Bearbeitung. Daher reicht das für das Schutzgut Grundwasser betrachtete Un-
tersuchungsgebiet teils mehrere Kilometer weit nach Norden und Süden über das eigentliche Pro-
jektgebiet hinaus, um die vorhabensbedingten Veränderungen des GW-Regimes vollständig cha-
rakterisieren zu können. 
 
Landschaft (Landschaftsbild) 
 
Die Beschreibung und Einschätzung der Raumbedeutung sowie des Grads der Belastungen bezieht 
sich im Wesentlichen auf die Landschaftsbildelemente des Projektgebietes. Zum besseren Ver-
ständnis und zur Einordnung der im Projektgebiet vorkommenden und im Rahmen der Vorha-
bensumsetzung entfallenden Landschaftsbildelemente wird das Projektgebiet um einen unmittelbar 
anschließenden Wirkraum erweitert (z.B. angrenzende landwirtschaftliche Ackerflächen sowie 
Knick- und Waldlandschaften). 
 
Tiere (Fauna) 
 
Das Untersuchungsgebiet für die Fauna weicht teilweise von dem eigentlichen Projektgebiet ab. 
Um die Raumbedeutung der östlichen Teilstrecke des NOK sowie die Auswirkungen der Baumaß-
nahme für die Fauna zu beschreiben und zu beurteilen, wird für einige Tiergruppen (Fische, Vögel, 
Insekten) ein erweiterter Wirkraum betrachtet, der funktionale Beziehungen mit einschließt und 
somit über das eigentliche Projektgebiet (vgl. Kap. 2.2.1.) hinausgeht. In diesen Bereichen sind 
indirekte Auswirkungen zu erwarten und es treten viele mobile Arten auf. Dieser Wirkraum um-
fasst für die aquatische Fauna z.T. den gesamten NOK sowie für terrestrische Tiere die an den 
Kanal angrenzenden terrestrischen Bereiche mit den jeweils charakteristischen Vegetationsstruktu-
ren. 
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Abb. 2.2-1: Projektgebiet der "Anpassung der Oststrecke des NOK zwischen Kkm 80,0 und Kkm 93,5"
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2.3 Schutz- und Restriktionsflächen 
 
Das Vorhaben kann aufgrund funktionaler Beziehungen (z.B. Aktionsräume mobiler Tierarten, 
Wasseraustausch etc.) auch Auswirkungen auf Schutzgebiete außerhalb des eigentlichen Projekt-
gebietes haben. Es werden daher nachfolgend auch Schutzgebiete aufgeführt, die sich im erweiter-
ten Wirkraum befinden.  
 
Der hinsichtlich der Schutz- und Restriktionsflächen zu betrachtende Bereich ist in erster Linie 
durch den Kanal sowie die landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet. Als Folge der anthropo-
genen Überprägung und der damit einhergehenden mittelmäßigen naturschutzfachlichen Wertig-
keit befinden sich hier nur einige wenige Schutzgebiete. Detaillierte Aussagen zu den ökologi-
schen und naturschutzfachlichen Einstufungen sind den Aussagen in Kap. 4 (Fachbeiträge zur 
URE) und 5 (FFH-Verträglichkeitseinschätzung) zu entnehmen. 
 
Nachfolgend werden die im erweiterten Wirkraum des Vorhabens liegenden Schutzgebiete aufge-
listet und in Abb. 2.3-1 dargestellt.  
 
Landschaftsschutzgebiete 
> Alter Eiderkanal, Gutspark Stift und Umgebung 
> Landzunge Flemhuder See / Ringkanal 
 
NATURA2000-Gebiete 
FFH-Gebiete (SAC = Special Area of Conservation) 
> Kalkquelle am NOK in Kiel (1626-351) 
> Kiel Wik / Bunkeranlage (1626-325) 
> Kluvensieker Holz (1625-301) 
 
Wasserschongebiet 
> Gebiet im Bereich von Kkm 88 - Kkm 94,5 
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Abb. 2.3-1: Schutzgebiete im erweiterten Wirkraum des Vorhabens "Anpassung der Oststrecke des NOK zwischen Kkm 80,0 und 

Kkm 93,5" 
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3 Grundlagen 
 
 
3.1 Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH-Verträglichkeitsein-

schätzung 
 
Die Bewertung der zu erwartenden ökologischen Auswirkungen des Ausbauprojektes Anpassung 
der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) erfolgt entsprechend der Methodik der Umweltri-
sikoeinschätzung und FFH-Verträglichkeitseinschätzung, die im Rahmen des Bundesverkehrswe-
geplans die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) unter Mitarbeit des Bundesamtes für Natur-
schutz (BfN) entwickelt und mit der Vorgehensweise bei Straßen- und Schienenprojekten abge-
stimmt hat (Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH-VE für Projekte an Bundeswasser-
straßen - Ein Beitrag zur Bundesverkehrswegeplanung-, BfG-Mitteilung Nr. 26, 2004). 
 
Grundlage der Umweltrisikoeinschätzung ist einerseits die Einstufung der Raumbedeutung anhand 
einer fünfstufigen Ordinalskala und andererseits die Einstufung nach dem Grad der Belastungen in 
einer dreistufigen Ordinalskala. Die resultierenden Angaben werden anhand einer 5 x 3 Matrix 
miteinander in Beziehung gesetzt (Tab. 6-1). Als Ergebnis lässt sich das fachspezifische Umwelt-
risiko für die einzelnen Schutzgüter ermitteln. Die Ermittlung des schutzgutübergreifenden Um-
weltrisikos als abschließende Projektbewertung ist mit einer Abwägung der verschiedenen Um-
weltbelange verbunden und das Ergebnis einer fachübergreifenden Entscheidung der beteiligten 
Gutachter. 
 
Um die frühzeitige und angemessene Berücksichtigung möglicher Konflikte mit dem europäischen 
Naturschutz zu gewährleisten, wird neben der fünfstufigen Einschätzung des Umweltrisikos er-
gänzend eine FFH-Verträglichkeitseinschätzung (FFH-VE) durchgeführt (siehe Kap. 5). Die Be-
zugsgebiete der FFH-VE sind die gemeldeten FFH-Gebietsvorschläge und europäischen Vogel-
schutzgebiete sowie solche, bei denen anzunehmen ist, dass sie den Kriterien der zugrunde liegen-
den europäischen Naturschutzrichtlinie, hier im besonderen der EG-Vogelschutzrichtlinie, ent-
sprechen. Aufgrund der Rechtsprechung des EuGH werden "faktische" Vogelschutzgebiete vor-
sorglich im Sinne der FFH-Bestimmungen in die FFH-VE einbezogen. 
 
Die Bewertung der Beeinträchtigung eines Gebietes stützt sich auf die für das jeweilige Gebiet 
formulierten Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck.  
 
Die FFH-Verträglichkeitseinschätzung erfolgt verbal-argumentativ und die Ergebnisse werden 
formal anhand von drei Bewertungsstufen zusammengefasst:  
 
> Beeinträchtigung der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks ist auszuschließen. 
> Beeinträchtigung der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks ist nicht auszuschließen. 
> Beeinträchtigung der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks ist wahrscheinlich. 
 
Sobald Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks eines Gebietes zu vermu-
ten sind, wird eine Einstufung als "Beeinträchtigung der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks 
ist nicht auszuschließen" vorgenommen. 
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Eine abschließende Entscheidung, ob eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der FFH-RL vor-
liegt oder nicht, kann jedoch im Rahmen der FFH-VE aus Maßstabsgründen und aus Gründen des 
Planungsstandes nicht mit Sicherheit getroffen werden.  
 
"Hinweise für die weitere Planung" vervollständigen das Gutachten zur URE und FFH-VE und 
geben dem Projektträger für das Hauptverfahren Hinweise auf Möglichkeiten der Vermeidung, 
Minimierung und ggf. auch auf Ausgleich und Ersatz (Kompensation). 
 
 
Hinweise zur Methodik der Einschätzung zum Thema Schadstoffe in Feststoffen (Sedimen-
te/Schwebstoffe) 
 
Da im Rahmen von Baggermaßnahmen speziell für die Schadstoffbelastung der Sedimen-
te/Schwebstoffe der in der URE-Methodik nicht vorgesehene Fall eintreten kann, dass keine signi-
fikante Veränderung oder sogar eine Verbesserung erfolgt, wurde eine zusätzliche Stufe 0 (= keine 
Auswirkungen) für die "Auswirkung der Maßnahme" eingeführt. Das hieraus resultierende fach-
spezifische Umweltrisiko ist immer in Stufe 1 (= sehr gering) einzustufen, unabhängig von der 
jeweiligen Raumbedeutung. (BfG 2003, BfG 2001).  
 
 
Hinweise zur Methodik der Einschätzung zum Thema Landschaft (Landschaftsbild) 
 
Die Wahrnehmung der Landschaft ist ein Prozess der Sinne, bei dem der visuelle Sinn im allge-
meinen eine dominante Funktion einnimmt. Aus diesem Grund wird die bildhafte Situation der 
Untersuchungsbereiche, d.h. das "Landschaftsbild" als Bezugsgröße für die Beschreibung und Ein-
schätzung der Raumbedeutung der Landschaft herangezogen.  
 
Für die Beurteilung der Raumbedeutung des Ist-Zustands findet ein fünfstufiger Einschätzungs-
rahmen Verwendung, dessen Kriterien auf eine überschlägige, vereinfachte und handhabbare Ein-
stufung der Auswirkungen des URE-Projektes auf das Landschaftsbild abgestellt sind. Die Kon-
kretisierung der im Bundesnaturschutzgesetz aufgeführten Parameter Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit für eine weitergehende, differenzierte Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbil-
des ist nicht Bestandteil der Umweltrisikoeinschätzung, sie ist Aufgabe der Umweltverträglich-
keitsuntersuchung. 
 
Als Kriterien für die Einschätzung des Umweltrisikos hinsichtlich des Landschaftsbildes wurde 
das Vorhandensein vertikaler Strukturen mit prägnanter Raumwirkung, die Kleinteiligkeit und 
Vielfalt bestehender Strukturen, der Anteil natürlich wirkender Biotoptypen und der Umfang der 
Überprägung durch die anthropogene Nutzung in jeweils abgestufter Intensität herangezogen.  
 
Die Beschreibung und Einschätzung der Raumbedeutung bezieht sich im Wesentlichen auf den 
unmittelbaren Bereich des Vorhabens, d.h. auf Landschaftsbereiche, die durch geplante Maßnah-
men direkt oder indirekt in Anspruch genommen werden. Für das Vorhaben der Anpassung der 
Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals sind dies z.B. Uferrücknahmen, der Bau von Betriebswegen, 
Gehölzpflanzungen auf den neuen Böschungen sowie die Anlage von Windschutzpflanzungen 
landseits der neuen Böschungen. Die Prüfung möglicher, durch das Vorhaben gestörter Sichtbe-
ziehungen und mögliche Fernwirkungen der Vorhabensmaßnahmen ist nicht Bestandteil der Um-
weltrisikoeinschätzung.  
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3.2 Datengrundlage 
 
Die für die Umweltrisikoeinschätzung (URE) und Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsein-
schätzung (FFH-VE) verwendeten Grundlagen sind in Tab. 3.2-1 aufgeführt. Im Wesentlichen 
basieren die fachlichen Aussagen auf die aktuell verfügbaren und zugänglichen Daten in Literatur 
und ggf. Internet sowie die Planfeststellungsunterlagen von dem letzten Ausbau "Sicherung des 
Nord-Ostsee-Kanals - Abschnitt Rendsburg Ost" (BfG 1995). 
 
 
Tab. 3.2-1: Unterlagenliste 
 

Art der Unterlage Quelle 

Allgemeine Grundlagen  
BAW - Bundesanstalt für Wasserbau (2004): "Stellungnahme zur Ausbaubedingten 
Änderung der schiffserzeugten Belastung des NOK durch Umsetzung der Variante 
1plus", Hamburg. 

BAW-DH 

BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde (1994): Zur Geologie des Spülfeldes am 
Flemhuder See (Nord-Ostsee-Kanal km 85), BfG-Bericht BfG-0868, Koblenz. 

BfG Koblenz 

BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde (1995): Umweltverträglichkeitsuntersu-
chung für das Vorhaben Sicherung des Nord-Ostsee-Kanals (Abschnitt Rendsburg-
Ost). Kkm 61,580 - Kkm 66,150, BfG-Bericht 0788, August 1995, 258 S. + Anhang. 

BfG Koblenz 

BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde (1996): Ablagerung von Bodenmaterial am 
und im Flemhuder See. Untersuchung der Umweltauswirkungen. BfG-Bericht BfG-
0930, Koblenz. 

BfG Koblenz 

BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde (2004): Methode der Umweltrisikoeinschät-
zung und FFH-Verträglichkeitseinschätzung für Projekte an Bundeswasserstraßen – 
Ein Beitrag zur Bundesverkehrswegeplanung - . BfG-Mitteilung Nr. 26, Koblenz. 

BfG Koblenz 

BMVBW - Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (2003): Bun-
desverkehrswegeplan 2003, Berlin. 

BMVBW Berlin 

BUND Landesverband Schleswig-Holstein (2001): Ökologischer Reiseführer 
Schleswig- Holstein. 

http://umwelt.landsh.server.de/servlet/is/827/ 
(Zugriff: Januar 2005) 

Bundesforstamt Plön (1999): Forsteinrichtung Nord-Ostsee-Kanal, Plön. Bundesforstamt Plön 

GLA - Geologisches Landesamt Schleswig-Holstein (1988): Bodenkarte 1:20000. 
Stadt Kiel und Umland, Kiel. 

GLA Schleswig-Holstein 

Kafemann, R., C. Bucher, S. Fetsch, M. Fleck & K. Lüdemann (2004): Langzeitstudie 
Fischgemeinschaft im Nord-Ostsee-Kanal. Betrachtungszeitraum: 1995-2001. Studie 
im Auftrag der Universität Hamburg, Landessportfischerverband Schleswig-Holstein 
e.V. und des Wasser- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau. 

WSA Kiel-Holtenau 

Kreis Rendsburg-Eckernförde (2004): Altlasten-Informationssystem. Altlastenrele-
vante Standorte für das Projektgebiet der URE I. Untere Bodenschutzbehörde, 
Rendsburg. 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 

MUNF - Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein 
(1998): Gesamtplan Grundwasserschutz in Schleswig-Holstein, Kiel. 

MUNF des Landes Schleswig-Holstein 

MUNF - Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein 
(2000): Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III - Kreise Rendsburg-
Eckernförde und Plön, kreisfreie Städte Kiel und Neumünster, Kiel. 

MUNF des Landes Schleswig-Holstein 

Ruck, K.W. (1969): Ein geologisches Längsprofil in der Trasse des Nord-Ostsee-
Kanals. Schr. Naturw. Ver. Schlesw.-Holst., Bd. 39, S. 41-48. 

Literatur 

WSA K-H - Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (2000a): Karte des Nord-
Ostsee-Kanals. 

http://www.wsa-ki.wsd-nord.de  
(Zugriff: November 2004) 

WSA K-H - Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (2000b): Die Schleusen und 
der Kanal. 

http://www.wsa-ki.wsd-nord.de  
(Zugriff: November 2004) 

WSA K-H - Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (2000c): Schifffahrt auf dem 
Nord-Ostsee-Kanal. 

http://www.wsa-ki.wsd-nord.de  
(Zugriff: November 2004) 

WSA K-H - Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (2004): Bohratlas des Nord-
Ostsee-Kanals, Kiel. 

WSA Kiel-Holtenau 

WSA K-H -  Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (2005): Beschreibung des 
Vorhabens für die Umweltrisikoeinschätzung I (URE I) – vorläufige Projektbeschrei-
bung, Kiel. 

WSA Kiel-Holtenau 



Umweltrisikoeinschätzung für Projekte an Bundeswasserstraßen 
Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals 
 
 

18 

Art der Unterlage Quelle 

WSD Nord – Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord (2005): Rechtliche Würdigung 
der Ablagerungsflächen am Flemhuder See im Rahmen der URE und FFH-VE. 

mündl. Mitteilung 

Allgemeine Kartengrundlagen  
Digitale Topographische Karte 1:200000 (DTK 200). Geobasisdaten-Service der BfG 

Digitale Bundeswasserstraßenkarte 1:25000 (DBWK 25). WSD Nord, Kiel 

Karte Nord-Ostsee-Kanal 1:100000.  WSD Nord, Kiel 

Kreis Dithmarschen (2004): Altlastenkataster. Kreis Dithmarschen 

Kreis Rendsburg-Eckernförde (2004): Altlastenkataster. Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Landeshauptstadt Kiel (2004): Altlastenkataster. Landeshauptstadt Kiel 

WSD Nord – Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord (1997):Luftbilder des NOK. WSD Nord, Kiel 

Wasser  
Hydrologie  

Arbeitsgruppe Technik (1981): Studie über eine Oberflächenwasseraufbereitungsan-
lage für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel - Erster Zwischenbericht - . - Konsortialver-
trag zw. den Firmen Bayer/Schelde, Veba/Hüls und EgeB, Brunsbüttel. 

Literatur 

BAW - Bundesanstalt für Wasserbau (1988): NOK; Entwässerungsbetrieb in Bruns-
büttel; hydrodynamisch-numerische (HN) Simulation. - Brief-Gutachten, Karlsruhe. 

Gutachten 

Becker, Plate (1966): Studie über die Wasserspiegelbewegungen des NOK. - Unter-
suchungsstelle NOK beim Wasserbauamt Kiel-Holtenau. 

Literatur 

Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch (2000): Unteres Elbe-Gebiet. BfG, Koblenz 

Keil, G.W. (1964): Gestatten die Entwässerungseinrichtungen des NOK eine An-
spannung des Mittelwasserstandes auf PN +5,05 m, ohne dass bei hohen Binnenab-
flüssen und gleichzeitigen ungünstigen Außenwasserständen der zulässige höchste 
Wasserstand von PN +5,40 m überschritten wird. - Übungsarbeit des Vorbereitungs-
dienst für die Laufbahn des höheren bautechnischen Verwaltungsdienstes. Kemp-
ten/Allgäu, Januar 1964. 

Literatur 

WSD Nord (1989): Wasserbewirtschaftung des NOK. – Unveröffentlichter techni-
scher Bericht des gewässerkundl. Dez.; Az: T3-221.7-WwA1/2 vom 24.4.1989, Kiel. 

WSD Nord 

Gewässermorphologie  
BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde (1992): Bearbeiter M. Neumann: "Beschrei-
bung der Wasserbeschaffenheit des Nord-Ostsee-Kanals als Beitrag für eine Um-
weltverträglichkeitsuntersuchung zum NOK-Ausbau im Bereich Rendsburg Ost, km 
61,674 – 65,850", Koblenz. 

BfG, Koblenz 

Koske, P., Szekielda, K.-H. (1965): "Zur Hydrographie des NOK, Teil 1", Kieler Mee-
resforschung, Band 11. 

Literatur 

Krumm, H., Reinheimer, G. (1966): "Zur Schwebstoffzusammensetzung und Bakte-
riologie des NOK, Teil 2", Kieler Meeresforschung, Band 12. 

Literatur 

Plate, U. (1981): "Untersuchungen und Überlegungen zur Sicherung einer künstli-
chen Wasserstraße- erläutert am Beispiel des Nord- Ostsee- Kanals", Wasser- und 
Schiffahrtsdirektion Nord, 2359. 

Literatur 

Barkmann, S., Kafemann, R. (1998): "Autotrophe und heterotrophe Komponenten 
des mikrobiellen Nahrungsnetzes im Salzgehaltsgradienten des NOK", Deutsche 
Gesellschaft für Limnologie-Tagungsbericht, Krefeld. 

Literatur 

WSA Brb- Wasser- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel (2004): Peilpläne des NOK. WSA Brunsbüttel 

Wasserbeschaffenheit und Stoffhaushalt  
BfG – Bundesanstalt für Gewässerkunde (1993): Untersuchungen zur Auswirkung 
von Baggerarbeiten auf die Wasserbeschaffenheit des Nord-Ostsee-Kanals. BfG-
Bericht Nr. 716. 

BfG, Koblenz 

Kies, L., Neugebohrn L., Braker H., Gäatje C. & Selig A. (1992): Primärproduzenten 
und Primärproduktion im Elbe-Ästuar, in: KAUSCH, H. (Hrsg.): Die Unterelbe. Natür-
licher Zustand und Veränderungen durch den Menschen. S: 137-168. 

Literatur 

Neumann (1992): Beschreibung der Wasserbeschaffenheit des Nord-Ostsee-Kanals 
(NOK) als Beitrag für eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung zum NOK-Ausbau im 
Bereich Rendsburg-Ost, km 61.674 - km 65.850. Literaturstudie im Auftrag der BfG, 
Koblenz, 45 pp.. 

Literatur 

LANU - Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (1995-
2004): Daten zur Wasserbeschaffenheit der Messstellen im NOK und der Ostsee 
(Messstelle Leuchtturm Friedrichsort). 

LANU des Landes Schleswig-Holstein 
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Art der Unterlage Quelle 

Grundwasser  
Johannsen, A. (1980): Hydrogeologie von Schleswig Holstein, Geologisches Jahr-
buch, Reihe C, Heft 28, 586 S. 

Literatur 

LANU - Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (2002): 
Beobachtung und Überwachung der Grundwasserbeschaffenheit in Schleswig-
Holstein, Basismessnetz 1996 – 2000. 

LANU des Landes Schleswig-Holstein 

LANU - Landesamt für Natur und Umwelt des Schleswig-Holstein (1997): Bericht zur 
Grundwasserbeobachtung, Trendmessnetz 1992 - 1995. 
 
 

LANU des Landes Schleswig-Holstein 

Boden und Schadstoffe in Feststoffen 
 

 

Boden  
Kaiserliches Kanalamt (1888): Lagepläne mit Angaben zur Erdablagerung bestimm-
ter Flächen am Kaiser-Wilhelm-Kanal. Hrsg. Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-
Holtenau 2004, Kiel. 

Kaiserliches Kanalamt 

LANU - Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (2001): 
Schadstoffgehalte ausgewählter Fließgewässersedimente in Schleswig-Holstein, 
Flintbek. 

LANU des Landes Schleswig-Holstein 

LANU - Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (2004): 
Geologisches Landesarchiv. Ausgewählte Bohrungen für das Projektgebiet der 
URE I, Flintbek. 

LANU des Landes Schleswig-Holstein 

LANU - Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (2004): 
Fachinformationssystem Boden als Bestandteil des Bodeninformationssystem BO-
DIS. Ausgewählte Bodenprofile für das Projektgebiet der URE I, Flintbek. 

LANU des Landes Schleswig-Holstein 

LANU - Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (2004): 
Fachinformationssystem Boden als Bestandteil des Bodeninformationssystem BO-
DIS. Raumdaten der Reichsbodenschätzung für das Projektgebiet der URE I, Flint-
bek. 
 

LANU des Landes Schleswig-Holstein 

Schadstoffe in Feststoffen (Sedimente und Schwebstoffe)  
WSA K-H - Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (1999): Prüfbericht 580/99 
des Instituts für Gewässerschutz und Umgebungsüberwachung (IGU), Dr. Biernath-
Wüpping GmbH vom 12.08.1999. 

WSA Kiel-Holtenau 

WSA K-H - Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (2000): Prüfbericht 50/99 des 
Instituts für Gewässerschutz und Umgebungsüberwachung (IGU), Dr. Biernath-
Wüpping GmbH vom 07.02.2000. 
 

WSA Kiel-Holtenau 

Pflanzen (Vegetation)  
LANU-SH – Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein 
(1999): Biotop- und Nutzungstypenkartierung Schleswig-Holsteins auf der Grundlage 
einer CIR-Luftbildinterpretation. 
 

LANU des Landes Schleswig-Holstein 

Landschaft (Landschaftsbild)  
Becker, M., Kaster, G. (2003): Kulturlandschaft Nord-Ostsee-Kanal, Hrsg.: Stadt 
Rendsburg und Schleswig-Holsteinischer Heimatbund, Neumünster. 

Literatur 

Büro Klapper (1994): Landschaftsbildbewertung für die Ablagerung von Boden am 
Flemhuder See, Kiel. 
 

Literatur 

Kuschnerus, U. (1996): Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, Neue Verwal-
tungszeitschrift 1996, Heft 3, S. 235-241. 

Literatur 

MUNF - Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein, 
(1989): Landschaftsrahmenprogramm, Kiel. 
 

MUNF des Landes Schleswig-Holstein 

Schmidtke, K.-D. (1995): Die Entstehung Schleswig-Holsteins, Verlag Neumünster, 
3. Aufl.. 
 

Literatur 
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Art der Unterlage Quelle 

Tiere (Fauna)  
Bauer, H.-G., P. Berthold, P. Boye, W. Knief, P. Südbeck & K. Witt (2002): Rote Liste 
Brutvögel Deutschlands. Ber. Vogelschutz 39:7-12. 

Literatur 

Berndt, R.K. - Ornithologische Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein und 
Hamburg e.V. (schriftl. Mitt. 2004): Ornithologische Bedeutung des Nord-Ostsee-
Kanals Holtenau - Königsförde. 

Literatur 

BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde (1993): Faunistisches Gutachten zur Siche-
rung des Nord-Ostsee-Kanals bei Rendsburg (NOK-km 61,580 - 66,100) - Aquati-
sche Makrozoen - Bericht BfG-0741, Koblenz. 

BfG Koblenz 

BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde (2004): Untersuchungen zur Aktivität von 
Fledermäusen in der Zitadelle Spandau. Bericht im Auftrag des Wasserstraßen 
Neubauamtes Berlin. Bericht BfG-1395, Koblenz. 

BfG Koblenz 

Binot, M., R. Bless, P. Boye, H. Gruttke & P. Pretscher (1998): Rote Liste gefährde-
ter Tiere Deutschlands. - Schr.R. Landschaftspflege und Naturschutz 55. 434 S.. 

Literatur 

Bothmann, O. (1998): Epifauna und Pfahlbewuchs im Salzgehaltsgradienten des 
Nord-Ostsee-Kanals. Diplomarbeit. Christian-Albrechts-Universität Kiel. 102 S. + 
Anhang, Kiel. 

Literatur 

Czerny, D. (2004): Fischerei im Gewässersystem Nord-Ostsee-Kanal - Literaturver-
zeichnis, unveröff., WSD Nord, Kiel. 

WSD Nord, Kiel 

Deutschmann, K. (1999): Untersuchungen zur Infauna des Makrozoobenthos im 
Salzgehaltsgradienten des Nord-Ostsee-Kanals. Diplomarbeit. Christian-Albrechts-
Universität Kiel. 78 S. + Anhang. 

Literatur 

Fock, H.O. (1998): Faunistische Untersuchungen am Nord-Ostsee-Kanal 1996. 
Untersuchungsbericht im Auftrag der Bundesanstalt für Gewässerkunde, unveröff. 
U4-276, Koblenz. 

BfG Koblenz 

Gloza, F., U. Marckmann & C. Harrje (2001): Nachweise von Quartieren verschiede-
ner Funktion des Abendseglers (Nyctalus noctula) in Schleswig-Holstein - Wochen-
stuben, Winterquartiere, Balzquartiere und Männchengesellschaftsquartiere. Nycta-
lus 7(5): 471-481. 

Literatur 

Gosselck, F., G. Arlt, A. Bick, R. Bönsch, J. Kube, V. Schroeder & J. Voss (1996): 
Rote Liste und Artenliste der benthischen wirbellosen Tiere des deutschen Meeres- 
und Küstenbereichs der Ostsee. Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 48:41-51. 

Literatur 

Kafemann, R., R. Thiel & J.E. Finn (1998): Die Bedeutung abiotischer Schlüsselfak-
toren für die Struktur der Fischgemeinschaften im Nord-Ostsee-Kanal. Fischökologie 
(11)1-20. 

Literatur 

Kafemann, R. (2000): Räumliche und zeitliche Veränderungen der Struktur einer 
Brackwasserfischgemeinschaft und ihre Steuerung durch abiotische und biotische 
Umwelteinflüsse. Eine fischbiologische Studie im Nord-Ostsee-Kanal. Dissertation, 
Universität Hamburg. ISBN 3-89825-168-3. 

Literatur 

Knief, W., R.K. Berndt, G. Busche & B. Struwe (1990): Rote Liste der in Schleswig-
Holstein gefährdeten Vogelarten. Landesamt für Naturschutz und Landschaftspflege 
Schleswig-Holstein. 

Literatur 

Koettnitz, J. & R. Heuser (1994): Fledermäuse in großen Autobahnbrücken Hessens. 
In: Arbeitsgemeinschaft für Fledermausschutz in Hessen 1994: Die Fledermäuse 
Hessens 171-180. 

Literatur 

Kothé, P & J. Sindern (1972/1973): Die Verbreitung des Makro-Zoobenthos im Nord-
Ostsee-Kanal und ihre Abhängigkeit vom Salzgehalt. Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen 1972: 16(6):159-163. 

Literatur 

Kugelschafter, K. & C. Harrje (1998): Ökologische Untersuchungen an einer Winter-
gesellschaft des Großen Abendseglers (Nyctalus noctula) in der Levensauer Hoch-
brücke bei Kiel. Arbeitskreis Wildbiologie Justus-Liebig-Universität Gießen. 

Literatur 

LANU - Landesamt für Naturschutz und Landespflege Schleswig-Holstein (1990): 
Rote Liste der in Schleswig-Holstein gefährdeten Vogelarten.  

LANU des Landes Schleswig-Holstein 

LANU - Landesamt für Naturschutz und Landespflege Schleswig-Holstein (1995): 
Die Brutvögel Schleswig-Holsteins - Rote Liste. 

LANU des Landes Schleswig-Holstein 

LANU - Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (1996): Die 
Libellen Schleswig-Holsteins - Rote Liste. 

LANU des Landes Schleswig-Holstein 

LANU - Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (2000): Die 
Heuschrecken Schleswig-Holsteins - Rote Liste. 

LANU des Landes Schleswig-Holstein 

LANU - Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (2004): 
Datenabfrage Artenerfassungsprogramm Schleswig-Holstein Datenbank Schmetter-
linge, Amphibien, Heuschrecken. 

LANU des Landes Schleswig-Holstein 
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Art der Unterlage Quelle 

Maczey, N & P. Boye (1995): Lärmwirkungen auf Tiere - ein Naturschutzproblem? 
Natur und Landschaft 70(11):545-549. 

Literatur 

Martin, Chr. (1993): Faunistische Untersuchungen im Rahmen der Umweltverträg-
lichkeitsstudie zum geplanten Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals bei Rendsburg. 
Bericht im Auftrag des Planungsbüro Klapper, Kiel, 93 S. (unveröff.). 

Literatur 

Michaelis, H. (1994): Der Schwund echter Brackwasserarten in Ästuaren und kleinen 
Mündungsgewässern in Lozán, J.L, E. Rachor, K. Reise, H. v. Westernhagen & W. 
Lenz (eds): Warnsignale aus dem Wattenmeer. S. 178-181. 

Literatur 

Ott, J. & W. Piper (1997): Rote Liste der Libellen (Odonata) in Binot et al. (1998): 
Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. - Schr. R. Landschaftspflege und Natur-
schutz 55:260-263. 

Literatur 

Rudolph, B.-U. & A. Liegl (1990): Sommerverbreitung und Siedlungsdichte des 
Mausohres Myotis myotis in Nordbayern. Myotis 28:19-38. 

Literatur 

Schütz, L. (1963): Die Fauna der Fahrrinne des NO-Kanals. Kieler Meeresforschun-
gen 19(1): 104-115. 

Literatur 

Wollesen, R. (1998): Zur Ökologie der Kreuzotter (Vipera b. berus) an einem anthro-
pogen beeinflussten Sekundärstandort. Diplomarbeit, Christian-Albrecht-Universität, 
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4 Fachbeiträge zur Umweltrisikoeinschätzung 
 
 
Im Folgenden werden die Schutzgüter gemäß Kap. 2.2.1 auf der Basis der in Kap. 1.2 beschriebe-
nen Maßnahmen und des in Kap. 2.2.2 beschriebenen Projektgebietes bzw. der fachspezifisch er-
weiterten Wirkräume betrachtet. Die Ablagerungsflächen am Flemhuder Sees sind aus den in Kap. 
1.1 genannten Gründen nicht Bestandteil dieser Umweltrisikoeinschätzung. 
 
In Anlehnung an das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) erfolgt die Bewer-
tung gemäß URE-Methodik schutzgutorientiert unter Einbeziehung der relevanten Wechselwir-
kungen (Abb. 6-1).  
 
Die nachfolgenden Fachbeiträge sind jeweils gegliedert in: 
 
> Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes, Raumbedeutung 
> Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen, Grad der Belastungen 
> Abschließende Einschätzung des Umweltrisikos für den Fachbereich 
> ggf. Hinweise für die weitere Planung 
 
 
4.1 Wasser 
 
4.1.1 Hydrologie 
 
Wasserstandsdaten der Pegel Brunsbüttel Mole IV und Kiel-Holtenau dienen als äußerste Randbe-
dingungen (Steuergrößen) und werden bei der Einschätzung berücksichtigt. Der Untersuchungs-
zeitabschnitt wurde auf das hydrologische Jahr 2000 festgelegt. Die Informationen aus früheren 
Zeiten dienen als begleitende und beschreibende Hilfe. Betrachtet werden Wasserstand, Strömung 
und Schiffswellen.  
 
 
Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes, Raumbedeutung 
 
Seit seiner Errichtung ist der NOK der größte künstliche Vorfluter im Bundesland Schleswig-
Holstein. Er entwässert ein oberirdisches Einzugsgebiet von 1580 km². Die beim Bau des Kanals 
durchschnittenen natürlichen Wasserläufe tragen zur Speisung des Kanals bei. Infolgedessen ist 
eine Entwässerung in Brunsbüttel und/oder Kiel-Holtenau erforderlich. Die größeren Zuflüsse in-
nerhalb des Einzugsgebietes werden an fünf Abflussmessstellen erfasst. Diese sind an folgenden 
Gewässern eingerichtet: 
 
- Gieselau 
- Todenbütteler Au sowie 
- Eider. 
 
Die Abflussmessstelle Wennbüttel befindet sich nördlich des NOK an der Gieselau. die Messstel-
len Hammer und Flintbek befinden sich an der Eider im südlichen Teil des Einzugsgebietes. Eben-
falls südlich, wo auch der größere Teil des Einzugsgebietes liegt, befinden sich die Messstellen 
Jevenstedt an der Jevenau sowie Todenbüttel an der Todenbütteler Au (Abb. 4.1.1-1). 
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Abb. 4.1.1-1: Pegel am NOK und seinen Nebenflüssen sowie das Einzugsgebiet des Kanals 
 
Die mittleren Abflussspenden der o.g. Messstellen sind in Tab. 4.1.1-1 zusammengestellt. Es han-
delt sich hier um die Hauptwerte MNq, Mq, MHq in 1/s km², welche im Deutschen Gewässer-
kundlichen Jahrbuch - Unteres Elbe-Gebiet veröffentlicht sind (DGJ 2000). 
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Tab. 4.1.1-1: Mittlere Abflussspenden von Zuflüssen zum NOK (DGJ 2000) 
 

Pegel Abflussspenden [l/s km²] Zeitspanne 
 MNq Mq MHq  
Jevenstedt 3,10 14,1 81,4 1981/2000 
Todenbüttel 2,72 13,8 138 1971/2000 
Wennbüttel 2,64 9,66 98 1971/2000 
Flintbek 3,24 10,7 34,6 1976/2000 
Hammer 3,29 11,2 38,8 1976/2000 
 
Untersuchungen aus vergangenen Jahren von Keil (1964) und Hinrichsen et al. (1966) sowie von 
der Arbeitsgruppe Technik (1981) zeigen ähnliche Werte. 
 
Ausgehend von einer mittleren Abflussspende von 13,5 l/s km² ergibt sich der mittlere Jahreszu-
fluss wie folgt: 
 
    13,5 l/s km² x 1580 km² = 21,3 m³/s 
 
Dies entspricht einer Jahressumme von rund 673 Mio. m³, die dem NOK im vieljährigen Mittel 
aus dem Einzugsgebiet zufließen. Der im vieljährigen Mittel registrierte Niederschlag im Einzugs-
gebiet des NOK liegt in der Größenordnung von 800 - 850 l/m². Bezieht man den mittleren Jahres-
zufluss auf das Einzugsgebiet, so erhält man als Abflusshöhe 
 
    673 x 106 m³ x 10³/ 1580 km² x 106 = ~ 426 mm. 
 
Mit der vereinfachten Wasserhaushaltsgleichung 
 
    N = A + V (mit N = Niederschlag, A = Abfluss, V = Verdunstung) 
 
kann man die Verdunstung schätzen zu 
 
    V = 800 - 426 = 374 mm bzw. V = 850 – 426 = 424 mm. 
 
Angaben zur Verdunstungshöhe in diesem Gebiet sind im Hydrologischen Atlas (Haar et al. 1979) 
aufgeführt und bestätigen den ermittelten Wert. 
 
Die WSD Nord in Kiel hat in einem technischen Bericht (WSD Nord 1989) die Wasserwirtschaft 
des NOK untersucht. In dieser Untersuchung wird die Verdunstung mit 500 mm im vieljährigen 
Mittel angenommen. Auch in dieser Untersuchung wurde die vereinfachte Wasserhaushaltsglei-
chung angewandt. 
 
In Bezug auf die Wasserwirtschaft des Kanals bedeutet dies, dass nicht der gesamte Abfluss aus 
dem Einzugsgebiet zur Speisung des Kanals zur Verfügung steht. Rund 374 mm verdunsten im 
Einzugsgebiet selbst. An der freien Oberfläche erhöht sich dieser Wert auf 500 mm. Dies sind, 
bezogen auf die Wasseroberfläche des NOK, 10 Mio. m³. Bezieht man diese Größe auf die jährli-
chen Abflusssummen, so ist dies maximal ein Vierzigstel der Zuflüsse und darf unberücksichtigt 
bleiben. 
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Ferner können als jährliche Abflusssummen aus dem 1580 km² großen Einzugsgebiet folgende 
Extremwerte genannt werden: 
 
  410 Mio. m³ als Minimum und 1000 Mio. m³ als Maximum. 
 
Die Extremwerte verdeutlichen nochmals die Größenordnung der jährlichen Abflüsse sowie deren 
Beziehung zur Verdunstung insbesondere in Bezug auf die freie Wasseroberfläche. Sie verdeutli-
chen auch, dass das gesamte Wasservolumen des NOK von 120 - 150 Mio. m³ im Idealfall jährlich 
mindestens viermal ausgetauscht wird. 
 
Wasserstandsverhältnisse und Kanalbewirtschaftung 
 
Der relativ große Zufluss führt zwangsläufig zu einer sukzessiven Erhöhung des Wasservolumens 
im NOK. Um den planfestgestellten Sollwasserstand von NN - 0,20 m zu gewährleisten, muss 
entsprechend den hydrologischen Gegebenheiten der Kanal entwässert werden. 
Die Wasserstände im Kanal werden von 5 Pegeln erfasst und registriert. 
 
Abb. 4.1.1-2 stellt den charakteristischen Verlauf der Wasserstände im Kanal dar. Deutlich zu er-
kennen sind Schwankungen von NN - 0,20 m (Regelwasserstand) bis hin zu NN + 0,20 m, wobei 
die meisten Wasserstände um NN + 0,00 m liegen. Wasserstände bis zu NN + 0,40 m treten äu-
ßerst selten auf und zwar meist bei Sturmfluten in der Nordsee, wenn eine Entwässerung zur Elbe 
nicht möglich ist. 
 

 
Abb. 4.1.1-2: Beispielhafte Darstellung von Kanalwasserstände an den Pegeln Brunsbüttel, 

Dükerswisch, Breiholz, Königsförde und Kiel-Holtenau (BfG 1995) 
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Entwässerung und Wasserstände im Kanal sind eng miteinander verknüpft. Im Folgenden wird das 
Wasserstandsverhalten beschrieben und auf die Zusammenhänge mit der Entwässerung eingegan-
gen. 
 
Die Abführung des Zuflusswasservolumens könnte theoretisch über die Schleusen in Kiel-
Holtenau erfolgen. Die Außenwasserstände in Kiel-Holtenau belaufen sich im vieljährigen Mittel 
auf 500 cm (DGJ 2000). Bezogen auf NN entspricht dies NN 0,00 m. Dieser mittlere Wasserstand 
ist natürlichen Schwankungen unterworfen, welche in den einzelnen Jahren 1,00 bis 1,50 m über 
bzw. unter dem Mittelwert liegen und somit ein ständiges Pumpen erfordern. Die Entwässerung 
über die Schleusen in Brunsbüttel dagegen erlaubt ein Absenken des Wasserspiegels im freien 
Gefälle. Abb. 4.1.1-3 zeigt die mittleren Wasserstände am Pegel Brunsbüttel mit einem MThw von 
rund 650 cm (NN +1,50 m) und einem MTnw von rund 380 cm ( NN -1,20 m). Auch diese Werte 
können durch natürliche Schwankungen um rund 1,00 m bis 1,50 m variieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4.1.1-3: MTnw und MThw am Pegel Brunsbüttel Mole IV 
 
Über die Art und Verteilung der Zuflüsse, mit denen der Kanal gespeist wird, wurde bereits zuvor 
berichtet. Die folgenden Ausführungen beschreiben die notwendige Entwässerung über die 
Schleuse Brunsbüttel. Wie schon erwähnt, ist eine Entwässerung in Brunsbüttel durch Öffnen der 
Schleusentore im freien Gefälle möglich; jedoch, bedingt durch die Tide, nicht jederzeit.  
Abb. 4.1.1-4 stellt eine Tidekurve mit mittleren Verhältnissen von MThw = NN + 1,50 (650 cm) 
und MTnw = NN - 1,40 m (360 cm) und einer Dauer von 12 h 25 min dar. Deutlich zu erkennen 
ist der Schnittpunkt "B", wenn der Tidefall von Thw zu Tnw den Wasserstand des Kanals erreicht. 
Von diesem Zeitpunkt an ist eine Entwässerung im freien Gefälle möglich. Dies ist solange gege-
ben, bis Tideniedrigwasser erreicht und leicht überschritten wird. Zu diesem Zeitpunkt geht die 
Strömungsgeschwindigkeit gegen Null und beginnt mit einsetzendem Flutstrom zu steigen. Insge-
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samt kann zu einem Drittel der Zeit (3 h 30 min pro Tide) frei entwässert werden. Dementspre-
chend muss der Betreiber des NOK die Entwässerung nach den hydrologischen und meteorologi-
schen Randbedingungen so steuern, dass bei evtl. Sturmwetterlagen und lang anhaltenden Nieder-
schlägen der Sollwasserstand möglichst nicht überschritten wird. Die Entwässerungsvorgänge in 
Brunsbüttel verursachen Wasserstandsschwankungen, welche an den bereits beschriebenen 
Schreibpegeln längs des Kanals registriert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4.1.1-4: Generalisierte Darstellung der Tide am Pegel Brunsbüttel Mole IV (BfG 1995) 
 
Strömungsverhältnisse 
 
Die im Kanal auftretenden Wellen haben verschiedene, teilweise recht hohe Fortschrittsgeschwin-
digkeiten. Diese betreffen aber nicht den gesamten Wasserkörper und liefern daher keine Aussa-
gen über die Fließgeschwindigkeiten im Kanal. 
 
Hierzu können vom WSA Brunsbüttel vorgenommene Strömungsmessungen aus dem Jahre 1988 
genutzt werden. Die gemessenen Strömungen stehen nach Größe und Richtung in engem Zusam-
menhang mit der Entwässerung sowie Frequenz und Größe vorbeifahrender Schiffe. Während ei-
ner Strömungsmessung am 28. September 1988 wurden in der Zeit von 8.30 Uhr - 11.20 Uhr (= 
10200 Sekunden) 2,4 Mio. m³ Wasser in Brunsbüttel über die Schleuse entwässert. Dies entspricht 
einem Durchfluss von 235 m³/s. Zeitgleich mit dem Entwässerungsvorgang wurden an den Orten 
Kudensee, Hochdonn, Oldenbüttel, Sehestedt und Schwartenbek Strömungsmessungen in drei 
verschiedenen Tiefen im Kanal durchgeführt. Am Anfang und am Ende des Entwässerungsvor-
ganges betrugen die Geschwindigkeiten in Kudensee rund 0,60 bis 0,45 m/s. Die Auswirkungen 
des Entwässerungsvorganges in Sehestedt sind erst zum Zeitpunkt des Schließens der Tore mit 
relativ kleinen Geschwindigkeiten von 0,20 m/s sichtbar. Nach weiteren zwei Stunden und noch-
maliger Verringerung der Geschwindigkeit ist ein Richtungswechsel der Strömung zu erkennen. 
Ausgeprägte Geschwindigkeitsprofile mit Änderung in der Strömungsrichtung wurden in Olden-
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büttel registriert. Die Größenordnungen schwanken hier um 0,40 m/s bei Höchstwerten von 
1,0 m/s. Eine weitere Messung im Oktober 1988 zeigt ein ähnliches Bild, wobei die einzelnen Ge-
schwindigkeiten etwas ausgeprägter sind. Dies ist aber auf Wind mit einer Stärke von 5 - 6 Bft. aus 
Südwest zurückzuführen.  
Messungen im Bereich der Ausbaustrecke liegen nicht vor, jedoch lassen sich Rückschlüsse aus 
den oben erwähnten Messungen sowie aus Ergebnissen von Modellrechnungen der Bundesanstalt 
für Wasserbau (BAW 1988) für den betreffenden Bereich ziehen. Im Rahmen der Modellrechnun-
gen wurden mittlere Fließgeschwindigkeiten ermittelt. Diese Rechnungen bestätigen die gemesse-
nen Strömungswerte und erlauben Rückschlüsse auf das Untersuchungsgebiet. Die mittleren Ge-
schwindigkeiten haben Größenordnungen von 0,20 - 0,35 m/s. Diese Werte wurden mit folgenden 
Randbedingungen ermittelt: Entwässerung in Brunsbüttel mit 600 m³/s über die Zeitspanne von 2 
Stunden und keine weiteren Zuflüsse in den Schifffahrtskanal. 
 
Zusammenfassend können die Strömungsverhältnisse und Fließgeschwindigkeiten nach Größe und 
Verteilung entlang des Kanals wie folgt beschrieben werden: Hauptursache für die Strömungen im 
Kanal sind die Entwässerungsvorgänge sowie die vorbeifahrenden Schiffe im Kanal. Mit der Ent-
wässerung in Brunsbüttel wird die Strömung initiiert und in ihrer Größe durch Bauwerke und 
Querschnittsveränderungen verändert. Diese Veränderung und Abnahme der Geschwindigkeit geht 
einher mit der Länge des Kanals in Richtung Kiel-Holtenau. Als Anhaltswert für die Strömungs-
verhältnisse im Kanal ist zu nennen: Hauptfließrichtung von Ost nach West mit einer mittleren 
Fließgeschwindigkeit von rund 0,30 m/s, wobei auch kleinere Geschwindigkeiten auftreten kön-
nen. 
 
Schiffswellen 
 
Unter Schiffswellen versteht man die von vorbeifahrenden Schiffen erzeugten Wellen. Die durch 
Verdrängungsströmung hervorgerufenen primären und sekundären Wellensysteme sind für die 
Bemessung eines Schifffahrtskanals maßgebend und werden im Folgenden näher behandelt. Beim 
Aufbau eines primären Wellensystems entsteht am Bug und Heck des vorbeifahrenden Schiffes 
jeweils ein Druckmaximum sowie an der Schiffslängsseite ein Druckminimum. Aufgrund dieser 
Druckverteilung wird sich der Wasserspiegel am Bug und Heck anheben, während er mittschiffs 
absinkt. Als Folge der Druckverteilung aus dem primären Wellensystem bildet sich ein sekundäres 
Wellensystem, welches gegenüber dem langperiodischen primären System kurzperiodisch ist. Das 
Gesamtwellenereignis entsteht aus der Überlagerung beider Systeme. 
 
Bei größeren Schiffen wird durch die Rückströmgeschwindigkeit eine Absunkwelle erzeugt, die 
als Sog auf die angrenzenden Ufer wirkt. Mit Sog durchströmt Wasser die Böschungen und Befes-
tigungsbauwerke und kann dabei feine Teile des anstehenden Materials herauslösen, wenn diese 
nicht durch technische Maßnahmen wie filterförmigen Aufbau der Böschungen zurückgehalten 
werden. Hierzu, wie auch zum Wellenschlag aus Bug- und Heckwellen vorbeifahrender Schiffe, 
sind von der Untersuchungsstelle NOK (Becker und Plate 1966) umfangreiche Untersuchungen 
und Messungen durchgeführt worden. Aus diesen Untersuchungen können folgende Aussagen 
abgeleitet werden: Die Zone des Wellenschlages, bezogen auf die jeweilige Wasserspiegellinie, 
kann von -50 cm bis +50 cm angegeben werden. Ferner wurde beobachtet, dass bei erheblicher 
Querschnittsverbreiterung die Absunkwelle als Schwall teilweise reflektiert wird und dem nach-
folgenden Schwall entgegenwirkt. Dabei heben sich die Bewegungen größtenteils gegenseitig auf. 
 
Die Belastung von Kanalböschungen durch Schiffswellen ist bedeutsam für Entwurf und Unterhal-
tung von Schifffahrtskanälen. Die im Zusammenhang mit der geplanten Maßnahme anstehende 
Frage der schiffserzeugten Belastungen von Deckwerken, ungesicherten Unterwasserböschungen 
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sowie die Belastung von baulichen Anlagen wurde im Rahmen dieser Untersuchung durch die 
BAW, Dienststelle Hamburg untersucht. Die Ergebnisse liegen in Form einer gutachtlichen Stel-
lungnahme vor (BAW 2004). 
 
Die Einzelheiten der gutachtlichen Stellungnahme wie Definition der kennzeichnenden Größen 
sowie Art und Theorie der verschiedenen Berechnungsverfahren werden hier nicht dargestellt. 
Vielmehr werden die Funktionen der Eingangsgrößen sowie die Aussagen zu den ausbaubedingten 
Änderungen einzelner ausgewählter Profile und Abschnitte vorgestellt und erläutert. 
 
Die einzelnen Größen im primären sowie sekundären Wellensystem, also der Wasserspiegel-
schwankung und Strömung durch vorbeifahrende Schiffe, sind Funktionen von: 
 
> Schiffsgeschwindigkeit und Passierabstand, 
> Schiffsabmessungen, Länge, Breite, Tiefgang, eingetauchter Hauptspantquerschnitt und 

Schiffsform, 
> Fahrwasserverhältnis wie Wasserspiegelbreite, Sohlbreite, Wassertiefe, Querprofilform und  

-fläche, Uferform und Böschungsneigung, 
> Strömungsverhältnisse in der Wasserstraße sowie 
> sonstige Einflüsse wie z.B. Krümmung, Dichte des Wassers und Antriebsart. 
 
Zur Ermittlung der physikalischen Vorgänge Absunk, Bug- und Heckwelle sowie Rückstromge-
schwindigkeit sind verschiedene Ansätze und Berechnungsverfahren bekannt, welche im Einzel-
nen nicht erläutert werden. Die wesentlichen Parameter für die schiffserzeugten Belastungen in 
Wasserstraßen sind: 
 
> Schiffsgeschwindigkeit, 
> Verhältnis vom benetzten Kanalquerschnitt zu eingetauchtem Hauptspantquerschnitt sowie 
> Passierabstand zum Ufer. 
 
Die Schiffsgrößen und die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten für den NOK sind in der Be-
kanntmachung der Neufassung der Bekanntmachung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord 
zur Seeschifffahrtsstraßenordnung (WSD Nord 1992) festgelegt. Die Bekanntmachung unterschei-
det sechs verschiedene Verkehrsgruppen (vgl. Tab. 4.1.1-2). 
 
Änderungen der wesentlichen Parameter für die schiffserzeugten Belastungen wie z.B. Quer-
schnittsänderungen und Passierabstand führen zu Änderungen in der Belastungsgröße, welche 
nichtlinear sind.  
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Tab. 4.1.1-2: Verkehrsgruppen, Schiffsgrößen sowie zulässige Höchstgeschwindigkeiten im 
NOK (WSD Nord 1992) 

 
Verkehrs- 

gruppe 
Schiffsparameter 

 
 Länge Breite Tiefgang Eingetauchter 

Hauptspantquer-
schnitt 

Zulässige  
Schiffsge- 

schwindigkeit 
 

 L 
[m] 

B 
[m] 

T 
[m] 

AM 
[m²] 

v 
[km]/h 

1 45,0 
55,0 
40,0 

9,5 
8,5 

10,0 

3,1 
3,1 
3,1 

24,45 
26,35 
31,00 

15 
15 
15 

2 65,0 
85,0 
60,9 

13,0 
11,0 
13,5 

3,7 
3,7 
3,7 

48,10 
40,70 
49,95 

15 
15 
15 

3 120,0 
140,0 
110,0 

19,0 
17,0 
19,0 

6,1 
6,1 
6,1 

115,90 
103,70 
115,90 

15 
15 
15 

4 130,0 
160,0 
130,0 

23,0 
20,0 
23,0 

9,5 
9,5 
6,1 

218,50 
190,00 
140,30 

12 
12 
15 

5 200,0 
210,0 
160,0 

28,0 
27,0 
27,0 

8,3 
8,2 
9,5 

232,40 
221,40 
256,50 

15 
15 
12 

6 
 

Sonderregelungen 

 
 
Gesamteinschätzung der Raumbedeutung 
 
Hinsichtlich der hydrologischen Aspekte wird die Raumbedeutung insgesamt als gering (Wert-
stufe B) eingestuft. 
 
 
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen, Grad der Belastungen 
 
Grundlage für die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen sind die in Kapitel 1.2 darge-
stellten Maßnahmen des Projektes. 
 
Durch die Aufweitungen wird das oberirdische Einzugsgebiet geringfügig verkleinert. Die Wasser-
fläche des Kanals wird um die gleiche Fläche vergrößert. Dementsprechend werden sich die Kom-
ponenten der Wasserhaushaltsgleichung ändern, welches aber zu vernachlässigen ist. 
 
Der Kanalwasserstand ist auf NN - 0,20 m planfestgestellt. Somit ergeben sich keine Auswirkun-
gen auf die Wasserstandsverhältnisse und die Kanalbewirtschaftung. 
 
Die Aufweitung der Kanalquerschnitte hat einen wenn auch geringen direkten Einfluss auf die 
Strömung. Allgemein kann gesagt werden, dass vorhandene Fließgeschwindigkeiten und Strö-
mungen durch Aufweitung des Fließquerschnittes geringer werden. Für den NOK ist jedoch zu 
beachten, dass die Strömungen im Kanal verschiedene Ursachen haben, welche nicht ständig vor-
handen sind und durch zusätzliche Einflüsse wie z.B. vorbeifahrende Schiffe überlagert werden. 
Somit sind auch diese Auswirkungen als gering zu werten. 
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Die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen, sowie der Grad der Belastungen von 
Schiffswellen basiert auf der bereits zuvor erwähnten BAW- Stellungnahme. In dieser Stellung-
nahme wird die Wirkung von Querschnittsverbreiterungen und -vertiefungen auf schiffserzeugte 
Belastungen behandelt. Detaillierte Einzelheiten, Berechungsverfahren und die gegebenen Rand-
bedingungen werden im Rahmen dieser URE nicht aufgeführt. Die zusammenfassende Stellung-
nahme der BAW (2004) stellt Folgendes fest:  
> Maßnahmen im Zusammenhang mit Fahrrinnenausbauten können verschiedene, sich einer-

seits gegenseitig kompensierende Wirkungen auf die schiffserzeugten Belastungen zur Folge 
haben, wenn eine Querschnittskompensation nicht möglich oder nicht vorgesehen ist. Grund-
sätzlich wird bei der vorgenommenen Betrachtung eine gleichbleibende Schiffsgeschwindig-
keit vorausgesetzt, da bei einer zusätzlichen Zunahme der Schiffsgeschwindigkeit eine über-
proportionale Erhöhung der schiffserzeugten Belastung zu erwarten ist.  

> Gemäß der Zielvariante wird in den aufgeweiteten Querschnitten der Oststrecke die schiffs-
erzeugte Belastung durch das Einzelschiff verringert, eine Zunahme der Passagehäufigkeit 
kann andererseits eine nicht quantifizierbare Zunahme der Böschungserosion zur Folge ha-
ben.  

> Bei Ausführung der Zielvariante ist in den nicht aufgeweiteten Kanalstrecken mit einer an-
teilmäßigen Erhöhung der schiffserzeugten Belastung durch die VG5 und VG6 um mindes-
tens 20 % (Absunk) bis 30 % (Rückstrom) zu rechnen. Es kann hieraus nicht die quantitative 
Erhöhung der Gesamtbelastung ermittelt werden, jedoch ist tendenziell eine Erosionszunah-
me sowie eine Reduzierung der Standsicherheit ungesicherter Unterwasserböschungen zu 
erwarten. 

 
Gesamteinschätzung des Grades der Belastungen 
 
Aufgrund der genannten Aspekte des Einzuggebietes (Kanalwasserstände, Strömung und Schiffs-
wellen) wird der Grad der Belastungen als gering (Wertstufe I) eingeschätzt. 
 
 
Abschließende Einschätzung des Umweltrisikos 
 
Insgesamt wird das fachspezifische Umweltrisiko als sehr gering (Wertstufe 1) eingeschätzt. 
 
Raumbedeutung B (gering) 
Grad der Belastungen I (gering) 
fachspezifisches Umweltrisiko 1 (sehr gering) 
 
 
Hinweise für die weitere Planung 
 
Laut BAW (2004) sind für weitere Planungen zur Anpassung des Nord-Ostsee-Kanals folgende 
Modelluntersuchungen zur hydrodynamischen Belastung der Wasserstraße erforderlich: 
 
> Quantifizierung der schiffserzeugten Belastung im Bereich der Oststrecke für Einzelfahrer. 
> Ermittlung der schiffserzeugten Belastung bei einer Erhöhung der Begegnungsziffer. 
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4.1.2 Gewässermorphologie 
 
Beschreibung und Bewertung des Ist- Zustandes, Raumbedeutung 
 
Die im Rahmen der Umweltrisikoeinschätzung zu betrachtenden Bewertungsparameter in Bezug 
auf die Gewässermorphologie sind die Gewässergeometrie (Querschnitte) und die Beschaffenheit 
der Gewässersohle, die Streckenführung, Uferstrukturen und Uferverbau sowie die Feststofftrans-
portverhältnisse entlang des Kanals.  
 
 
Gewässergeometrie 
Bei dem NOK handelt es sich um ein künstlich angelegtes Gewässer. Entlang des Kanals wurden 
aus Gründen der Verkehrssicherheit mehrere Weichen eingefügt; in diesen Abschnitten weitet sich 
der Querschnitt auf. Die Querschnittsform des NOK ist durch die Anforderungen der Schifffahrt 
geprägt und ist auf weiten Strecken durch ein Trapezprofil gekennzeichnet. Über seine gesamte 
Länge besitzt der Kanal eine Tiefe von 11 m, im Westteil zwischen Brunsbüttel und der Weiche 
Königsförde beträgt die Sohlbreite 90 m und die Wasserspiegelbreite 165 m bei einer Unterwas-
serböschungsneigung von i.d.R. 1:3. Der Ostteil des Kanals zwischen km 80 und km 96 besitzt 
noch das Regelprofil von 1914 mit einer Böschungsneigung von 1:3 zwischen Sohle und 3 m unter 
WSP, die oberhalb in 1:2,5 übergeht, dessen Sohlbreite außerhalb der Weichen 44 m bei einer 
Wasserspiegelbreite von 102,5 m beträgt. Im Bereich der Schleusen, Hafenanlagen und Fähranle-
gestellen wurden aus bautechnischen Gründen örtlich Stahlspundwände zur Ufersicherung ver-
wendet. Das Querprofil unter der Levensauer Hochbrücke wurde mit steilen, mit Setzsteinen gesi-
cherten Böschungen und einem Betonfundament ausgestattet, um Rutschungen zu verhindern.  
 
Gewässersohle 
Die Gewässersohle ist durchgehend unbefestigt und wird von dem jeweils anstehenden quartären 
Lockergestein gebildet. Dabei handelt es sich im Westteil vorwiegend um schluffige Fein- und 
Mittelsande und Klei, im Ostabschnitt ist an der Sohle neben sandigen Abschnitten meist Geschie-
bemergel zu finden. Aus den Peilplänen des WSA Brunsbüttel geht hervor, dass die Kanalsohle 
nicht völlig eben ist. In den Seitenbereichen haben durch das oben erwähnte Nachrutschen der 
Böschungen vor allem im westlichen Teil leichte Aufhöhungen stattgefunden, die den Schiffsver-
kehr jedoch nicht beeinträchtigen. In Fahrrinnenmitte haben sich in einigen Bereichen des Kanals 
leichte Aufhöhungen sowie großflächige Kolke mit Tiefen von bis zu 1,5 m unter der Sohle gebil-
det. Diese Phänomene zeugen von einer gewissen Morphodynamik, die aber nicht auf den natürli-
chen Feststofftransport, sondern auf den Einfluss der Schifffahrt zurückzuführen ist. 
 
Streckenführung 
Die Trasse des Kanals führt von Brunsbüttel zunächst auf etwa 20 km Länge durch die alluviale 
Marsch mit holozänen Sedimenten. Der Kanalwasserspiegel liegt hier etwa 2 m, zum Teil sogar 
3 m über dem Gelände. Es folgt der Mittelabschnitt in der Geest, die in Grünenthal 20 m ü NN und 
in Rade 15 m ü NN erreicht. Der östliche kurvenreichere Abschnitt führt streckenweise durch die 
beiden früheren Eiderseen Audorfer See und Schirnauer See im ostholsteinischen Hügelland und 
erreicht die Kieler Förde bei Kiel-Holtenau. 
 
Die Trasse besteht aus Geraden, die durch Kurven mit Radien zwischen 1400 m und 6000 m ver-
bunden sind. In die Linienführung des Kanals wurden keine ursprünglichen Flussläufe integriert. 
Die sich im Einzugsgebiet befindenden Gewässer wie z.B. Haner Au, Haaler Au, Luhn Au, Jeven 
Au, Wehr Au und die alte Eider wurden durch den Bau des Kanals durchschnitten. Ihnen dient der 
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Kanal jetzt als Vorfluter. Die Kurven im östlichen Abschnitt verleihen dem Kanal eine gewisse 
Natürlichkeit, die durch die Integration der ehemaligen Eiderseen noch verstärkt wird.  
 
Uferstrukturen und Uferverbau 
Die Böschungen des NOK sind über die gesamte Länge von 1 m über dem Kanalwasserstand bis 
2 m unter dem Wasserspiegel (WSP) mit unverklammerten Setzsteinen gesichert. Dieser Bö-
schungssicherung ist auf nahezu der gesamten Länge des Kanals noch eine weitere Schicht mit 
locker geschütteten Schlackesteinen vorgesetzt, um die Ufererosion zu minimieren. Gegenüber 
einer Ufersicherungen mit vollverklammerten Setzsteinen wird durch eine solche Anordnung der 
Gewässerquerschnitt weniger fixiert, in geringem Maße sind Umlagerungsvorgänge sowie Erosi-
ons- und Sedimentationsprozesse in den unverfüllten Zwischenräumen möglich. Die Setzstein-
schicht endet 2 m unter WSP, unterhalb davon ist die Böschung ungesichert ausgeführt. Morpho-
logische Umlagerungsprozesse können somit im unteren Böschungsbereich stattfinden.  
 
In der Vergangenheit kam es im Westteil des NOK bis 1966 häufig und nach Ausbau noch verein-
zelt zu Rutschungen und Böschungsbrüchen. Aus den Peilplänen wird ersichtlich, dass im sandi-
gen Westteils des Kanals zwischen Brunsbüttel und km 60 die Sohlenbreite von 90 m nicht immer 
eingehalten wird, da kleinere Rutschungen den Regelquerschnitt verändern. 
 
Feststofftransport 
Im NOK treten durch die Entwässerung bedingt Strömungen mit der Hauptrichtung Westen auf. 
Hierzu kommen Dichteströmungen aufgrund der unterschiedlichen Salzgehalte von Kanalwasser 
und des über die Schleusen einströmenden Seewassers. Nach Driftkörpermessungen liegen die 
Strömungsgeschwindigkeiten im Ostteil des NOK bei etwa 3-10 cm/s, die in Untersuchungen von 
Plate (1981) ermittelten Strömungsgeschwindigkeiten für den westlichen Kanalabschnitt liegen in 
derselben Größenordnung.  
 
Bei diesen Geschwindigkeiten wird Sohlenmaterial nur in geringem Umfang umgelagert, Geschie-
betransport ist quasi ausgeschlossen.  
 
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sowohl bei Schiffsdurchfahrten als auch bei der Entwässe-
rung über die Schleusenbauwerke zeitlich und lokal begrenzt Strömungsgeschwindigkeiten auftre-
ten können, die die mittleren Fließgeschwindigkeiten im NOK um ein vielfaches übersteigen.  
 
Durch die Durchfahrt eines Schiffes werden Belastungen an der Böschung und an der Sohle her-
vorgerufen, die sowohl auf die temporäre Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeiten (Rück-
stromgeschwindigkeit) als auch auf den Wellenangriff auf das Uferdeckwerk zurückzuführen sind.  
In Abhängigkeit von der Schiffsgröße konnte die BAW (2004) bei Untersuchungen der Rück-
stromgeschwindigkeit Werte von etwa 1 m/s registrieren, die einen maßgeblichen Auslöser für den 
längsgerichteten Sedimenttransport im Kanal darstellen. 
 
Im Rahmen der von Plate (1981) durchgeführten Untersuchungen wurden Geschiebemessungen 
mit Isotopen und Luminophoren durchgeführt, um Aussagen über den durch Schiffsverkehr verur-
sachten Sedimenttransport im Kanal machen zu können. Dabei wurde festgestellt, dass sandiges 
Material im NOK bis zu 200 m/Tag transportiert werden kann. Dieses sedimentiert vorwiegend in 
den breiteren "Weichenhälsen", da diese durch ihren größeren Querschnitt als Sandfang wirken.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im NOK zwar sehr geringe Fließgeschwindigkeiten und 
eine geringe Varianz der Strömungsgeschwindigkeiten im Querschnitt vorherrschen, doch werden 
durch Entwässerungsvorgänge, Zuflüsse aus Nebenflüssen und schiffserzeugte Rückströmungen 
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morphologische Umlagerungs- und Transportvorgänge induziert, die bis zu einem gewissen Grad 
der natürlichen Morphodynamik von Fließgewässern entsprechen. 
 
Schwebstoff  
Die Gesamtschwebstoffmengen sind im Westabschnitt (Kkm 0 bis Kkm 40) des Kanals mit 20 - 
30 mg/l rund 4-6 mal höher als im Ostteil, wo oberflächennah Schwebstoffgehalte < 5 mg/l regist-
riert wurden. Die hohen Schwebstoffgehalte im Westteil sind zum einen durch das Eindringen von 
Brackwasser aus der Elbe durch die Schleuse Brunsbüttel zu erklären. Dieses Wasser besitzt einen 
hohen Anteil an suspendiertem Feinstmaterial, welches vor allem zwischen Kkm 0 und Kkm 5 für 
eine sehr hohe Schwebstoffkonzentration und auch hohe Sedimentationsraten in diesem Abschnitt 
sorgt. So lässt sich auch erklären, dass sich zwischen Kkm 0 und Kkm 5 auch der Hauptbagger-
schwerpunkt des NOK befindet. Eine weitere wichtige Schwebstoffquelle ist das an der Sohle und 
an den Kanalböschungen anstehende Sediment. Aus (Krumm 1965) geht hervor, dass etwa zwi-
schen Rendsburg und Grünenthal im Bereich der Eiderniederung und dann wieder ab Hochdonn 
bis Brunsbüttel im Marschgebiet an den Kanalböschungen pleistozäne und holozäne Sedimente 
mit hohen Anteilen organogener Bestandteile (z.B. Torfe) besonders häufig vorkommen. Deren 
Feinanteile  können durch den Schiffsverkehr mobilisiert oder über die Zuflüsse aus den umge-
benden Gebieten dem Kanal zugeführt werden. Über eine etwa bei km 15 gelegene Pumpstation 
werden aus dem Vaaler Moor große Mengen schwebstoffreicher Süßwässer in den Kanal einge-
speist.  
 
Gesamteinschätzung der Raumbedeutung 
 
Bezüglich gewässermorphologischer Aspekte wird die Raumbedeutung als gering (Wertstufe B) 
bewertet. 
 
 
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen, Grad der Belastungen 
 
Im folgenden Kapitel werden die Auswirkungen der geplanten Anpassung des NOK auf die zuvor 
beschriebenen Teilaspekte beschrieben. Grundlage dafür sind die in Kapitel 1.2 dargestellten 
Maßnahmen des Projektes. 
 
Gewässergeometrie 
Im Anpassungsbereich zwischen Kkm 80 und Kkm 96 wird im Rahmen der Maßnahme der Quer-
schnitt im Bereich von drei Kurven und einer Geraden aufgeweitet, so dass in der gesamten 
Oststrecke eine Sohlbreite von mindestens 70 m vorhanden ist. Dabei bleibt das vorhandene Tra-
pezprofil erhalten. Allerdings wird die Böschung, deren Neigung im Wasserwechselbereich zur 
Zeit 1:2,5 beträgt, in den Anpassungsbereichen mit einer Neigung von 1:3 ausgeführt und wird 
somit etwas flacher. Dies trägt ebenso wie die Vergrößerung des Querschnitts bei gleichbleibender 
Sohltiefenlage zu einer Zunahme der Natürlichkeit des Kanals bei. Natürliche Gewässer haben 
eine im Verhältnis zur mittleren Wassertiefe etwa 10 bis 40 mal größere Breite, z.T. noch erheb-
lich darüber. Durch die Maßnahme nimmt der Quotient aus Wasserspiegelbreite und mittlerer 
Wassertiefe zu, was somit als eine Annäherung an natürliche Verhältnisse betrachtet werden kann. 
Eine weitere Eigenschaft eines natürlichen Gewässers ist die Abfolge von breiten Abschnitten, die 
sich mit engen, eingetieften Bereichen abwechseln. Durch die Anpassungsmaßnahme wird der 
Wechsel zwischen aufgeweiteten und engen Profilen minimiert, und somit die naturähnliche Ge-
wässergeometrie reduziert. Allerdings sind die Wechsel zwischen engem und weitem Profil im Ist- 
Zustand nicht durch morpho-dynamische Prozesse, sondern aufgrund baulicher Erfordernisse ent-



Umweltrisikoeinschätzung für Projekte an Bundeswasserstraßen 
Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals 
 
 

35 

standen. Unter Berücksichtigung der oben genannten Aspekte resultiert für den Bewertungspara-
meter Gewässergeometrie ein geringer Grad der Belastungen (Wertstufe I).  
 
Streckenführung 
Durch die Anpassung der Kurven wird die Kanaltrasse zwar geringfügig gestreckt, der Verlauf 
wird weniger kurvenreich, die Linienführung wird durch die Anpassungsmaßnahme jedoch nicht 
verändert, so dass von einem geringen Grad der Belastungen bezüglich der Streckenführung aus-
gegangen werden kann (Wertstufe I).  
 
Einfluss der Schifffahrt auf Feststofftransport und Schwebstoffe 
Durch die Anpassung des NOK ist mit einer Zunahme der Schiffsbewegungen der Verkehrsgruppe 
(VG) 5 und 6 zu rechnen, weiterhin werden diese den NOK mit einer bis zu 1 m größeren Ablade-
tiefe befahren (BAW 2004). Die sich dadurch ergebenden schiffserzeugten Strömungsbelastungen 
werden detailliert im Gutachten der BAW (2004) beschrieben. Zusammenfassend werden hier 
einige Schlussfolgerungen dargestellt, um die Einflüsse der Schifffahrt auf morphologische Pro-
zesse und auf das Schwebstoffregime beschreiben zu können.  
 
In den Aufweitungsbereichen wird trotz größerer Abladetiefen der VG 5 und 6 das Querschnitts-
verhältnis, also das Verhältnis zwischen durchflossenem Querschnitt und Schiffsquerschnitt, zu-
nehmen, wodurch sich die Strömungsbelastungen auf Sohle und Böschung reduziert. In den Ab-
schnitten, die nicht aufgeweitet werden, wird sich aufgrund der Zunahme der Abladetiefe der VG 
5 und 6 eine Abnahme des Querschnittsverhältnisses einstellen, die Strömungsbelastung des Ge-
wässerbettes und der Ufer durch eine Einzelpassage eines Schiffes der VG 5 und 6 wird somit zu-
nehmen. Es wird weiterhin ein Anstieg der Schiffsbewegungen insbesondere der großen Ver-
kehrsgruppen prognostiziert. Somit wird im gesamten Kanal, also auch in den aufgeweiteten Be-
reichen durch den Anstieg der Passierhäufigkeit von Schiffen mit größerem Tiefgang die Strö-
mungsbelastung auf Sohle und Böschung zunehmen. 
 
Die zu erwartende Zunahme des Absunks begünstigt zum einen in den Bereichen, wo keine Quer-
schnittsaufweitungen stattgefunden haben, die Gefahr von Rutschungen ungesicherter Unterwas-
serböschungen. Die Standsicherheit der Böschungen wird sich dort verringern. Weiterhin ist durch 
eine veränderte Wellencharakteristik als Folge des vergrößerten Absunks der Schiffe der VG 5 und 
6 eine Zunahme der Strömungsbelastung auf die Deckwerke nicht auszuschließen. 
 
> Feststofftransport 
Die prognostizierte Erhöhung der durch Schiffsdurchfahrten verursachten Rückstromgeschwindig-
keit kann je nach anstehendem Material zu einer Zunahme der Erosionstendenzen sowohl an der 
Kanalsohle als auch im ungesicherten Böschungsbereich führen. Insbesondere in Abschnitten, wo 
sandiges bzw. nicht kohäsives feines Material ansteht, ist mit Sohleintiefungen und Auswaschun-
gen am Böschungsfuß zu rechnen. Das Risiko von Rutschungen im Böschungsbereich kann zu-
nehmen. Ein Teil des erodierten Materials kann entweder sohlnah oder auch als Schwebstoff in der 
Wassersäule transportiert werden. In Abhängigkeit der Strömungsbedingungen stehen besonders 
örtliche Unstetigkeitsstellen wie Querschnittsaufweitungen oder Kurveninnenseiten als Sedimenta-
tionsraum zur Verfügung. Aufgrund der baulichen Veränderungen durch die Anpassung des NOK 
ist zu vermuten, dass sich Sedimentations- und Erosionsbereiche gegenüber dem Ist- Zustand ver-
lagern.  
 
Die Auswirkungen der Anpassungsmaßnahme im Bezug auf die Transportverhältnisse im Kanal 
können als mittel eingestuft werden (Wertstufe II). 
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> Schwebstoffe 
Die Schwebstoffgehalte im NOK sind in gewissem Maße von dem anstehenden Sohl- und Bö-
schungsmaterial abhängig und variieren zwischen dem gering getrübten Ostteil, wo überwiegend 
kohäsives Material mit hohen Anteilen an Geschiebemergel zu finden ist und dem deutlich trübe-
ren Westteil, an dessen Böschungen und Sohle neben Sanden Sedimente mit großen Anteilen or-
ganogener Bestandteile wie z.B. Torfe vorkommen.  
 
Obwohl im westlichen Abschnitt keine Anpassungsmaßnahmen stattfinden, ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sowohl durch die Zunahme der Schiffsbewegungen der VG 5 und 6 als auch durch die 
Strömungsbelastung durch das jeweilige Einzelschiff mehr Feinstmaterial erodiert wird. Somit 
kann es zu einer Zunahme des suspendierten Materials kommen, ein Anstieg der Trübung ist nicht 
auszuschließen. Im Ostteil ist aus den oben genannten Gründen die Trübungszunahme geringer. 
Außerdem wird dort durch die Aufweitungen des Querschnitts der Ufer- und Sohlbelastung entge-
gengewirkt.  
 
Während der Bauphase ist durch die Profilierung der Unterwasserböschungen mit Eimerketten- 
und Tieflöffelbaggern mit einer deutlichen Zunahme der Trübung zu rechnen. Diese Trübungszu-
nahme ist temporär, nach Beendigung der Arbeiten ist ein Rückgang der Schwebstoffkonzentrati-
onen in der Wassersäule zu erwarten.  
 
Die Auswirkungen der Anpassungsmaßnahme im Bezug auf die Schwebstoffverhältnisse können 
als mittel eingestuft werden (Wertstufe II). 
 
Gesamteinschätzung des Grades der Belastungen 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die Anpassung des NOK zwischen Kkm 80 und 
Kkm 93,5 die gewässermorphologischen Verhältnisse im NOK nicht wesentlich verändert werden. 
Die größten morphologischen Änderungen werden nicht durch die Anpassungsmaßnahmen und 
die dadurch hervorgerufenen Änderungen des Systems, sondern durch die prognostizierte Verän-
derung des Schiffsverkehrs erwartet. Unter Annahme der derzeitigen Verkehrsprognose, d.h. einer 
Zunahme der Passierhäufigkeit und einer Zunahme der Abladetiefen der VG 5 und 6 (BAW 2004), 
wird der Grad der Belastungen in gewässermorphologischer Hinsicht als mittel (Wertstufe II) 
bewertet.  
 
 
Abschließende Einschätzung des Umweltrisikos 
 
Insgesamt wird das fachspezifische Umweltrisiko für das Schutzgut Gewässermorphologie als 
gering (Wertstufe 2) eingeschätzt.  
 
Raumbedeutung B (gering) 
Grad der Belastungen II (mittel) 
fachspezifisches Umweltrisiko 2 (gering) 
 
 
Hinweise für die weitere Planung 
 
Es wird empfohlen, kontinuierlich die Schwebstoffgehalte bzw. die Trübung an verschiedenen 
Stationen innerhalb des NOK zu erfassen. Das Einbringen von Trübungsmessgeräten schon vor 
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der Baumaßnahme würde es ermöglichen, durch die Anpassung der Oststrecke hervorgerufene 
Änderungen im Schwebstoffregime zu erkennen.  
 
Des Weiteren sollten im gesamten Kanal kritische Böschungsbereiche, wo als Folge der Zunahme 
der schiffserzeugten Belastungen Rutschungen und Böschungserosion auftreten können, während 
und nach dem Vorhaben verstärkt überwacht und gegebenenfalls gesichert werden.  
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4.1.3 Wasserbeschaffenheit und Stoffhaushalt 
 
 
Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes, Raumbedeutung 
 
Der Nord-Ostsee-Kanal verbindet die beiden unterschiedlichen Wasserkörper Ostsee (Kieler För-
de) und Nordsee (Elbe-Ästuar) miteinander. Darüber hinaus ist der NOK mit einem Einzugsgebiet 
von 1580 qkm der zweitgrößte Vorfluter Schleswig-Holsteins. Bei einem Zufluss von im Mittel 
673 Mio. m³ Süßwasser pro Jahr muss vorwiegend über die Schleusen in Brunsbüttel ständig ent-
wässert werden. Trotz dieses erheblichen Süßwasserzulaufes führt der Kanal überwiegend bracki-
ges Wasser, da bei den Schleusungen aufgrund der Dichteströmungen ständig Seewasser ein-
strömt.  
 
Eine direkte Einleitung von häuslichen oder industriellen Abwässern in den NOK erfolgt nicht. 
Ein indirekter Eintrag von organischen Belastungen und Nährstoffen geschieht durch die Süßwas-
sereinleitungen und die Elbe. 
 
Bis 1997 erfolgte durch das Land Schleswig-Holstein eine Überwachung der Wasserbeschaffen-
heit im NOK an 3 Messstellen: Brunsbüttel (Kkm 2,5), Weiche Schülp (Kkm 57) und Weiche 
Schwartenbek (Kkm 92,5). Die Daten dieser Messstellen im Zeitraum 1995 bis 1997 sind Grund-
lage der nachfolgenden Beschreibung des Ist-Zustandes (LANU 2004). Seit 1998 wird vom Land 
nur noch die Messstelle bei Brunsbüttel (Weiche Kudensee) betrieben.  
 
Wassertemperatur 
Die Wassertemperaturen des NOK folgen den mittleren monatlichen Lufttemperaturen. Messun-
gen im Zeitraum 1995 - 2000 zeigten, dass im westlichen Teil des Kanals um etwa 1° C höhere 
Wassertemperaturen als im Ostteil auftraten. Zudem wurden bei diesen Messungen weitere regio-
nale Unterschiede in der Wassertemperatur zwischen flacheren Bereichen des NOK (etwa im O-
bereidersee oder im Borgstedter See) sowie den tieferen Bereichen des Kanalfahrwassers beobach-
tet (Kafemann et al. 2004). 
 
Vertikale Temperaturunterschiede wurden von Kafemann et al. (2004) für den gesamten Kanalbe-
reich ermittelt. Frühere Messungen zeigten nur in unmittelbarer Nähe der Holtenauer Schleusen 
Schichtungen auf (Fiedler & Kils 1990 in Neumann 1992). Durch die schiffsbedingten Turbulen-
zen wird der Entstehung einer stärkeren oder gar permanenten Temperaturschichtung des Wasser-
körpers entgegen gewirkt. 
 
 
Salzgehalte 
Der Salzgehalt und seine Verteilung im NOK sind im Wesentlichen durch das einströmende Ost-
seewasser mit einem mittleren Salzgehalt von 15 ‰ bestimmt. Dieses Salzwasser wird durch Ent-
wässerungsströmung und interne Dichteströmungen im Kanal von Ost nach West verdriftet und 
dabei ständig durch zuströmendes Süßwasser verdünnt. Dementsprechend bestand bei Messungen 
in den Jahren 1995 - 2000 ein Salinitätsgradient von Holtenau (ca. 9-10 ‰) bis zur Mitte des Ka-
nals bei km 40-50 (2-4 ‰). Meist bestand dann bis nach Brunsbüttel ein gleichbleibender Salzge-
halt, nur bei den Herbstmessungen war eine leichte Zunahme des Salzgehaltes auf  Werte von 5 ‰ 
bis Brunsbüttel feststellbar (Kafemann et al. 2004). Insgesamt weist der westliche Teil des NOK 
bis ca. km 50 im Jahresverlauf Salzgehaltschwankungen auf, die im limnisch-oligohalinen Bereich 
(1-5 ‰) liegen. 
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Im NOK treten vertikale Unterschiede im Salzgehalt auf. Bei den Untersuchungen von Kafemann 
et al. (2004) traten die größten mittleren Unterschiede zwischen Oberfläche und Grund bei Kiel-
Holtenau mit maximal 1,9 ‰ auf. Nach Westen hin nahmen die vertikalen Unterschiede ab. Bei 
Kkm 47,5 wurden im Mittel 0,5 ‰, bei Kkm 9,5 keine Unterschiede mehr gemessen. 
 
Sauerstoff 
Der oberflächennahe Sauerstoffgehalt im NOK lag in den Jahren 1995-97 an den drei Überwa-
chungsstationen des Landes zwischen 6,8 – 8,5 (gemessene Minima, siehe Tab. 4.1.3-1) und 12,2 - 
12,6 mg O2/l. Damit betrugen die geringsten O2-Sättigungswerte 78 - 87 %. Die höchsten Übersät-
tigungen traten bei km 57 (Weiche Schülp) mit 120 % und bei km 92,5 (Weiche Schwartenbek) 
mit 115 % auf, während bei km 2,5 (Brunsbüttel) keine Übersättigungen gemessen wurden. 
 
Trotz schiffsbedingter Turbulenzen gibt es Hinweise auf Sauerstoffdefizite im bodennahen salz-
haltigeren Wasserkörper (Schütz 1963 zit. in Neumann 1992). Am 19.6.1992 bei Kkm 62,2 ge-
messene Sauerstoffgehalte zeigten, dass in der oberflächennahen Probe 10 mg O2 /l (= 96,9 % Sät-
tigung) vorlagen, während in 8 m Tiefe nur 5,9 mg O2/l (= 57,8 % Sättigung) zu messen waren 
(BfG 1993). Auch vor der Schleuse Kiel-Holtenau im inneren Bereich der Kieler Bucht (Station 
Leuchtturm Friedrichsort) treten im Sommer auf Grund der Schichtung des Wasserkörpers starke 
Unterschiede zwischen oberflächennahen und sohlennahen Proben auf; so am 1.9.2003, als in 1 m 
Wassertiefe 9,1 mg O2/l und in 15 m 3,3 mg O2/l gemessen wurden (LANU 2004). 
 
BSB (Biochemischer Sauerstoffbedarf) 
Die kohlenstoffbürtige Sauerstoffzehrung (C-BSB7) an den 3 Messstationen (1995 - 1997) lag mit 
einer Ausnahme im Bereich von 1,3 -3,9 mg O2/l, und war somit moderat bis gering.  
 
Nährstoffe (N und P) 
Der NOK ist nur mäßig mit Ammonium belastet. Die Werte lagen 1995 - 97 bei < 0,01 bis 0,235 
mg NH4-N/l. Nur bei Brunsbüttel kann zeitweilig durch einströmendes Unterelbewasser eine deut-
liche Erhöhung der Werte (bis 0,5 mg NH4-N/l) erfolgen. Im Längsverlauf ist meist eine Abnahme 
der Ammoniumgehalte hin zur Ostsee zu beobachten (siehe Mittelwerte in Tab. 4.1.3-1). 
 
Noch ausgeprägter ist der Längsgradient beim Nitrat (siehe Mittelwerte in Tab. 4.1.3-1), das mit 
einem Anteil von 80 - 90 % die wichtigste gelöste Komponente des Stickstoffs bildet. Im Westteil 
des Kanals schwanken die Werte zwischen 2,2 - 4,3 mg NO3-N/l, im Ostteil liegen sie deutlich 
niedriger: Bei Kkm 57 zwischen 0,5 und 3 mg/l und bei Kkm 92,5 zwischen 0,05 und 2,2 mg/l. 
Dabei liegen die Winterwerte aufgrund verminderten Verbrauches durch das Phytoplankton und 
einer vermehrten Abschwemmung aus dem landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebiet über den 
Sommerwerten, die i.d.R. unter 1 mg NO3-N /l liegen. 
 
Ortho-Phosphat war 1995 - 97 im NOK in Konzentrationen von 0,02 - 0,14 mg PO4-P/l zu messen. 
Die niedrigsten Gehalte traten im Sommer im mittleren und östlichen Teil des Kanals auf und las-
sen sich durch die P-Aufnahme durch das Phytoplankton zu erklären. Die Mittelwerte (1995 - 97) 
für den Gesamt-Phosphor lagen zwischen 0,05 und 0,17 mg P/l (Tab. 4.1.3-1). 
 
pH-Wert 
Der pH-Wert im NOK lag 1995 - 97 im Bereich von 7,8 und 8,4 (LANU 2004). 
 
Schwebstoffe und Trübung 
Der mittlere Schwebstoffgehalt bei Brunsbüttel im Westteil des NOK (Kkm 2,5) liegt bei 49 mg/l, 
in der Mitte (Kkm 57) bei 13 mg/l und im Ostteil (Kkm 92,5) bei nur 6 mg/l (Tab. 4.1.3-1). Diese 
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Unterschiede sind durch den erhöhten Schwebstoff- und Huminstoffgehalt im westlichen Teil des 
NOKs erklärbar. Zusätzlich zum Schwebstoffeintrag aus der Trübungszone der Elbe münden hier 
schwebstoffreiche Süßwasserzuflüsse und liegen Feinsedimente an der Kanalsohle. Kurzfristig 
können durch vorbeifahrende Schiffe verursachte Turbulenzen zu Schwebstoffkonzentrationen 
von über 200 mg/l führen (Neumann 1992). 
 
Algengehalte (Phytoplankton)  
Da kaum Angaben über die Algenbiomasse (Chla-Werte) im NOK vorliegen, ist nur indirekt über 
die Trübung und die Höhe der Sauerstoffübersättigungen des Wassers auf eine wahrscheinliche 
Verteilung des Phytoplanktons zu schließen. Danach ist zu vermuten, dass höhere Algengehalte im 
östlichen Teil des NOK dort höhere Schwankungen im Sauerstoffhaushalt (Übersättigungen bis 
167 % bei Kkm 92,5, Neumann 1992) mitverursachen.  
 
Der biogene Sauerstoffeintrag durch Algen ist im NOK durch die Trübung des Wassers beein-
flusst. Diese nimmt von Osten (Holtenau) nach Westen (Brunsbüttel) erheblich zu. So liegen die 
Sichttiefen (im Mittel) bis kurz hinter Rendsburg bei >1,5 m und fallen dann Richtung Brunsbüttel 
auf deutlich unter 0,5 m.  
 
Nur sehr wenige extrem euryhaline Algenarten können Salinitätsschwankungen, wie sie in großen 
Teilen des NOK auftreten, verkraften. Bei einer Salinität von 5 ‰ sterben limnische Algen ab, 
ebenso wenig vertragen marine Plankter eine vollständige Aussüßung (Kies et al. 1992).  
 
Tab. 4.1.3-1: Kennwerte der wichtigsten Parameter zum Stoffhaushalt des NOK sowie der 

angrenzenden Nord- und Ostseebereiche (LANU 2004) 
 

  
Brunsbüttel 
NOK-km 2,5 

 
Weiche Schülp 

NOK-km 57 

 
Weiche 

Schwartenbeck 
NOK-km 92,5 

 
Bewertungskriterien 

und 
Parameter 

 
Kennwerte 

 

 
Messungen 1995 - 1997 

n = 10 
Stoffhaushalt     
O2-Gehalt (mg/l) Minimum 6,8 8,5 7,7 
BSB7 (mg O2/l) Mittelwert 2,4 2,2 2,3 
Ammonium (mg NH4-N/l) Mittelwert 0,18 0,1 0,07 
Nitrat (mg NO3-N/l) Mittelwert 3,3 1,5 0,6 
Ges. Phosphor (mg P/l) Mittelwert 0,17 0,11 0,05 
Silikat (mg Si/l) Mittelwert 1,77 2,7 1,8 
TOC (mg/l) Mittelwert 8,7 8,3 10,2 
DOC (mg/l) Mittelwert 6,9 6,6 5,9 
Schwebstoff (mg/l) Mittelwert 49 13 6 
Salinität      
Chlorid (mg/l) Mittelwert 2327 3296 6747 
Leitfähigkeit (mS/m) Mittelwert 782 1086 2069 
     
 
 
Gesamteinschätzung der Raumbedeutung 
 
Der Stoffhaushalt im NOK ist durch die Vermischung sehr unterschiedlicher Wasserkörper ge-
prägt. Insbesondere der in seiner Ausprägung variierende Ost-West Gradient der Salinität kenn-
zeichnet den NOK.  
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Die mikrobielle Aktivität und auch das Vorkommen von Algen und Zooplanktern werden hier-
durch stark beeinflusst. Gerade der Übergang vom limnisch-oligohalinen zum mesohalinen Be-
reich, im NOK von Kkm 0 bis Kkm 50-80, ist in Ästuaren durch ein Arten- und Abundanzmini-
mum von Organismen gekennzeichnet. 
 
Aufgrund der geringen Belastung des NOK aus Einleitungen und einmündenden Vorflutern sind 
sowohl die organische Belastung als auch die Nährstoffgehalte gering. 
 
Der Sauerstoffgehalt in Oberflächennähe unterschreitet nicht den Wert von 6 mg O2/l. Bei vertika-
ler Salzgehaltsschichtung, und damit behinderter Durchmischung, können jedoch sohlennah, auf-
grund von mikrobiellen Zehrungsvorgängen, geringere Sauerstoffgehalte entstehen.  
 
Das Algenwachstum scheint im westlichen Teil des NOK durch höhere Trübungswerte, im östli-
chen Teil dagegen eher durch Nährstoffe, besonders Phosphor, aber auch Stickstoff, limitiert zu 
sein. 
 
Die abschließende Einordnung der Wasserbeschaffenheit und des Stoffhaushaltes des NOK richtet 
sich nach den in Tab. 4.1.3-1 aufgeführten Angaben für Sauerstoff, Ammonium, Nitrat, Gesamt-
Phosphor und TOC. Basierend auf den Kenngrößen dieser Parameter wird entsprechend des Be-
wertungsrahmens zur Wasserbeschaffenheit (BfG 2004) dem Untersuchungsgebiet die Raumbe-
deutung hoch (Wertstufe D) zugeordnet. 
 
 
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen, Grad der Belastungen  
Grundlage für die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen sind die in Kapitel 1.2 darge-
stellten Maßnahmen des Projektes. Ausgehend davon sind folgende Auswirkungen auf die Was-
serbeschaffenheit und den Stoffhaushalt des NOK zu erwarten: 
 
Zunahme der mittleren Wassertiefe  
Durch den Ausbau wird eine Zunahme der mittleren Wassertiefe, die sich geometrisch aus dem 
Quotienten von Querschnittsfläche geteilt durch die Wasserspiegelbreite ergibt, bewirkt. Dadurch 
wird die physikalische Wiederbelüftung des Wasserkörpers verschlechtert. Unter der Annahme 
einer  gleichbleibenden Sauerstoffzehrung im Wasserkörper ist dann eine geringfügige Abnahme 
des Sauerstoffgehaltes zu erwarten. 
 
Gleichzeitig wird die nicht durchlichtete (= aphotische) Schicht des Wassserkörpers gegenüber der 
durchlichteten vergrößert. Diese fördert die heterotrophen Prozesse im Wasserkörper im Verhält-
nis zu den autotrophen Prozessen. Der biogene Sauerstoffeintrag durch Algen nimmt somit an Be-
deutung ab. 
 
Beide genannten Zusammenhänge belasten den Sauerstoffhaushalt des NOK und können zu ge-
ringfügig stärkeren Sauerstoffdefiziten, aber auch zu geringeren Übersättigungen im NOK führen. 
 
 
Der Wasserkörper wird vergrößert  
Durch die Verbreiterung des Querprofils wird eine Abnahme des Verhältnisses vom benetzten 
Umfang zum Freiwasser bewirkt. Damit wird die Bedeutung der im Wasserkörper stattfindenden 
biologischen Prozesse (z.B. Wachstum der Phytoplankter) gegenüber den biologischen Prozessen, 
die im Aufwuchs (Biofilme) an der Sohle und Unterwasserböschung stattfinden, gestärkt.  
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Veränderungen der Wasseraufenthaltszeiten, des Salzgehaltsgradienten sowie der Schichtungsten-
denzen im NOK  
Die veränderten Wasservolumina bei gleichbleibenden Zuflüssen führen zu einer geringfügigen 
Erhöhung der Wasseraufenthaltszeiten im NOK. Durch möglicherweise veränderte Schleusungs-
mengen kann eine Beeinflussung des Salzgradienten und insbesondere der Dichteschichtungen im 
NOK bewirkt werden. Werden diese physikalischen Gegebenheiten verändert, hat dies einen Ein-
fluss auf die biologischen Aktivitäten im NOK. 
 
Nassbaggerungen 
Bei der Verbreiterung der Kanalsohle und bei der Profilierung der Unterwasserböschungen werden 
Nassbaggerungen durchgeführt. Durch die Baggerungen kann es zu erhöhten Sauerstoffzehrungen 
und damit kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Sauerstoffgehaltes im NOK kommen. Diese Aus-
wirkungen dürften aber aufgrund der zu baggernden Sedimente, die überwiegend aus Geschiebe-
mergel bestehen, nur sehr gering ausfallen. 
 
Durch die Baggeraktivitäten werden zudem kurzzeitig die Schwebstoffgehalte erhöht und damit 
durch eine erhöhte Trübung (bzw. Lichtmangel) das Wachstum und der biogene Sauerstoffeintrag 
der Algen verringert. Die genannten Auswirkungen sind kurzzeitig und kleinräumig und daher als 
gering zu beurteilen.  
 
Gesamteinschätzung des Grades der Belastungen 
 
Zusammenfassend ist folgender Wirkungszusammenhang für die Beurteilung der Auswirkungen 
der Ausbaumaßnahmen auf die Wasserbeschaffenheit bzw. den Stoffhaushalt des NOK von Be-
deutung: Die Zunahme der mittleren Wassertiefen im Untersuchungsgebiet bewirkt eine Beein-
trächtigung der physikalischen Wiederbelüftung und des biogenen Sauerstoffeintrags. Damit wird 
der Sauerstoffhaushalt des NOK geringfügig belastet. Der Grad der Belastungen wird als gering 
(Wertstufe I) eingestuft.  
 
 
Abschließende Einschätzung des Umweltrisikos 
 
Das fachspezifische Umweltrisiko für das Schutzgut Wasserbeschaffenheit und Stoffhaushalt 
wird mit mittel (Wertstufe 3) bewertet.  
 
 
Raumbedeutung D (hoch) 
Grad der Belastungen I (gering) 
fachspezifisches Umweltrisiko 3 (mittel) 
 
 
Hinweise für die weitere Planung 
 
Da aktuell keine hinreichende Datengrundlage zur Wasserbeschaffenheit besteht, wird empfohlen 
Untersuchungen zur Wasserbeschaffenheit des NOK durchführen zu lassen. Das Untersuchungs-
programm sollte mindestens einen Jahresgang umfassen und Längsprofile der wichtigsten Parame-
ter u. a. Sauerstoff, Nährstoffe, Leitfähigkeit und insbesondere auch die Algenbiomasse (Chloro-
phyll) umfassen. 
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Beim Betrieb der Ablagerungsflächen am Flemhuder See sollte die Qualität der Rücklaufwässer 
überwacht werden, da die mit dem Rücklaufwasser in den Flemhuder See, die ableitenden Kanäle 
sowie den NOK eingetragenen sauerstoffzehrenden Substanzen und Nährstoffe die Wasserbe-
schaffenheit dieser Gewässer beeinträchtigen können. Insbesondere beim Verbringen von feinkör-
nigen, organik- und nährstoffreichen Sedimenten sind u.a. hohe Ammoniumgehalte im Rücklauf-
wasser zu erwarten. 
 
Zur Minimierung der möglicher Belastungen sind ggf. Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität 
der Rücklaufwässer durchzuführen. 
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4.1.4 Grundwasser 
 
Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes, Raumbedeutung 
 
Ist-Zustand Grundwasserströmung 
 
Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) durchläuft von Brunsbüttel bis Kiel mit Marsch, Hoher Geest, 
Vorgeest und Östlichem Hügelland die vier großen Naturräume Schleswig-Holsteins. Das für den 
hier zu beurteilenden Abschnitt relevante Östliche Hügelland hat sich im Laufe der Weichsel-
Eiszeit herausgebildet. 
 
Infolgedessen weist das Gebiet ein kleinräumig differenziertes, unausgeglichenes Relief auf. Ver-
breitet treten Hohlformen auf, wobei die größeren und tieferen in der Regel durch Seen, die kleine-
ren und flacheren durch verschiedene Stadien der Verlandung und Vermoorung geprägt sind. Die 
anstehenden Sedimente werden vor allem durch Weichsel-zeitliche Geschiebemergel sowie ver-
einzelt Beckentonlinsen und Schmelzwasserablagerungen dominiert. In ehemaligen Seen und Nie-
derungsgebieten treten holozäne Torfe, Gyttjen und Sande hinzu. 
 
Im Liegenden der vorgenannten, quartären Ablagerungen folgt ein tertiäres Schichtpaket, dessen 
Sande bereichsweise ergiebige und für die Trinkwasserversorgung bedeutende Porengrundwasser-
leiter bilden. Die miozänen Braunkohlensande sind dabei vor allem in den etwa Nord-Süd ausge-
richteten, breiten Trögen zwischen den im tiefen Untergrund verlaufenden Salzstrukturen anzutref-
fen. Da in den westlichen Bereichen natürliche Versalzung sowie hohe Huminstoffgehalte nur ver-
einzelt eine Nutzung dieser GW-Ressourcen erlauben, werden diese GW-Leiter vor allem in den 
östlichen und südöstlichen Landesteilen zur Trinkwasserversorgung genutzt. Etwa 26 % der GW-
Entnahmen zur öffentlichen Wasserversorgung entfallen auf die Nutzung der miozänen Braunkoh-
lensande. 
 
Den zweiten bedeutenden, tertiären GW-Leiter bilden die pliozänen Kaolinsande. Aus diesen 
Schichten werden etwa 8 % der öffentlichen Wasserversorgung gedeckt. Ihre Verbreitung ist je-
doch auf die tiefen Tröge Nordfrieslands, Dithmarschens und des südöstlichen Holsteins be-
schränkt, die von der Trasse des NOK nicht berührt werden. 
 
Mit ca. 60 % wird der größte Anteil der öffentlichen Wasserversorgung aus den oberflächennahen, 
quartären GW-Leitern gedeckt. Aufgrund der zeitlich eng gestaffelten, intensiven eiszeitlichen 
Prozessfolge ist der Aufbau der quartären Deckschichten allerdings kleinräumig heterogen ausge-
bildet.  
 
In der von der Anpassung betroffenen Trasse des NOK zwischen Kkm 80,0 und Kkm 93,5 wird 
die oberflächennahe Schichtenfolge durch Weichsel-zeitliche Geschiebemergel und Beckentone 
sowie vermutlich vom Bau des Kanals stammende Aufschüttungen dominiert, die insgesamt als 
GW-Geringleiter einzustufen sind. Als potenzielle GW-Leiter anzusprechende quartäre Sande und 
Kiese sind hingegen nur lokal, in räumlich eng begrenzter Ausdehnung und Mächtigkeit in der 
quartären Schichtenfolge vertreten. Infolgedessen sind in diesem Bereich der Kanalstrecke keine 
relevanten GW-Entnahmen aus dem Quartär bekannt. Die im Stadtgebiet der Stadt Kiel gelegenen 
bedeutenden GW-Entnahmen erfassen nahezu ausschließlich die hier in teils großer Mächtigkeit 
im Liegenden des Quartärs anstehenden Braunkohlensande.  
 
Der NOK bildet im Streckenabschnitt Kkm 80,0 - Kkm 93,5 den Hauptvorfluter des Gebietes. E-
hemals in die Eider bzw. die Levensau mündende Bäche und Grabensysteme werden direkt vom 
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NOK erfasst. Auf der Oststrecke des NOK ab Kkm 80,0 entwässern auf der Nordseite Schinkeler 
Au, Vorfluter Warleberg, Felmer Au und Alter Eiderkanal sowie auf der Südseite Obere Eider und 
Ottendorfer Au in den Kanal. Infolgedessen ist im Bereich dieses Streckenabschnitts der GW-
Fluss prinzipiell ebenfalls zum NOK bzw. zu den einmündenden Bächen und Kanälen hin gerich-
tet. 
 
Die an steilen Böschungsabschnitten des NOK aufgetretenen, lokalen Rutschungen sowie die in 
den Böschungsbereichen angelegten Drainagen belegen, dass das GW-Potenzial zumindest tempo-
rär bereits im Nahbereich des NOK bis nahe an die GOK reichen kann. Da die anstehenden 
Schichten in aller Regel als GW-Geringleiter einzustufen sind, gehen diese Beobachtungen jedoch 
vermutlich auf temporär auftretende Stauwässer und weniger auf eine dauerhaft bis nahe der GOK 
reichende GW-Oberfläche zurück. Daher ist in den höher gelegenen Bereichen des Untersu-
chungsgebietes vermutlich mit größeren Flurabständen zu rechnen. In den räumlich eng begrenz-
ten Sanden und Kiesen können bereichsweise gespannte GW-Verhältnisse auftreten. Aufgrund der 
intensiven eiszeitlichen Gestaltung des Gebietes sind nicht nur topographisch sondern auch im 
Schichtaufbau räumlich begrenzte Wannenstrukturen zu erwarten. Infolgedessen wird das GW-
Regime im Untersuchungsgebiet im starken Maße durch die hydrologischen Randbedingungen 
(GW-Neubildung, Randzuflüsse) geprägt. 
 
Ist-Zustand Grundwasserbeschaffenheit 
 
In der Jungmoränenlandschaft des Östlichen Hügellandes dominieren im oberflächennahen Be-
reich der Kanaltrasse schlecht durchlässige Grundmoränenbildungen. Die Trinkwasserbrunnen der 
öffentlichen Wasserversorger sind in den tertiären Braunkohlesanden verfiltert (Wasserleitertyp 4 
bzw. 8). Durch die Überdeckung mit schlecht durchlässigen Deckschichten liegt für diese Wässer 
ein deutlich höheres Schutzpotenzial als im Bereich der Weststrecke des NOK vor. Der Kanal bin-
det auf weite Strecken in Geschiebemergelschichten ein, nur untergeordnet bilden eingeschuppte 
Kies-Sandlinsen den natürlichen Untergrund des Kanals. Die Messstelle Schneidershoop bei Bo-
venau südlich des Kanals beweissichert die Grundwasserbeschaffenheit des oberflächennahen 
quartären Grundwasserleiters (Kies-Sandlinse): die Leitfähigkeit schwankt zwischen 700 und 800 
µS/cm bei Chloridgehalten von 25 bis 45 mg/l und Sulfatgehalten bis 110 mg/l. 
 
Zwischen Kkm 88 und 94,5 durchschneidet der NOK das  knapp 165 km² große Wasserschonge-
biet für die Trinkwasserversorgung der Stadt Kiel, die ihr Trinkwasser aus gut geschützten tertiä-
ren Wasserleitsystemen (Braunkohlesanden) entnimmt. 
 
Durch die Spülvorgange mit dem Wasser aus dem Brackwasser des Flemhuder Sees ist das flache 
Grundwasser im Bereich des Spülfeldes als Teilgebiet des östliche Hügellandes zu einem Misch-
wasser zwischen Oberflächenwasser mit Leitfähigkeiten bis 15000 mS/cm und dem Grundwasser 
geworden. Die resultierenden Leitfähigkeiten schwanken zwischen 3000 und 5000 µS/cm. Durch 
relativ hohe und Sauerstoff zehrende organische Anteile des aufgespülten Materials liegen redu-
zierte Verhältnisse vor. Die in 5 Grundwasser-Messstellen durchgeführte Analytik zeigt keine 
Schadstoffbelastung. Innerhalb des oberirdischen Einzugsgebietes des Flemhuder Sees befindet 
sich die Schutzzone der Wasserversorgung der Gemeinde Großnordsee, die ihr Wasser aus einer 
Tiefe von 44 bis 50 m unter Gelände fördert. Eine mächtige, quasi undurchlässige Geschiebemer-
gelschicht verleiht diesem Wasser einen hohen Schutz. 
 
Gemäß Altlastenkataster der vom NOK tangierten Landkreise befinden sich im unmittelbaren U-
ferbereich folgende Altlasten: 
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Tab. 4.1.4-1: Altlastenstandorte im Projektgebiet 
 

Bezeichnung der Altlast 
 

~Kanalkilometrierung Nordufer Südufer 

Ölwärmehalle Groß-Nordsee 85  ● 
Altablagerung Fährberg, Landwehr 87  ● 

 
Im Bereich von Altlasten ist die natürliche Grundwasserbeschaffenheit vielmals durch den Eintrag 
von anorganischen bzw. organischen Schadstoffen wie z. B. Schwermetalle, Cyaniden, Mineralöl-
kohlenwasserstoffen, PAK´s, BTEX oder Phenolen belastet. 
 
Gesamteinschätzung der Raumbedeutung 
 
In der Oststrecke des NOK wird die quartäre Schichtenfolge durch Geschiebemergel und Becken-
tone, die als GW-Geringleiter einzustufen sind, dominiert. Die lokal eingelagerten Sande und Kie-
se spielen aufgrund ihrer räumlich eng begrenzten Ausdehnung für den GW-Haushalt nur eine 
untergeordnete Rolle. Darüber hinaus sind die kanalnahen GW-Stände und - Beschaffenheit durch 
den bereits bestehenden Kanal als anthropogen beeinflusst einzustufen. 
 
Aufgrund der Bedeutung der tertiären GW-Leiter für die Trinkwasserversorgung wird das Grund-
wasser aus Vorsorgegründen hinsichtlich der Raumbedeutung als mittel (Wertstufe C) einge-
stuft. Mit dieser Einstufung wird im Besonderen die Tatsache der geplanten Eingriffe in das Was-
serschongebiet zwischen Kkm 88 und Kkm 94,5 gewürdigt. 
 
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen, Grad der Belastungen 
 
Grundlage für die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen sind die in Kapitel 1.2 darge-
stellten Maßnahmen des Projektes. 
 
Im Ist-Zustand bildet der NOK im Streckenabschnitt Kkm 80,0 - 93,5 den Hauptvorfluter des Ge-
bietes, so dass der GW-Fluss generell zum NOK bzw. zu den einmündenden Bächen und Kanälen 
hin gerichtet ist. Aufgrund der hydrogeologischen Randbedingungen kann dabei das GW-Potenzial 
bereits im Nahbereich des NOK temporär bis nahe an die Geländeoberfläche heran reichen. Mit 
der Verbreiterung des NOK in den in Kap. 1.2 genannten Bereichen werden diese Verhältnisse 
entsprechend um die jeweilige Eingriffstiefe am Ufer verschoben. Die mit der Verbreiterung des 
Kanals einhergehende Vergrößerung der Austauschfläche zwischen Kanal und quartärer Schich-
tenfolge ist dabei von untergeordneter Bedeutung, da die angeschnittenen Sedimente vorwiegend 
als GW-Geringleiter einzustufen sind. Daher sind im Endzustand im Nahbereich des Kanals mit 
dem Ist-Zustand vergleichbare GW-Verhältnisse zu erwarten. Die in den Geschiebemergel sowie 
die Beckentone eingeschalteten Sande und Kiese können dabei lokal zu geringfügigen Abwei-
chungen führen. Über den Nahbereich des NOK hinaus sind keine Veränderungen des bestehenden 
GW-Regimes zu erwarten, was in gleichem Maße auch für die Beschaffenheit des Grundwassers 
gilt. 
 
An der Sohle sowie im Bereich der Unterwasserböschung stehen auf der Oststrecke des NOK e-
benfalls geringleitende Geschiebemergel und Beckentone an, in die lokal Sande und Kiese einge-
schaltet sind. Da diese Strukturen kleinräumig wechseln können, kann die Verbreiterung des NOK 
im Unterwasserbereich dazu führen, dass neue, hydraulisch gut durchlässige Schichten angeschnit-
ten werden. Da die Sande und Kiese jedoch nur lokal, in räumlich eng begrenzter Ausdehnung und 
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Mächtigkeit auftreten, wäre damit keine relevante Veränderung des herrschenden GW-Regimes 
verbunden.  
 
Im Zuge der Anpassung der NOK-Oststrecke ist an der Alten Levensauer Hochbrücke weiterhin 
vorgesehen, die vorhandenen Betonfundamente durch eine zweifach verankerte Bohrpfahlwand zu 
ersetzen, um die Sohlenbreite des NOK auf 64 m zu erweitern. Aufgrund der hydrogeologischen 
Begebenheiten ist diese Baumaßnahme mit keinen relevanten Veränderungen der GW-
Verhältnisse (quantitativ und qualitativ) verbunden.  
 
Auf der Südseite des NOK ist in den Abschnitten Kkm 80,3 - 84,3 sowie Kkm 85,8 - 86,7 die Ein-
richtung eines Betriebsweges vorgesehen. Da diese Maßnahmen keine Veränderung der bestehen-
den Uferlinie beinhalten, gehen sie ebenfalls mit keinen relevanten Veränderungen des GW-
Regimes einher. Mit Beeinträchtigungen der GW-Qualität ist gleichfalls nicht zu rechnen. 
 
Da die pleistozäne Schichtenfolge im Bereich der NOK-Oststrecke durch geringleitende Sedimen-
te geprägt wird, sind in diesem Bereich keine relevanten GW-Entnahmen aus dem Quartär be-
kannt. Im Stadtgebiet von Kiel erfolgen größere GW-Entnahmen nahezu ausschließlich aus den im 
Hangenden gut geschützten miozänen Braunkohlensanden (Wasserleitertyp 8 mit sehr hohem 
Schutzpotenzial). Da die im Zuge der Anpassung der NOK-Oststrecke vorgesehenen Baumaß-
nahmen ausschließlich die hier mächtige quartäre Schichtenfolge erfassen, sind keine Veränderun-
gen der GW-Verhältnisse in den tertiären GW-Leitern und damit keine Beeinträchtigung dieser 
GW-Nutzungen zu erwarten. Aus diesem Blickwinkel heraus erlangt die Tatsache, dass zwischen 
Kkm 88 und 93,5 das Wasserschongebiet der Stadt Kiel vom NOK tangiert wird, auch nur eine 
untergeordnete Bedeutung. 
 
Aus den zur Verfügung stehenden Auszügen aus den Altlastenkatastern ist ersichtlich, dass keine 
der vorgesehenen Baumaßnahmen in einem ausgewiesenen Altlastenstandort stattfinden wird. 
Dennoch ist bei solch großen Vorhaben nicht mit allerletzter Sicherheit auszuschließen, dass durch 
die Ausbaumaßnahmen z. Zt. noch nicht bekannte Altlasten erfasst werden. Dort fixierte Schad-
stoffe könnten durch den Eingriff mobilisiert werden und mit dem Grundwasserabstrom in den 
Kanal gelangen. Aufgrund der schlechten Untergrunddurchlässigkeiten ist die Wahrscheinlichkeit 
einer verstärkten Vorflutbelastung durch mobilisierte Altlasten jedoch als sehr gering einzustufen. 
 
Gesamteinschätzung des Grades der Belastungen 
 
Im Nahbereich des NOK werden sich nach Durchführung der Baumaßnahme dem Ist-Zustand ver-
gleichbare GW-Verhältnisse (quantitativ und qualitativ) einstellen. Da weiterhin die Vorflutver-
hältnisse durch die Anpassung des NOK-Oststrecke nicht verändert werden, ist der Grad der Be-
lastungen als gering (Wertstufe I) einzustufen. 
 
 
Abschließende Einschätzung des Umweltrisikos 
 
Das fachspezifische Umweltrisiko für das Schutzgut Grundwasser ist somit in der Gesamtbewer-
tung als gering (Wertstufe 2) einzuordnen. 
 
Raumbedeutung C (mittel) 
Grad der Belastungen I (gering) 
fachspezifisches Umweltrisiko 2 (gering) 
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Hinweise für die weitere Planung 
 
Bei der Ausführung der Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass insbesondere an den steilen 
Böschungsabschnitten wie im Ist-Zustand geeignete Drainagen angelegt werden, um ihre Standsi-
cherheit zu gewährleisten. Werden im Unterwasserbereich Sande und Kiese angeschnitten, kann es 
lokal zu Rutschungen kommen. Sollen diese verhindert bzw. minimiert werden, sind ggf. geeigne-
te technische Anpassungsmaßnahmen vorzusehen. 
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4.2 Boden und Schadstoffe in Feststoffen 
 
 
4.2.1 Boden 
 
Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes, Raumbedeutung 
 
Das Untersuchungsgebiet im ostholsteinischen Hügelland ist als Jungmoränenlandschaft der 
Weichsel-Vereisung vorwiegend durch lehmig-sandigen bis lehmigen Geschiebemergel und Ge-
schiebelehm geprägt, welche die Ausgangsmaterialien für die Bodenbildung stellen. In glazioge-
nen morphologischen Strukturen wie z.B. Schmelzwasserrinnen und Tunneltälern werden diese 
Materialien durch Kiese und Sande ergänzt oder komplett ersetzt. Als holozäne Formen kommen 
im Verlauf von Flüssen auch Torfe vor (z.B. altes Eidertal). Durch Wasser erodiertes und in Sen-
ken akkumuliertes (Kolluvien) wie auch durch menschliche Tätigkeit umgelagertes Bodenmaterial 
schafft zusätzliche Bodenausgangssubstrate. Als weitere Faktoren der Bodenbildung bewirken 
Schwerkraft und Relief im Untersuchungsgebiet eine Verlagerung von Bodenmaterial von Kuppen 
in Richtung Senken durch Wassererosion auf ackerbaulich genutzten Flächen. Ferner beeinflusst 
Wasser die Bodenentwicklung mit oberflächennahem Grundwasser, welches sich vorwiegend als 
Stauwasser in den bindigen Böden bewegt. Letztlich ist der Mensch ein prägender Faktor der Bo-
denentwicklung. Hierbei spielen die großflächige landwirtschaftliche Nutzung und auch infra-
strukturelle Eingriffe wie der Bau des NOK mit seinen Erweiterungen und den baulich bedingten 
Bodenbewegungen mit Anlage und Betrieb von Kippen und Spülfeldern eine Rolle. 
 
Als Prozesse der Bodenentwicklung kommen auf den Moränenablagerungen zunächst die Ent-
kalkung des Geschiebemergels zu Geschiebelehm (bis 2 m Entkalkungstiefe) sowie Verbraunung 
und Verlehmung mit nachfolgender Tonverlagerung zum Tragen. In kleinräumig vorkommenden 
sandigen Materialien ist die Podsolierung (abwärts gerichtete versauerungsbedingte Verlagerung 
gelöster organischer Stoffe mit Eisen und Aluminium) eine treibende Kraft für die Bodenentwick-
lung. Charakteristische Stoffumsetzungs- und Verlagerungsprozesse durch wechselnde Wasser-
verhältnisse (Redoximorphose) wirken in den stauwassergeprägten Geschiebemergeln und -
lehmen sowie in grundwassergeprägten Niederungsbereichen bodendifferenzierend. Besonders 
diese Gebiete mit langanhaltender Wassersättigung, wie aber auch Waldareale, sind durch die Bil-
dung standorttypischer Humusformen charakterisiert. Schließlich sind auch Stoffumlagerungen in 
der Landschaft durch Wassererosion von Bodenmaterial auf Ackerflächen mit Akkumulation in 
Senken, durch lateralen gerichteten Transport gelöster Stoffe mit dem Bodenstauwasser wie auch 
durch anthropogen verursachte Bodenbewegungen als bodenbildende Prozesse im Untersuchungs-
gebiet wirksam. 
 
Auf Grundlage dieser bodenbildender Faktoren und Prozesse stellt sich die heutige Bodenverge-
sellschaftung des Untersuchungsgebietes wie folgt dar: 
 
Großflächig vorkommende und damit prägende Bodentypen sind die stauwassergeprägten Pseu-
dogleye und Parabraunerde-Pseudogleye aus lehmig-sandigen bis lehmigen Geschiebemergeln 
oder -lehmen. Bei Auftreten periglazialer Decksande finden sich kleinflächig auch Übergänge zu 
Braunerde-Parabraunerden oder bei größeren Mächtigkeiten der Deckschichten auch Braunerden. 
In sandig geprägten Strukturen wie z.B. dem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Tunneltal im 
Bereich Flemhuder See - Schinkel - Neuwittenbek sind kleinflächig Braunerden vertreten, die auch 
podsoliert sein können. Bei niedrigen Geländehöhen und unter Grundwassereinfluss kommen hier 
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auch Gley-Braunerden bis Gleye vor. In der Schmelzwasserrinne des alten Eidertals treten zu den 
grundwassergeprägten Gleyen in den seltenen Bereichen mit noch permanent vorhandenem ober-
flächennahen Grundwasser Anmoore und Niedermoore hinzu. Auf Kolluvien aus lehmig-sandigen 
bis lehmigen Substraten des Geschiebemergels oder -lehms finden sich Kolluvisole bis Pseu-
dogley-Kolluvisole. In Bereichen längerer ungestörter Entwicklung etablieren sich diese Böden im 
Untersuchungsgebiet als Pararendzinen bis Pseudogley-Pararendzinen (z.T. auch Pseudogleye). 
Gleiche Bodentypen, jedoch aus Trockenabtrag von Baggergut ehemaliger Bau- und Ausbaumaß-
nahmen, sind auf den zahlreichen entlang des NOK vorzufindenden Kanalkippen als Baggergutab-
lagerungsflächen anzutreffen. Entlang der vorhandenen Betriebswege sind Syroseme und Para-
rendzinen aus den dort überformten Bodenmaterialien entstanden, die teilweise pseudovergleyt 
sind. Vergleichbare Böden aus umgelagerten Bodenmaterialien (z.B. auch Bauschutt) finden sich 
im Stadtgebiet von Kiel, wobei hier zusätzlich versiegelte Böden vorkommen. 
 
Die Bodeneigenschaften der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Böden werden im Wesent-
lichen durch das Substrat der Bodenbildung sowie die bodenbildenden Prozesse bestimmt. Die 
großflächig vorkommenden sandig-lehmigen Böden sind auf Geschiebemergel kalkhaltig, auf Ge-
schiebelehm kalkfrei. Damit zeigen sie bei neutralen bis leicht sauren pH-Werten und mittleren 
Humusgehalten des Oberbodens einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt. Der Bodenwasser- und 
Lufthaushalt stellt sich mit Bildung von Stauwasser und lateralen Wasser- und Stoffflüssen eher 
ungünstig dar. Die Filter- und Puffereigenschaften gegenüber Stoffeinträgen sind damit eher ge-
ring, die Weitergabe in Oberflächen- oder Grundwasser passiert zügig. Auflagen von Decksand 
vermindern die Ausprägung der dargestellten Eigenschaften. 
 
Nährstoffarmut und niedrige pH-Werte kennzeichnen die kleinflächig vorkommenden sandigen 
Böden (z.B. Schmelzwasserrinne). Einhergehend mit geringem Wasserspeichervermögen und ho-
her Wasserdurchlässigkeit finden Stoffverlagerungsprozesse statt (z.B. Podsolierung). Die Filter- 
und Pufferkapazität ist damit gering, womit besonders sandige grundwassernahe Gleye empfind-
lich gegenüber stofflichen Einträgen sind. Hohe Bindungsstärke gegenüber Stoffeinträgen hinge-
gen besitzen auf Grund ihres hohen Gehaltes an organischer Substanz die Anmoore und Nieder-
moore. Hohes Wasserhaltevermögen, geringe Wasserleitfähigkeit, Nährstoffarmut und saure pH-
Werte charakterisieren diese Böden als besondere Standorte. 
 
Die Kolluvisole der durch Wassererosion umgelagerten Bodenmaterialien aus Geschiebemergel 
oder -lehm zeigen substratbedingt ähnliche Eigenschaften wie die Böden am Ort der Erosion. 
Gleichwohl ist ihr Wasserhaushalt etwas günstiger einzuordnen. 
 
Die Eigenschaften der Böden auf den Kanalkippen mit Trockenabtrag sind vorwiegend durch die 
Art der abgelagerten Substrate und die Art der Aufbringung bestimmt. Damit zeigen die Böden 
eine räumlich heterogene Verteilung ihrer Eigenschaften, die allgemein durch einen unausgewo-
genen Nährstoffhaushalt, recht geringe Gehalte organischer Bodensubstanz und ungünstige bo-
denphysikalische Eigenschaften charakterisiert sind. Vergleichbare Eigenschaften besitzen die 
Böden entlang der Betriebswege wie auch Böden im Stadtgebiet von Kiel. Verdichtung und Ver-
siegelung bedingen hier einen sehr eingeschränkten Bodenwasser- und Lufthaushalt. 
 
Die Schadstoffgehalte der natürlichen Bodenbildungen liegen im Allgemeinen im Bereich der ge-
ogenen Hintergrundgehalte. Durch immissionsbedingte Stoffeinträge und Bindung an organische 
Substanz können in Torfen PAK-Gehalte naturbedingt erhöht sein. Landwirtschaftlich genutzte 
Flächen können durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und/oder Düngemitteln höhere 
Stoffgehalte als ungenutzte Böden zeigen. Lediglich auf Altlasten oder altlastenverdächtigen Flä-
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chen können erhöhte Schadstoffgehalte auftreten. Im Untersuchungsgebiet kommen laut Tab. 
4.1.4-1 in Kapitel 4.1.4 im kanalnahen Bereich zwei solcher Flächen vor. 
 
Im Untersuchungsgebiet treten derzeit die natürlichen Bodenfunktionen nach Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG 1998) gegenüber den Nutzungsfunktionen zurück. Obwohl alle 
natürlich gewachsenen Böden Potenzial zur Ausübung natürlicher Bodenfunktionen besitzen, ist 
die Teilfunktion als Lebensraum für Fauna und Flora nur kleinräumig in den ungenutzten Nieder-
moorresten, Anmooren und Gleyen von Bedeutung. Pseudogleye und Parabraunerde-Pseudogleye 
erfüllen die Lebensraumfunktion vorwiegend in Waldbereichen. Alle natürlich gewachsenen Bö-
den sind Bestandteil des Naturhaushaltes, wobei die im Untersuchungsgebiet häufig vorkommen-
den anthropogenen Böden zunächst atypisch für den Naturraum sind. Gleichwohl sind sie funktio-
nell vor allem bei längeren Entwicklungszeiten in die jungmoränentypischen Stoffflüsse integriert. 
Die Filter- und Pufferfunktion ist großflächig sowohl bei den stauwassergeprägten Böden aus Ge-
schiebemergel und -lehm wie auch bei den sandigen Böden eher mäßig ausgeprägt, womit ein nur 
geringes Schutzpotenzial für oberflächennahes Grundwasser bzw. für Oberflächenwasser besteht. 
Allein Böden mit einem hohen Anteil organischer Substanz besitzen eine mittlere bis hohe Filter- 
und Pufferleistung. 
 
Die Bodenfunktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte spiegelt sich im Untersuchungsge-
biet nicht in Form von archäologischen Denkmalen, Bodendenkmalen oder geschützten Geotopen 
wider. Gleichwohl sind alle natürlichen Böden Zeugnis des eiszeitlich und holozän geprägten erd-
geschichtlichen Werdegangs in Schleswig-Holstein. Als Archiv der Kulturgeschichte können in 
gewisser Weise alle anthropogenen Böden angesehen werden, die durch den Bau des Eiderkanals, 
des Kaiser-Wilhelm-Kanals sowie des späteren NOK mit seinen Erweiterungen entstanden sind 
(z.B. Kanalkippen, Spülfelder, Dämme).  
 
Die Nutzungsfunktion als Standort für Landwirtschaft tritt gegenüber den natürlichen Bodenfunk-
tionen derzeit stark in den Vordergrund. Bei großflächig betriebener landwirtschaftlicher Nutzung 
zeigt der überwiegende Anteil der Böden aus Geschiebemergel bzw. -lehm Ackerzahlen zwischen 
50 und 60 (Maximum ist 100). Sandige Böden besitzen niedrigere Ackerzahlen zwischen 20 und 
40, bei den kanalbegleitenden anthropogenen Böden finden sich noch Ackerzahlen zwischen 10 
und 30. Die Teilfunktion als Fläche für Siedlung und Erholung wird vor allem im Stadtgebiet von 
Kiel sowie im Randstreifen des NOK benutzt. 
 
Aufbauend auf den dargestellten Gegebenheiten wird die Bewertung der Böden entsprechend der 
URE-Methodik (BfG 2004) anhand der Kriterien Ausprägungsgrad/natürlicher Entwicklungszu-
stand, Zugehörigkeit zum Landschaftsraum und Ausprägung der ökologischen Bodenfunktionen 
vorgenommen. 
 
Die großflächig vorkommenden Pseudogleye und Parabraunerde-Pseudogleye aus Geschiebemer-
gel und -lehm erhalten auf Grund der derzeitigen Bedeutung der Nutzungsfunktion bei gleichzeitig 
eher geringer Ausprägung natürlicher Bodenfunktionen eine mittlere Wertstufe (C). Gleiche Be-
wertung erfahren die landwirtschaftlich genutzten Braunerde-Parabraunerden und Braunerden aus 
Decksandauflagen über Geschiebematerial sowie die Böden aus kolluvialem Bodenmaterial (C). 
Bei geringeren Nutzungsintensitäten (z.B. Wald) oder im ungenutzten Zustand sind hier kleinräu-
mig auch hohe Bewertungen (D) möglich. Die sandigen Böden der Rinnenstrukturen (Braunerde, 
podsolierte Braunerde, Gley-Braunerde, Gley) sind unter Landwirtschaft und bei geringer Filter- 
und Pufferleistung eher mittelwertig (C). Hohe Bewertungen (D) erfahren ungenutzte, organisch 
geprägte Böden im alten Eidertal. Die Böden der Kanalkippen mit Trockenabtrag erhalten auf 
Grund ihrer wenig entwickelten natürlichen Bodenfunktionen und auch auf Grund vorhandener 
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landwirtschaftlicher Nutzung je nach Reifegrad eine geringe (B) bis mittlere Bewertung (C). Auch 
geringwertig zeigen sich die teilweise pseudovergleyten Syroseme und Pararendzinen der Be-
triebswege (B). Im Stadtgebiet Kiel kommen hier bei Verdichtung und Versiegelung mit Ein-
schränkung natürlicher Bodenfunktionalität sehr geringwertige Böden (A) hinzu. Ebenfalls sehr 
geringwertig (A) sind Böden mit erhöhten Schadstoffgehalten im Bereich von Altlasten und Alt-
lastenverdachtsflächen (Kippe bei Landwehr, ehemaliges Marinetanklager, Binnenhafen Kiel). 
 
Gesamteinschätzung der Raumbedeutung 
 
Die Raumbedeutung des Untersuchungsgebietes für das Schutzgut Boden kommt in seiner zu-
sammenfassenden Bewertung zum Ausdruck. Durch den großflächigen Bestand landwirtschaftlich 
genutzter Böden mit einer daran gekoppelten Einschränkung natürlicher Bodenfunktionen und nur 
kleinräumig vorkommenden hochwertigen Böden wird die Raumbedeutung des Untersuchungs-
gebietes in die Stufe mittel eingeordnet (Raumbedeutung C). 
 
 
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen, Grad der Belastungen 
 
Die durch Realisierung des Vorhabens verursachten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden wer-
den im Sinne eines vorsorgenden Bodenschutzes dargestellt und bewertet, dessen Prinzipien im 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG 1998) festgelegt sind. Die Umsetzung in das Landesrecht 
findet sich im Landesbodenschutz- und Altlastengesetz Schleswig-Holstein (LBodSchG 2002) 
wieder. Neben dem Bodenfunktionsschutz und der Vermeidung von Beeinträchtigungen natürli-
cher Bodenfunktionen sowie der Archivfunktion sind hier die "Begrenzung der Flächeninan-
spruchnahme ... auf das notwendige Maß" und ein "sparsamer und schonender Umgang mit dem 
Boden" verankert (§1 Abs. 4 LBodSchG). Auf lokaler Ebene sieht der Landschaftsrahmenplan den 
Schutz der natürlichen sowie der archivbildenden Bodenfunktionen vor und beschreibt schutzwür-
dige Bodenformen und Geotope (MUNF 2000). 
 
Folgende Kennzahlen charakterisieren den Umfang der Eingriffe durch das Projekt: 
 
Auf der 13,5 km langen Projektstrecke finden auf 10,1 km Eingriffe statt, also auf drei viertel der 
Strecke. Pro Meter Projektstrecke fallen 523 m3 Baggergut an (etwa zur Hälfte als Trocken- und 
Nassabtrag), der Verlust an Bodenfläche beträgt 37 m2 pro Meter Projektstrecke, Boden wird auf 
5 m2 pro Meter Projektstrecke überformt. 
 
Die wesentlichen vorhabensbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden ergeben sich aus 
zwei verschiedenen Wirkkomplexen. 
 
Im Wirkkomplex Querschnittserweiterung gehen durch Aufweitungen von drei Kurven und 
einer Geraden 59,7 ha Bodenfläche mitsamt Bodenfunktionen irreversibel verloren. Bei den An-
passungsarbeiten der Gerade Königsförde und Kurve Groß-Nordsee sind dabei vorwiegend mit-
telwertige Pseudogleye und Parabraunerde-Pseudogleye betroffen. Dessen ungeachtet sind jedoch 
auch kleinräumig hochwertige Böden tangiert (z.B. ungenutzte Pseudogleye, Gleye und anmoorige 
Standorte im alten Eiderverlauf). Eher geringwertige Böden werden mit kanalbegleitenden Syro-
semen und Pararendzinen der Betriebswege bzw. wenig gereifter Kanalkippen abgegraben. Glei-
ches gilt für die Aufweitung der Kurve Landwehr, wobei hier vorwiegend mittelwertige Böden 
und in geringen Flächenanteilen auch hochwertige anmoorige Böden entfernt werden. Die Aufwei-
tung der Wittenbeker Kurve bedingt vor allem einen Verlust mittelwertiger Böden. Altlasten oder 
Altlastenverdachtsflächen sind durch die Querschnittserweiterung nicht betroffen. 
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Im Wirkkomplex Bodenüberformung werden Bodeneigenschaften und -funktionen durch ma-
schinellen Geräteeinsatz im Baufeldstreifen und durch den Betriebswegebau andauernd verändert. 
Die landseitigen Arbeiten zur Kanalverbreiterung können in den lehmig-sandigen bis lehmigen 
Pseudogleyen und Parabraunerde-Pseudogleyen zu Veränderungen der Bodenstruktur mit der Fol-
ge von Verdichtungen und Teilversiegelungen führen. Natürliche Bodenfunktionen wie z.B. die 
Filter- und Pufferfunktion werden hier nachhaltig verändert. Zu beachten sind auch baumaschi-
nenbedingte Stoffemissionen, die während der Bauzeit in die umgebenden Böden eingetragen 
werden können und hier stoffliche Belastungen mit Einfluss auf die Bodenfunktionalität hervorru-
fen können. Bei geringer Filter- und Pufferleistung eines Großteils der Böden im Untersuchungs-
gebiet, ist eine potenzielle Gefährdung oberflächennahem Grundwassers und Oberflächenwassers 
nicht auszuschließen.  
 
Mit Anlage der neuen Betriebswege werden 7,35 ha vorhandener Bodenfläche überformt, wobei 
auch 1,25 Mio. m3 Bodenvolumen abgetragen werden. Hierbei sind vor allem gering- bis mittel-
wertige kanalbegleitende anthropogene Böden betroffen. Die neu entstehenden Böden werden bei 
Versiegelungen bzw. Teilversiegelungen sehr geringwertig bis geringwertig einzustufen sein. 
 
Im Wirkkomplex Baggergut und Baggergutunterbringung müssen die anfallenden 8,37 Mio. 
m3 Baggergut untergebracht werden. Langfristig kommen die sich vorhabensbedingt erhöhenden 
Unterhaltungsbaggermengen hinzu (vgl. Kapitel 1.2). Während der Großteil der Aushubmassen 
unbelastet sein wird (v.a. Trockenabtrag), muss im Abbruchmaterial aus der Aufnahme des Deck-
werkes, der vorhandenen Betriebswege sowie des Fähranlegers Landwehr mit Erhöhungen im 
Stoffbestand gerechnet werden. Wird im Zuge des Betriebswegebaus Material der Altablagerung 
Fährberg, Landwehr mit aufgenommen, sind auch hier stoffliche Belastungen zu besorgen. Für die 
Unterbringung solchen Bodenaushubs müssen abfallrechtliche Regelungen beachtet werden. 
 
Eine Zwischenlagerung von Trockenabtrag auf potenziell verfügbaren Seitenkippen verursacht 
temporäre Wirkungen auf die dortigen Böden und deren Funktionen. Werden weitere Spülfelder 
benötigt, sind Auswirkungen auf die dortigen Böden und ihre Funktionen zu erwarten. Der Trans-
port des Baggergutes bedingt zusätzliche stoffliche Emissionen und potenzielle stoffliche Einträge 
in umgebende Böden. 
 
Im Wirkkomplex Oberflächen- und Grundwasser gehen nur unwesentliche Wirkungen von den 
marginalen Änderungen in den Grundwasserverhältnissen (Quantität und Qualität) aus (vgl. Kapi-
tel 4.1.4), die nur ebenso marginale Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt betroffener ka-
nalnaher Böden haben. 
 
Die anzulegenden Schutzpflanzungen wirken sich langfristig durch Schutz vor anderweitiger Bo-
dennutzung mit Begünstigung einer ungestörten Bodengenese positiv auf die Entwicklung natürli-
cher Bodenfunktionen aus. 
 
 
Gesamteinschätzung des Grades der Belastungen 
 
Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten Aspekte wird der Grad der Belastungen insge-
samt als hoch (Wertstufe III) eingestuft. 
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Abschließende Einschätzung des Umweltrisikos 
 
Zusammenfassend verursachen die Maßnahmen zur Anpassung des NOK durch die Quer-
schnittsaufweitung einen irreversiblen Verlust von 59,7 ha Boden einhergehend mit dem Verlust 
sämtlicher Bodenfunktionen. Betroffen sind vorwiegend mittelwertige, kleinflächig jedoch auch 
hochwertige Böden. Bodenüberformungen mit Veränderung von Bodenstruktur finden durch den 
Bau der Betriebswege auf 7,35 ha mit gering- bis mittelwertigen Böden statt, wobei auch 1,25 
Mio. m³ Bodenvolumen abgetragen werden. Änderung stofflicher Bodeneigenschaften sind bau-
zeitlich durch Stoffimmissionen der Baumaschinen und Transport des Baggergutes möglich. 
 
Im Sinne des Bodenfunktionsschutzes muss unabhängig von der derzeitigen Bewertung jedweder 
Bodenverlust negativ beurteilt werden. Vor allem potenziell verfügbare natürliche Bodenfunktio-
nen gehen dem Naturraum für immer verloren. 
 
Konfliktbereiche für den Boden stellen im Untersuchungsgebiet hochwertige Böden dar, die zu 
eher geringen Flächenanteilen auftreten. Dies sind organisch geprägte Böden im alten Eidertal 
sowie gering oder nicht genutzte Böden aus Geschiebematerialien. 
 
Das fachspezifische Umweltrisiko für das Schutzgut Boden ist somit in der Gesamtbewertung als 
hoch (Wertstufe 4) einzuordnen. 
 
 
Raumbedeutung C (mittel) 
Grad der Belastung III (hoch) 
fachspezifisches Umweltrisiko 4 (hoch) 
 
 
Hinweise für die weitere Planung 
 
Auf Grund der umfangreichen Bodenverluste muss in der Planfeststellung mit umfangreichen 
Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Boden gerechnet werden. Von daher sollten Mög-
lichkeiten zur Minimierung der Eingriffe in hochwertige Bodenbereiche ausgelotet werden. Die 
Auswahl der Ausbauseite mit nachfolgenden Eingriffen in eher geringwertige Bodenbereiche bie-
tet dazu eine Möglichkeit. Hinweise dazu können aus Sicht des Schutzgutes Boden im Vorfeld der 
Detailplanung gegeben werden. Eingriffe in hochwertige Böden sind möglichst zu vermeiden bzw. 
zu minimieren. Bei der Planung und Realisierung möglicher Kompensationsmaßnahmen ist auf 
einen funktionellen Ausgleich verlustiger Bodenfunktionalität zu achten (Bodenfunktionskonzept). 
Geeignete Bilanzierungsverfahren sind hierbei zu verwenden. 
 
Für die Unterbringung der anfallenden Baggergutmassen ist auf ein effektives Baggergutmanage-
ment nach den Vorgaben der HABAB-WSV (BMVBW & BfG 2000) zu setzen. Im Vorfeld der 
Detailplanung sind dabei Verwendungs- und Verwertungsmöglichkeiten für die anfallenden Bo-
denmassen zu prüfen und zu sichern (z.B. Verwendung für Maßnahmen im Landschaftsbau, wirt-
schaftliche Verwendung für infrastrukturelle Maßnahmen, Verwertung als Wirtschaftsgut in der 
Bauindustrie, Verwertung als Bodenverbesserung für landwirtschaftliche Zwecke). Damit können 
auch notwendige Flächen für die Unterbringung des Baggergutes (Spülfeder, Kanalkippen) redu-
ziert werden. Werden zusätzliche Flächen für die landseitige Baggergutunterbringung benötigt, 
müssen für die Auswahl dieser Flächen geeignete Suchraumverfahren entwickelt werden, die bo-
denschutzrechtliche und bodenfunktionelle Komponenten enthalten. Für das Auf- und Einbringen 
von Bodenmaterial sind die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
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(BBodSchV 1999) zu berücksichtigen. Die Unterbringung möglicherweise belasteten Baggergutes 
muss nach abfallrechtlichen Regelungen geprüft werden. Der Informationsgehalt über die Stoffge-
halte des Baggergutes muss für die Aufteilung der Stoffströme durch entsprechende Probenahmen 
und Analysen verdichtet werden. 
 
Bodenüberformungen durch Stoffeintrag oder Verdichtung können durch die Verwendung von 
emissionsarmen Baumaschinen mit großer Auflastfläche minimiert werden. Versiegelungen sind 
zu vermeiden z.B. durch Ausführung der Betriebswege in wassergebundener Bauweise. 
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4.2.2 Schadstoffe in Feststoffen (Sedimente und Schwebstoffe) 
 
Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes, Raumbedeutung 
 
Bei der Anpassung der Oststrecke, die eine Erweiterung des Kanalquerschnitts vorsieht, besteht 
das Baggergut überwiegend aus Böden/Sedimenten der Uferbereiche. Baggergut aus der Sohle 
fällt nicht an.  
 
Bei dem zu baggernden Nassabtrag handelt es im Wesentlichen um Geschiebemergel und Sand 
(siehe Kap. 4.1.2 sowie 4.1.4). In solchen Böden liegt die Schadstoffbelastung gewöhnlich im Be-
reich der Hintergrundkonzentrationen. Vor allem in der Oberflächenschicht können aber anthropo-
gen bedingte Schadstoffbelastungen vorkommen. Mit erhöhten Schadstoffbelastungen auch in 
tieferen Schichten ist vor allem im Umkreis von Altlasten oder Altablagerungen zu rechnen. Auch 
in der Nähe potenzieller Schadstoffquellen, wie z.B. Hafenanlagen, Werftbetrieben, Fährbetrieben 
sind häufig erhöhte Schadstoffgehalte anzutreffen.  
 
Schadstoffdaten aus dem Böschungsbereich des NOK liegen nicht vor. Um die aktuelle Belas-
tungssituation abschätzen zu können, wird die Schadstoffbelastung der Sohlsedimente, die u.a. 
auch aus Böschungserosionen resultieren, herangezogen. Zur Schadstoffbelastung der Sohlsedi-
mente im Ausbaubereich liegen allerdings nur wenige Untersuchungen aus den Jahren 1984, 1989, 
1990 und 1999 vor.  
 
Schwermetalle und feststoffgebundene organische Schadstoffe reichern sich überwiegend in der 
Feinkornfraktion <20 µm an. Um Schadstoffgehalte verschiedener Zusammensetzung und Korn-
größenverteilung vergleichen und anhand der URE-Bewertungskriterien für Schadstoffbelastung 
(BfG 2004) einstufen zu können, ist eine Korngrößenkorrektur entweder durch Messung in der 
Feinkornfraktion <20 µm oder durch eine Abschätzung der Belastung in der Fraktion <20 µm aus 
Messwerten in Gesamtproben und dem Anteil der Fraktion <20 µm erforderlich. Die Untersu-
chungen aus 1999 wurden in Gesamtproben durchgeführt, während die älteren Schwermetallunter-
suchungen z.T. in der Fraktion <20 µm durchgeführt wurden. 
  
Beprobung Juli 1999 (WSA Kiel-Holtenau) 
Im Juli 1999 wurden im Rahmen einer Unterhaltungsbaggermaßnahme 23 Sedimentproben des 
NOK zwischen Kkm 80,68 und 91,25 auf Schwermetalle und Mineralölkohlenwasserstoffe unter-
sucht. Die weiteren gemäß HABAB-WSV zu messenden organischen Schadstoffe (polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und chlororganische Verbindungen) sowie Tributylzinn-
verbindungen (TBT) wurden nicht analysiert. Angaben zur Beprobungstiefe fehlen. Es handelte 
sich bis auf zwei Ausnahmen um Sandproben mit einem Anteil der Fraktion <20 µm von <0,5 %. 
Die Schadstoffgehalte waren, wie für Sandproben zu erwarten, überwiegend sehr gering. Häufig 
lagen die Ergebnisse unterhalb der Bestimmungsgrenzen, wobei diese z.T. relativ hoch waren. Da 
sich die Wertstufen für die Zuordnung der Raumbedeutung gemäß URE-Bewertungsschema auf 
Schadstoffgehalte in der Fraktion <20 µm beziehen, ist anhand der vorliegenden Ergebnisse eine 
Angabe der Raumbedeutung nicht möglich. 
 
Beprobung November 1999 (WSA Kiel-Holtenau) 
Im November 1999 wurden insgesamt 31 weitere Proben gezogen, 11 davon zwischen Kkm 80,1 
und 97,52. Der Untersuchungsumfang entsprach dem der o.g. Beprobung vom Juli 1999. Die Be-
probungstiefe der 11 Proben aus der Oststrecke reichte von 0,25 m bis 1,2 m. Die Korngrößenana-
lysen bestätigen, dass es sich ebenfalls um überwiegend sandige Sedimente handelt. Einige Proben 
wiesen aber Schluffanteile bis ca. 15 % auf. Die in den Gesamtproben gemessenen Konzentratio-
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nen waren für die meisten der untersuchten Schadstoffe gering. Wegen der geringen Anteile der 
Feinkornfraktion <20 µm - wie bei der vorangegangenen Beprobung oft unterhalb von 0,5 % -  
war eine rechnerische Korngrößenkorrektur und damit eine Zuordnung der Wertstufen auch hier 
nicht möglich.  
 
Vier Proben mit einer Schnittiefe von 1 m bzw. 1,2 m weisen aber eine für die geringen Anteile 
der Fraktion <20 µm deutliche Belastung mit Cadmium, Quecksilber und Mineralölkohlenwasser-
stoffen, aber auch mit Blei und Zink auf (siehe Tab 4.2.2-1). Zusätzlich zeigte eine Oberflächen-
probe über 30 cm Tiefe eine Cadmiumbelastung von 1 mg/kg. Die höchste Cadmiumkonzentration 
von 1,38 mg/kg wurde in einer Probe bei Kkm 85,584 nachgewiesen. Dieser in der Gesamtprobe 
ermittelte Wert würde bereits zu einer Einstufung in die Wertstufe C führen. Der in der Fraktion 
<20 µm zu erwartende Cadmiumgehalt würde sogar einer geringeren Wertstufe entsprechen. In 
Tab 4.2.2-1 sind auch die weiteren für Proben mit hohem Sandanteil ungewöhnlich hohen Schad-
stoffgehalte durch Fettdruck hervorgehoben. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse ist für Cadmi-
um, Quecksilber, Blei, Zink und Mineralölkohlenwasserstoffe höchstens eine mittlere Wertstufe C 
anzunehmen. 
 
Die Probenahmestellen liegen teilweise nicht direkt in den von der geplanten Baumaßnahme be-
troffenen Bereich, jedoch in unmittelbarer Nähe. Außerdem wurde das 1999 untersuchte Material 
u.U. teilweise bereits gebaggert. Die Ergebnisse weisen aber auf darauf hin, dass stellenweise mit 
einer nicht unerheblichen Schadstoffbelastung zu rechnen ist.  
 
Proben aus 1984 bis 1990 
Bereits in den Jahren 1984, 1985 und 1990 wurden in Sedimenten aus dem Bereich Kkm 81,2 – 
98,3 Schwermetalle und einige organische Schadstoffe untersucht (siehe Tab 4.2.2-2). Die Proben 
zeigten einige Belastungsschwerpunkte. In Höhe des Flemhuder Sees (Kkm 85,3) wurden erhöhte 
PAK-Gehalte festgestellt, die zu einer Einstufung in die Wertstufe B führen würden, während die 
übrige Schadstoffbelastung als gering einzustufen ist. Bei Kiel-Holtenau sind die mittleren 
Schwermetallgehalte vor allem aufgrund der Belastung mit Cadmium und Zink und z.T. auch mit 
Quecksilber und Blei in die Wertstufe C einzustufen. Im Bereich des Nordhafens (Kkm 95,5) führt 
die Cadmium-Belastung zur Wertstufe B. Auch die maximalen Belastungen einzelner Schwerme-
talle in den 3 beprobten Bereichen bei Kiel-Holtenau erreichen Wertstufe B. Es ist davon auszuge-
hen, dass die untersuchten Sedimente bereits überwiegend gebaggert wurden. 
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Tab. 4.2.2-1: Schadstoffgehalte in Sedimentproben des NOK, Nov. 1999 (WSA K-H 2000) 
 

 
mittlere Belas-

tung der 
Sandproben  

Probe 1  Probe 2  Probe 3 Probe 4 Probe 5  Probe 6 Probe 7 Probe 8 Probe 9  Probe 10  Probe 11  

                  

NOK-km  97,515  96,44  95,063 94,772 94,217  93,856 92,93 92,72 85,862  85,584  80,097  

Beprobungstiefe m  1  0,3  0,35 0,25 1  0,4 0,3 0,35 1  1,2  0,4  

                  

Anteil > 20 µm %  4,11  11,4  <0,5 2,41 5,38  <0,5 <0,5 <0,5 5,28  14,6  <0,5  

Kohlenwasserstoffe  mg/kg 1408 (B) <10  <10 <10 553 (C) <10 <10 <10 204 (D) 115 (D) <10 <10 
TOC mg/kg 7,1  1,86  0,37 0,72 1,6  0,56 0,18 <01 0,91  2,75  <0,1 0,21 
Arsen mg/kg 5,62  3,73  1,11 3,37 10,1  2,86 1,62 0,868 4,48  7,52  2,25 1,63 
Blei mg/kg 53 (D) 8,74  2,55 5,28 47,2 (D) 4,21 4,84 2,43 17,5 (E) 33,9 (D) 4,6 3,14 
Cadmium  mg/kg 0,665 (D) 0,995 (D) 0,046 0,264 0,802 (D) 0,144 0,16 0,052 0,369 (D) 1,38 (C) 0,123 0,09 
Chrom  mg/kg 9,18  19,4 (E) 2,33 9,22 17,7  3,5 3,38 1,65 7,29  12,9  4,7 3,13 
Kupfer mg/kg 23,8  12,3  1,86 7,52 33,4  6,3 3,77 2,07 16,7  32,3  5,95 3,25 
Nickel mg/kg 8,81  19  3,24 11,6 15,7  4,05 2,74 2,29 8,29  15,6  6,31 3,44 
Quecksilber mg/kg 0,543 (D) 0,034  <0,01 0,014 0,282 (D) 0,014 0,01 <0,01 0,167 (E) 0,162 (E) 0,02 0,013 
Zink mg/kg 97,4 (E) 47,6  14,4 31,5 133 (D) 22,9 26,5 9,97 66,6  117 (D) 24,8 17,35 
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Tab. 4.2.2-2: Schadstoffgehalte in Sedimentproben des NOK (1984, '89 und '90) (BfG 1996) 
 

Ort der Probe-
nahme  NOK NOK beim Flemhuder See NOK Kiel-Holtenau Nordhafen Kiel-Holtenau Autobahnbrücke Kiel-Holtenau Schleusen und 

Häfen 
Kkm 81,2 - 83,7 85,3 88,3 - 91,2 95,4 - 95,6 96,4 - 96,6 97,7 - 98,3 

Zeitpunkt der  
Probenahme 08/90 08/90 - 09/90 08/90 03/84 03/84 - 10/85 07/89 - 09/90 

untersuchte Korn-
größenfraktion  <200 µm <20 µm <200 µm <20 µm <20 µm <20 µm 

 Mittel-
wert 

Maxi-
mum 

Wert
stufe Mittelwert Maximum Wert-

stufe Mittelwert Maximum Wert-
stufe Mittelwert Maximum Wert-

stufe Mittelwert Maximum Wert-
stufe Mittelwert Maximum Wert-

stufe 
Arsen mg/kg 5,3 13 (E) 13 15 (D) 2,1 2,6 (E)  23 (C) 21 30 (C) 19 29 (D) 
Cadmium mg/kg - -  0,49 0,58 (D) - - -  3 (B) 1,8 3,2 (C) 1,7 2,2 (C) 
Chrom mg/kg 44 76 (E) 70 74 (E) 36 44 (E) 76 81 (D) 73 87 (E) 77 87  
Kupfer mg/kg 17 34 (E) 39 47 (D) 25 39 (E) 54 81 (D) 67 100 (C) 23 62 (D) 
Quecksilber mg/kg - -  0,56 0,82 (D) - - - 0,47 1,1  1,5 2,8 (C) 0,98 1,4 (C) 
Nickel mg/kg 3,7 7 (E) 30 41 (D) 2,5 3 (E) 26 29 (E) 31 38 (D) 20 52  
Blei mg/kg 19 28 (E) 53 98 (D) 20 24 (E) 97 180 (D) 170 410 (C) 110 400  
Zink mg/kg 45 74 (E) - - - 52 59 (E) 260 420 (C) 360 660 (C) - -  

< 2mm < 200 µm < 2mm          
Kohlenwasserstoffe mg/kg  60 (D) 110 120 (D)  30 (E)          
Summe 6 PAK 
(TVO)  mg/kg  1,6 (C) 3,4 4,3 (B)  0,2 (D)          

Summe 7 PCB  µg/kg  <7 (D) 29 33 (C)  <7 (D)          
DDT und Metabolite µg/kg  <6 (D) 16 35 (C)  <6 (D)          

                  
Gesamtbewertung   C   B   D   B   C   C  
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Altlasten, Bauwerke 
Erhöhte Schadstoffbelastungen können insbesondere im Bereich von Altlastenstandorten vor-
kommen. Im Bereich der Altlast "Tanklager Groß-Nordsee" ist eine Belastung der Sedimente und 
Unterwasserböschungen durch Mineralölkohlenwasserstoffe und PAK nicht auszuschließen. Auch 
von der Altablagerung Fährberg bei Kkm 87 kann ein Eintrag von Schadstoffen in den NOK erfol-
gen und zu einer erhöhten Schadstoffbelastung der Sedimente führen. 
 
Weiterhin könnten im Umfeld der Fährlandeanlage Landwehr sowie der Alten Levensauer Hoch-
brücke durch Farbanstriche erhöhte Schwermetallgehalte, z.B. von Blei und Zink, auftreten. Die 
Untersuchungen vom Juli 1999 in Sedimenten zwischen Kkm 87,1 bis 87,5 geben aber keinen 
Hinweis auf erhöhte Schwermetallgehalte.  
 
Gesamteinschätzung der Raumbedeutung 
 
Die überwiegend im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen erhobenen Altdaten ergaben zwar 
z.T. deutlich erhöhte Schadstoffbelastungen der Sedimente. Überwiegend liegt die Belastung aber 
in einem geringen bis mittleren Bereich. Die Sedimente in den Böschungsbereichen sind wahr-
scheinlich ähnlich belastet und nicht wie die Sohlsedimente bereits im Rahmen von Unterhal-
tungsmaßnahmen aus dem NOK entfernt. Zusammenfassend wird die Raumbedeutung hinsicht-
lich der Schadstoffbelastung der Sedimente im Böschungsbereich als mittel (Wertstufe C) einge-
stuft.  
 
 
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen, Grad der Belastungen 
 
Bei den geplanten Uferrückverlegungen wird vermutlich gewachsener Boden freigelegt, der über-
wiegend aus Geschiebemergel und Sanden besteht. Es ist davon auszugehen, dass die Schadstoff-
belastungen in den unteren Schichten eher geringer als in oberflächennahen Schichten ist. Entspre-
chende Daten aus den unteren Schichten der Böschungen liegen nicht vor. 
 
Zumindest sind wesentlich keine höheren Schadstoffgehalte zu erwarten, wenn nicht eine Altlast 
angeschnitten wird. Nach den vorliegenden Informationen trifft das für die Bereiche mit Uferrück-
verlegungen nicht zu (siehe Kap. 4.1.4). Die Altablagerung Fährberg liegt auf der Südseite des 
NOK, während die Verbreiterung auf der Nordseite erfolgen soll.  
 
Durch Baggerungen im Böschungsbereich können Feststoffe resuspendiert werden und schließlich 
auf der Sohle des NOK sedimentieren. Ein weiträumiger Transport der resuspendierten Feststoffe 
im NOK wird wegen der geringen Strömungsgeschwindigkeiten nicht erfolgen. Da die Schad-
stoffbelastung der Sohlsedimente sowie der Böden in den Uferböschungen vermutlich ähnliche 
Schadstoffbelastungen aufweisen, ist keine Auswirkung auf die Qualität der Sohlsedimente zu 
erwarten. 
 
 
Gesamteinschätzung des Grades der Belastungen 
 
Da sich die Schadstoffbelastung in den Böschungsbereichen voraussichtlich nur wenig ändern oder 
sogar verbessern wird, wird der Grad der Belastungen als gering (Wertstufe I) eingeschätzt. 
 
 



Umweltrisikoeinschätzung für Projekte an Bundeswasserstraßen 
Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals 
 
 

61 

Abschließende Einschätzung des Umweltrisikos 
 
Insgesamt wird das fachspezifische Umweltrisiko als gering (Wertstufe 2) eingeschätzt. 
 
Raumbedeutung C (mittel) 
Grad der Belastungen I (gering) 
fachspezifisches Umweltrisiko 2 (gering) 
 
 
Hinweise für die weitere Planung 
 
Da Daten zur Schadstoffbelastung der Sedimente in Unterwasserböschungen fehlen, sollten in den 
von der Baumaßnahme betroffenen Bereichen Proben auf Schwermetalle, organische Schadstoffe 
und Organozinnverbindungen entsprechend der Anforderungen der HABAB-WSV untersucht 
werden. Um sowohl die Qualität des zu baggernden Bodens als auch die der freigelegten Oberflä-
che zuverlässig beurteilen zu können, sollte die Beprobungstiefe ca. 20 cm über die Schnitttiefe 
des geplanten Eingriffes hinausgehen. 
 
Darüber hinaus sollten auch Schadstoffuntersuchungen in den Sohlsedimenten durchgeführt wer-
den, um sicherzustellen, dass durch eine evtl. Resuspension von Böschungsmaterial und eine an-
schließende Sedimentation auf der Sohle des NOK während des Baggerns keine Verschlechterung 
der Sedimentqualität auftritt. 
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4.3 Pflanzen (Vegetation) 
 
Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes, Raumbedeutung 
 
Der Kanal wird an seinen beiden Ufern fast ausschließlich von durchgehenden Gehölzsstreifen 
begleitet, die auf einer steil verlaufenden Böschung angelegt wurden. Diese Böschung liegt maxi-
mal 20 Meter über dem Wasserspiegel und erreicht eine maximale Breite von 25 Metern. 
 
Da es sich bei dieser Pflanzung um eine weitestgehend homogene Zusammensetzung in Bezug auf 
die Arten und die Struktur handelt, kann hier für diesen Biotoptyp eine zusammenfassende Bewer-
tung im Untersuchungsgebiet vorgenommen werden.  
 
Die Gehölzstreifen, die auch der Böschungssicherung dienen, bestehen in erster Linie aus Misch-
wald, dem teilweise ein schmaler Gebüschstreifen vorgelagert ist. Die geschichtete Bestandes-
struktur besteht sowohl aus unterschiedlichen Altersklassen als auch aus unterschiedlichen Baum-
arten. Eine Einordnung der Vegetation in ein pflanzensoziologisches System mit klar abgegrenzten 
Assoziationen ist nicht möglich. Es handelt sich hier lediglich um Artenkombinationen aus unter-
schiedlichen Assoziationen und Verbänden. Die Baumartenzusammensetzung dieses Gehölzstrei-
fens, der forstlichen Unterhaltungsmaßnahmen unterliegt, wechselt kleinräumig. Zu den häufigsten 
Arten gehören Rotbuche (Fagus sylvatica), Birke (Betula spec.), Esche (Fraxinus excelsior), Eiche 
(Quercus spec.), Vogelkirsche (Prunus avium), Hainbuche (Carpinus betulus), Berg-Ahorn (Acer 
pseudoplatanus) sowie Weide (Salix spec.). Als Einzelbaum oder in kleineren Gruppen ist auch 
die standortfremde Fichte (Picea abies) zu finden.  
 
Eine Aussage über die potenziell natürliche Vegetation im Untersuchungsgebiet ist nicht zuletzt 
aufgrund des vorangegangenen Kanalbaus und der damit einhergehenden erheblichen Bodenver-
änderungen nur mit einigen Unsicherheiten zu treffen. Vermutet werden kann, dass letztendlich 
die Buche aufgrund ihrer Konkurrenzkraft und nach mehreren sukzessionalen Schritten bestandes-
bestimmend werden würde.  
 
Die Pflanzungen entlang des Kanals setzen sich fast ausschließlich aus heimischen Baumarten 
zusammen, zeigen eine heterogene Bestandesstruktur und stellen ein wertvolles Strukturelement in 
der von Landwirtschaft geprägten Region dar. Sie sind wichtiger Bestandteil des Biotopverbundes 
entlang des Kanals. Aus diesem Grund wird den kanalbegleitenden Gehölzen eine mittlere Raum-
bedeutung (Wertstufe C) zugeteilt.  
 
Im Anschluss an die Gehölzstreifen des Kanals ist nördlich und südlich fast ausschließlich Acker-
land zu finden sowie wenige Wiesen und Weiden. Im Bereich der Aufweitung der Geraden Kö-
nigsförde, der Kurve Landwehr  und der Kurve Groß-Nordsee findet fast ausschließlich intensive 
landwirtschaftliche Nutzung statt. Die Ackerrandvegetation ist spärlich ausgeprägt, Hecken und 
Gebüsche sind eher selten. Hier wird eine geringe Raumbedeutung (Wertstufe B) zugeteilt. 
 
Im Bereich der Aufweitung der Wittenbeker Kurve schließen sich an den Gehölzstreifen klein-
räumig strukturierte landwirtschaftliche Flächen an, die von Gebüschen und Hecken gesäumt wer-
den. Diesen Flächen wird eine mittlere Raumbedeutung (Wertstufe C) zugeteilt. 
 
Bei Kkm 82 schließt sich nördlich des Kanals ein kleiner Mischwaldbestand ("Im Linden") an die 
Böschungpflanzung an. Er wird von einer Baumreihe mit wenigen sehr alten Buchen (> 100 Jahre) 
und einer Eiche (ca. 150 Jahre) gesäumt. Der Bestand selber ist dagegen deutlich jünger. Er setzt 
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sich vor allem aus Esche (Fraxinus excelsior), Rotbuche (Fagus sylvatica), Birke (Betula spec.) 
und vereinzelt Fichte (Picea abies) zusammen. Das Wäldchen stellt in der hauptsächlich von 
Landwirtschaft geprägten Gegend einen mäßig häufigen Biotoptyp dar. Ihm wird eine mittlere 
Raumbedeutung (Wertstufe C) zugeteilt. 
 
Nicht betrachtet werden die Steinschüttungen entlang des Kanals, da es sich dabei um eine vegeta-
tionsfreie Böschungssicherung handelt. 
 
Gesamteinschätzung der Raumbedeutung 
 
Wertbestimmend sind die Gehölzstreifen entlang des Kanals, die flächenmäßig einen Großteil des 
Untersuchungsgebietes einnehmen. Sie stellen ein wichtiges Strukturelement in der sonst nur mä-
ßig strukturierten Kulturlandschaft dar und dienen als Biotopverbundfunktion entlang des Kanals. 
Die landwirtschaftlichen Flächen, die überwiegend intensiv genutzt werden, sind dagegen für die 
Vegetation von geringerer Bedeutung. Artenvielfalt und Strukturreichtum sind hier nicht entwi-
ckelt. Der Mischwaldbestand ("Im Linden") ist aufgrund einer einheitlichen Altersstruktur (von 
den Einzelbäumen am Saum abgesehen) und den zum Teil standortfremden Arten lediglich mäßig 
wertvoll einzuordnen. 
 
Zusammenfassend wird daher für das Untersuchungsgebiet die Raumbedeutung als mittel (Wert-
stufe C) eingeschätzt. 
 
 
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen, Grad der Belastungen 
 
Grundlage für die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen sind die in Kapitel 1.2 darge-
stellten Maßnahmen des Projektes. Diese Maßnahmen haben folgende Auswirkungen auf die vor-
handene Vegetation: 
 
> Zerstörung des Biotopverbundes entlang des Kanals durch Verlust von Gebüschen und Ge-

hölzen  
> Verlust landwirtschaftlicher Flächen 
> Partieller Verlust von Waldflächen 
 
Im Bereich der Aufweitungen des NOK kommt es zu einem Verlust des kanalbegleitenden Ge-
hölzstreifens und somit in weiten Teilen zu einer Zerstörung des Biotopverbundes. Es wird daher 
von einem hohen Grad der Belastungen (Wertstufe III) ausgegangen. 
 
Durch den Betriebswegebau werden die Gebüsche und Gehölzen entlang der Kanalböschung par-
tiell entfernt. Da Teile des Biotopverbundes bestehen bleiben, muss hier mit einem mittleren Grad 
der Belastungen (Wertstufe II) gerechnet werden. 
 
Einen mittleren Grad der Belastungen (Wertstufe II) stellt der Verlust der landwirtschaftlichen 
Flächen durch Aufweitung des Kanals und Anlage einer neuen Schutzpflanzung dar. Intensivgrün-
land, Hecken, Gebüsche und die spärlich vorhandene Ackerrandvegetation werden teilweise ent-
fernt, sind aber in der dortigen Kulturlandschaft nach Beendigung der Baumaßnahmen immer noch 
weiträumig vorhanden. 
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Der Mischwaldbestand ("Im Linden") bei Kkm 82 wird durch die Baumaßnahmen einen partiellen 
Flächenverlust erleiden. Hier ist mit einem mittleren Grad der Belastungen (Wertstufe II) zu rech-
nen. 
 
Gesamteinschätzung des Grades der Belastungen 
 
Die Beeinträchtigungen für die Vegetation äußern sich vor allem in einem deutlichen flächenmä-
ßigen Verlust des jeweiligen Lebensraumes. Große Teile der angesprochenen Lebensräume wer-
den abgetragen oder überbaut. Der Verlust der kanalbegleitenden Gehölzstreifen wird als wertbe-
stimmend bei der Gesamteinschätzung des Grades der Belastungen angesehen, da sie flächenmä-
ßig dem größten Verlust unter den angesprochenen Lebensräumen ausgesetzt sind. Die geplanten 
Maßnahmen haben in weiten Teilen eine Zerstörung des Biotopverbundes entlang des Kanals zur 
Folge. Bis zur vollständigen Wiederherstellung der Gehölze muss mit einem Zeitraum von mehre-
ren Jahrzehnten gerechnet werden. Der Grad der Belastungen wird daher insgesamt als hoch 
(Wertstufe III) eingeschätzt. 
 
Abschließende Einschätzung des Umweltrisikos 
 
Insgesamt wird das fachspezifische Umweltrisiko als hoch (Wertstufe 4) eingeschätzt. 
 
Raumbedeutung C (mittel) 
Grad der Belastungen III (hoch) 
fachspezifisches Umweltrisiko 4 (hoch) 
 
 
Hinweise für die weitere Planung 
 
Aus vegetationskundlicher Sicht ist eine Erhaltung der Altbäume, die den Mischwaldbestand "Im 
Linden" zwischen der Geraden Königsförde und der Kurve Groß-Nordsee säumen, wünschens-
wert. 
 
Bei Neupflanzungen sollte auf die Verwendung standortheimischer Arten geachtet werden.  
 
Für Ausgleichsmaßnahmen bietet sich eine strukturelle Verbesserung der intensiv genutzten land-
wirtschaftlichen Flächen an, die sich direkt an den kanalbegleitenden Gehölzstreifen anschließen. 
Dies kann beispielsweise durch Anlage von Hecken und Gebüschen oder Ackerrandstreifen ge-
schehen. 
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4.4 Landschaft (Landschaftsbild) 
 
Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes, Raumbedeutung 
 
Als "Gebiet mit besonderer Bedeutung für die Bewahrung der Landschaft, ihrer Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie als Erholungsraum" ist im Landschaftsrahmenprogramm des Landes 
Schleswig-Holstein der Bereich nördlich des NOK von ca. Kkm 80 - 86 (Landschaft um Königs-
förde und Schinkel), die Landschaft nördlich und südlich des NOK zwischen ca. Kkm 86 und 87 
(Wald- und Niedermoorlandschaft Plotzenbrok im Norden und um Quarnbek im Süden) sowie der 
Bereich zwischen ca. Kkm 87 bis 91,5 südlich des NOK (Rajensdorf, Rögen, Schwartenbek) aus-
gewiesen (MUNF 1998, Karte 2).  
 
Als "geplantes oder vorgeschlagenes Landschaftsschutzgebiet gemäß § 29a LNatSchG" wird im 
Landschaftsrahmenplan der Bereich zwischen ca. Kkm 84 und 87 beiderseits des NOK (Rosen-
kranz, Landwehr, Flemhuder See und Randbereiche) sowie die Landschaft südlich des NOK von 
ca. Kkm 91,5 und 92,5 (Rögen, Schwartenbek) und zwischen ca. Kkm 94 und 96,5 (Projensdorf 
ohne Nordhafen) ausgewiesen (MUNF 2000, Karte 2). 
 
Der NOK verläuft im Bereich des Untersuchungsgebietes in einer kuppigen Grundmoränenland-
schaft mit Geländehöhen von ca. 5 bis 30 m ü.NN. Bei einer Wasserspiegellage von NN -0,2 m 
liegt der NOK damit in einem, vom Kanal aus betrachtet, z.T. sehr deutlichen, das Landschaftsbild 
prägenden Einschnitt. Die tiefsten Einschnitte im unmittelbaren Uferbereich finden sich bei ca. 
Kkm 87,0 (Fähre Landwehr) mit beiderseits ca. 20 m ü.NN, bei ca. Kkm 91,5 (Altwittenbek) mit 
ca. 20 m ü.NN am nördlichen Ufer und im südlichen Bereich der Projensdorfer Kurve zwischen 
ca. Kkm 93,5 und 95 mit ebenfalls ca. 20 m ü.NN. Flächenhaft niedrigere Bereich sind im Umfeld 
des Flemhuder Sees (ca. 5-10 m ü.NN) zu finden, ebenso bei der Ortschaft Schinkel zwischen ca. 
Kkm 83,5 und 86 mit ca. 5-10 m ü.NN (Nordufer) und zwischen ca. Kkm 87,5 und 89,5 mit Ge-
ländehöhen von ebenfalls ca. 5-10 m ü.NN (Nordufer).  
 
Entlang des NOK finden sich in west-östlichem Verlauf nachfolgende Maßnahmenbereiche, die in 
ihrer Raumbedeutung für das Landschaftsbild beschrieben und bewertet werden. Die Beschreibung 
der einzelnen Bereiche umfasst jeweils die Ufer- und Böschungssituation sowie das an die Bö-
schungsoberkante angrenzende Gelände.  
 
Bereich der Aufweitung der Geraden Königsförde - Nordufer  
Die Ufer- und Böschungssituation am Nordufer des NOK ist geprägt durch einen breiten bis sehr 
breiten Gehölzstreifen, der sich in diesem Abschnitt auf der gesamten Länge des Kanals erstreckt 
und wegen seiner geschlossenen und prägnanten Raumwirkung als hoch (D) bis sehr hoch (E) ein-
gestuft wird. Zwischen ca. Kkm 81,8 und 82,4 weitet sich der Gehölzstreifen landseits zu einem 
großflächigen Wald aus ("Im Linden") mit einer sehr hohen (E) Bedeutung für das Landschafts-
bild. Die an die Gehölzstreifen anschließende, intensive landwirtschaftliche Nutzung wird in ihrer 
Raumbedeutung aufgrund der deutlichen Überprägung und Strukturarmut als gering (B) eingestuft. 
Die z.T. eingegrünten Siedlungsstrukturen von Klein Königsförde werden in ihrer Raumbedeutung 
als mittel (C) eingeschätzt. 
 
Bereich der Aufweitung der Kurve Groß-Nordsee - Nordufer  
Die Ufer- und Böschungssituation in diesem Abschnitt des NOK ist geprägt durch eine breiten 
Gehölzstreifen, der aufgrund seiner geschlossenen und prägnanten Raumwirkung als hoch (D) 
eingestuft wird. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung, die an den Gehölzstreifen anschließt, 
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wird aufgrund der deutlichen Überprägung und Strukturarmut in ihrer Raumbedeutung als gering 
(B) eingestuft. 
 
Bereich Betriebswegebau von Kkm 80,3 - 84,3 - Südufer  
Das Südufer des NOK wird im Bereich der Böschung zwischen ca. Kkm 80,4 und 83,1 von einem 
breiten Gehölzstreifen begleitet. Der Gehölzstreifen begrenzt als prägende Raumkante die landsei-
tigen, großflächigen, ausgeräumten und intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen (Raumbe-
deutung gering). Aufgrund der Breite und seiner funktionalen Bedeutung wird die Gehölzsituation 
als hoch (D) eingeschätzt. Zwischen ca. Kkm 83,1 und 84,0 verschmälert sich der Gehölzbestand, 
kann aber noch als raumwirksames Element in einer sonst ausgeräumten Feldflur fungieren und 
wird in seiner Wertigkeit noch als hoch (D) eingestuft.  
 
Bereich Betriebswegebau von Kkm 85,8 - 86,7 - Südufer  
Im Bereich zwischen ca. Kkm 85,8 - 86,7 wird der NOK von Gehölzen begleitet, die sich in Rich-
tung Osten zu einem waldartigen Gehölzstreifen aufweiten. Die Gehölzsituation wird als hoch (D), 
der waldartige Bestand als sehr hoch (E) eingeschätzt. Im landseitigen Anschluss finden sich aus-
geräumte und intensiv genutzte landwirtschaftlichen Flächen mit geringer (B) Raumbedeutung, 
Siedlungsstrukturen mit mittlerer (C) Raumbedeutung und eine kleinteilige Feldflur mit einer ho-
hen (D) Raumbedeutung. 
 
Bereich der Aufweitung der Kurve Landwehr - Nordufer  
Entlang des Ufers variiert die Eingrünung des Kanals von einer schütteren Vegetationsausstattung 
mit Hochstauden und vereinzelten Röhrichten, über schmale Gehölzstreifen, steile Böschungen, 
die mit Einzelbäumen nur lückig bestanden sind, bis zu prägnanten waldartigen Gehölzbeständen. 
In der Regel verlaufen die ausgeprägteren, strukturreicheren Uferpartien parallel zu den kleinteilig 
strukturierten Landwirtschaftsflächen. 
 
Die landseitigen Abschnitte des nördlichen Ufers sind geprägt durch landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Ein Großteil dieser Flächen wird intensiv genutzt, unterbrechende Strukturen fehlen (Ab-
schnitt Kkm 87,0 - 87,35 und Kkm 88,1 - 88,5). Diese Flächen werden aufgrund ihrer Strukturar-
mut in ihrer Raumbedeutung als gering (B) eingestuft. Die übrigen landwirtschaftlichen Flächen 
unterscheiden sich durch eine kleinteilige Feldflur, prägende Knicks und Gehölzgruppen, Baum-
reihen sowie durch Wald- und Feuchtbereiche deutlich von der übrigen Feldflur. Diese Ausprä-
gung wertet die Abschnitte entsprechend auf. Ihnen wird eine hohe (D) bis sehr hohe (E) Einstu-
fung zugewiesen.  
 
Bereich der Aufweitung der Wittenbeker Kurve - Südufer  
Der direkte Uferbereich ist durch waldartige Bestände und dichte Gehölzbestände gekennzeichnet, 
die in ihrer Raumbedeutung der Wertstufe sehr hoch (E) und hoch (D) zuzuordnen sind. Landseits 
finden sich mit Ausnahme der Ortschaft Rajensdorf landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Feld-
flur ist überwiegend kleinteilig parzelliert und häufig durch Gebüschreihen (Knicks) begrenzt. Die 
Flurgrenzen der landwirtschaftlichen Flächen verlaufen unregelmäßig und strukturreich. Die 
Raumbedeutung der landseits gelegenen, strukturreichen Flächen wird der Wertstufe hoch (D) 
zugeordnet. Der Bereich um die Ortschaft Rajensdorf wird in seiner Raumbedeutung als mittel (C) 
und die strukturarmen Flächen als gering (B) eingeschätzt.  
 
Bereich der Bohrpfahlwand zur Sicherung der Überwasserböschung der Alten Levensauer Hoch-
brücke vom Kkm 93,4 - 93,5 - Nord- und Südufer 
Die Bohrpfahlwand wird unter Wasser ausgeführt und ist deswegen für das Schutzgut Landschaft / 
Landschaftsbild nicht relevant.  
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Beeinträchtigte Landschaftsbildelemente 
Die geplanten Baumaßnahmen tangieren folgende Landschaftsbildelemente mit der entsprechend 
zugeordneten Raumbedeutung: 
 
> mit Gehölzen überstandene Ufer- und Böschungssituationen mit i.d.R. hoher (D) und z.T. 

mittlerer (C) Raumbedeutung, 
> flächenhafte Gehölzstreifen mit einer sehr hohen (E) Raumbedeutung,  
> Waldflächen mit sehr hoher (E) Raumbedeutung, 
> Knicklandschaften mit hoher (D) Raumbedeutung, 
> intensiv landwirtschaftliche genutzte Flächen landseits der Böschungsoberkante mit geringer 

(B) Raumbedeutung und 
> anthropogen überprägte Strukturen in Ufernähe mit geringer (B) Raumbedeutung. 
 
Die im Rahmen der Aufweitungen entfallenden Landschaftsbildelemente kommen in unter-
schiedlich flächenhafter Ausdehnung vor. Im Bereich der Böschung und landseits der Böschungs-
oberkante dominieren hohe (D) Wertigkeiten mit ca. 52 % der beanspruchten Gesamtfläche. Land-
schaftsbildelementen mit sehr hoher (E) Raumbedeutung nehmen ca. 21 % der beanspruchten Ge-
samtfläche ein.  
 
Bereiche mit einer mittleren (C) Raumbedeutung werden auf ca. 3 % der beanspruchten Gesamt-
fläche durch die Maßnahmen tangiert. Ca. 24 % der beanspruchten Gesamtfläche entfallen auf 
Bereiche mit geringer (B) Raumbedeutung ein.  
 
Gesamteinschätzung der Raumbedeutung 
Aufgrund der deutlichen Tendenz hochwertiger Landschaftsbildelemente (ca. 73 % der bean-
spruchten Gesamtflächen) wird die Raumbedeutung des Ist-Zustands zusammenfassend als hoch 
(Wertstufe D) eingeschätzt. 
 
 
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen, Grad der Belastungen 
 
Die Projektbeschreibung umfasst folgende Bau- und Bepflanzungsmaßnahmen, die Einfluss auf 
die künftige Gestalt des Landschaftsbildes nehmen: 
 
> Aufweitungen entlang des NOK, Anlage von Betriebswegen inkl. Pflanzungen auf den künf-

tigen Böschungsflächen und Anlage von Windschutzpflanzungen landseits der Böschungs-
oberkante. 

 
Der Grad der Belastungen, der von diesen Maßnahmen ausgeht, wird unter Berücksichtigung fol-
gender, allgemeiner Beeinträchtigungsaspekte eingeschätzt (Kuschnerus 1996):  
 
> Störung der sinnlichen Wahrnehmbarkeit prägender Elemente (Blickbeziehungen), 
> Verlust prägender Elemente, 
> Einbringen neuer, wesensfremder und deshalb störender Elemente. 
 
Störung der sinnlichen Wahrnehmbarkeit prägender Elemente (Blickbeziehungen) 
Die Verhinderung/Unterbrechung von bestehenden Blickbeziehungen insbesondere durch die An-
lage von Windschutzpflanzungen kann anhand der aktuellen Projektbeschreibung nicht festgestellt 
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werden. Konkrete Aussagen hinsichtlich der möglichen Einschränkung von Blickbeziehungen sind 
auf der Grundlage weiterer Planungen zu treffen. 
 
Verlust prägender Elemente am NOK 
Die geplanten Aufweitungsmaßnahmen und die Anlage der Betriebswege führen zum Verlust fol-
gender, prägender Landschaftsbildelemente: 
 
> Waldflächen mit sehr hoher (E) Raumbedeutung, 
> flächenhafte Gehölze/Gehölzstreifen mit einer sehr hohen (E) Raumbedeutung, 
> Knicklandschaften mit hoher (D) Raumbedeutung, 
> mit Gehölzen überstandene Ufer- und Böschungssituationen mit i.d.R. hoher (D) und z.T. 

mittlerer (C) Raumbedeutung,  
> intensiv landwirtschaftliche genutzte Flächen landseits der Böschungsoberkante mit geringer 

(B) Raumbedeutung und 
> anthropogen überprägte Strukturen in Ufernähe mit geringer (B) Raumbedeutung. 
 
Ein geringer Belastungsgrad (I) wird der Inanspruchnahme intensiv landwirtschaftlich genutzter 
Flächen landseits der Böschungsoberkante mit geringer (B) Raumbedeutung und dem Verlust 
anthropogen überprägter Strukturen in Ufernähe mit geringer (B) Raumbedeutung zugeordnet. Der 
Verlust von Gehölzen mittlerer (C) Raumbedeutung am Ufer und an den Böschungen wird als 
mittlerer Belastungsgrad (II) eingestuft.  
 
Die Inanspruchnahme von Knicklandschaften mit hoher (D) Raumbedeutung, flächenhaften Ge-
hölzen/Gehölzstreifen mit einer sehr hohen (E) Raumbedeutung sowie von Waldflächen mit sehr 
hoher (E) Raumbedeutung wird einem noch mittleren Belastungsgrad (II) zugeordnet. Diese Ein-
schätzung trägt dem Umstand Rechnung, dass die verbleibenden Knick- und Waldlandschaften 
(z.B. "Im Linden") nur randlich tangiert werden und die verbleibende Fläche ausreicht, um weiter-
hin als prägendes und charakteristisches Landschaftsbildelement in Erscheinung zu treten.  
 
Die geplanten Gehölzpflanzungen auf den künftigen Böschungsflächen des NOK und die Wind-
schutzpflanzungen landseits der Böschungsoberkante (mit ca. 80-100 m Breite) werden erst nach 
längerer Zeit für die entfallenden Gehölzbestände gleichwertige Funktionen übernehmen. 
 
Röhrichte werden durch eine mögliche stärkere Belastung durch Schiffswellen nicht tangiert, da 
Röhrichtansiedlungen erst oberhalb der Steinschüttungen vereinzelt auftreten. 
 
Unter diesen Planungsvorgaben wird der Grad der Belastungen hinsichtlich des Verlust prägender 
Elemente als mittel (II) eingestuft. 
 
Einbringen neuer, wesensfremder und deshalb störender Elemente 
Im Rahmen der Aufweitungen entstehen großflächig neue Böschungssituationen, die zunächst 
vegetationsarm sind und im Vergleich zur aktuellen Situation zunächst wesensfremde und störende 
Elemente darstellen. 
 
An die Stelle der entfallenden Gehölzstrukturen tritt in der Regel eine Verbreiterung der Wasser-
fläche des NOK. Diese Flächenzunahme wird nicht als wesensfremd und störend eingestuft. 
 
Die geplante (temporäre) Ablagerung von Bodenmaterial stellt eine Überprägung der Landschaft 
in wesentlichen Elementen dar. Aufgrund der zeitlichen Befristung wird die Anlage von Seiten-
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kippen jedoch in ihrem Belastungsgrad als gering (I) eingestuft. Ebenfalls als gering (I) werden die 
temporären Störungen eingeschätzt, die sich im Rahmen der Umsetzung durch die Präsenz der 
Baumaschinen ergeben. 
 
In Teilbereichen (Betriebswegebau von Kkm 80,3 – 84,3 / Südufer) kommt es zur Anlage von zu-
sätzlichen Betriebswegen, die als störendes Element in einer durch Betriebswege vorher nicht ge-
störten Landschaft wirken. In Bereichen mit schmaler Böschungsbepflanzung (z.B. Gerade Kö-
nigsförde, südliches Ufer) kann es zum Totalverlust der kanalbegleitenden Gehölzstrukturen 
kommen, die hier auch raumbildende Funktionen für die südlich angrenzende, gehölzarme Agrar-
landschaft übernehmen. Der Grad der Belastungen wird als mittel (II) eingestuft. 
 
Gesamteinschätzung des Grades der Belastungen 
Die deutlichsten Beeinträchtigungen für das Schutzgut Landschaft (Landschaftsbild) ergeben sich 
durch den umfangreichen Verlust von Gehölzbeständen, die die Ufer- und Böschungssituation des 
NOK in den letzten Jahrzehnten geprägt haben.  
Aufgrund des flächenhaften Verlustes, der Beeinträchtigungsdauer sowie der Einbringung stören-
der Elemente und unter Einbeziehung der beabsichtigten Windschutzpflanzungen sowie der für die 
Böschungsstabilität notwendigen Pflanzungen wird der Grad der Belastungen insgesamt als mittel 
(Wertstufe II) eingestuft. 
 
 
Abschließende Einschätzung des Umweltrisikos 
 
Das fachspezifische Umweltrisiko wird als Kombination von hoher Raumbedeutung und einem 
mittleren Grad der Belastungen insgesamt als hoch (Wertstufe 4) eingeschätzt. 
 
 
Raumbedeutung D (hoch) 
Grad der Belastungen II (mittel) 
fachspezifisches Umweltrisiko 4 (hoch) 
 
 
Hinweise für die weitere Planung 
 
Minimierungsmaßnahmen 
> Die geplanten Aufweitungen sind optimal in die Landschaft einzubinden. Im Zuge der weite-

ren Planung sind diese Bereiche zur Verdeutlichung der geplanten Veränderungen bildhaft zu 
visualisieren. 

> Bestehende Blickbeziehungen sind bei den Bepflanzungsmaßnahmen möglichst zu erhalten.  
> Im Zuge des Ausbaus sind, wo immer möglich, positiv wirksame Landschaftselemente wie 

Gehölze zu belassen, um das jetzige Erscheinungsbild zumindest in Teilbereichen zu erhal-
ten. 

> Der komplette Verlust raumbildender Gehölzstrukturen (z.B. Betriebswegebau von Kkm 80,3 
– 84,3 / Südufer) ist durch Gehölzanpflanzungen auszugleichen. 

> Durch Verlagerung des Betriebswegebaus von Kkm 80,3 - 84,3 / Südufer auf das nördliche 
Ufer könnte der Verlust raumbildender Gehölzstrukturen vermieden werden. 

> Die Bepflanzungen, insbesondere die Windschutzpflanzungen sind dem Charakter der Land-
schaft und dem Gelände anzupassen. Monotone Aufforstungen sind zu vermeiden. 



Umweltrisikoeinschätzung für Projekte an Bundeswasserstraßen 
Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals 
 
 

70 

> Seitenkippen sind möglichst im sichtverschatteten, intensiv landwirtschaftlich genutzten Be-
reichen anzulegen. 

 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
> Landschaftsästhetisch positive Elemente wie z. B. waldartige Bereiche, Baumreihen, Einzel-

bäume und Gehölzgruppen sind aus standortheimischen Gehölzen zu entwickeln. Gehölz-
pflanzungen auf den Böschungsflächen sind möglichst frühzeitig durchzuführen. Die Be-
pflanzungsmaßnahmen auf den Böschungen sollten vorzugsweise in ingenieurbiologischer 
Bauweise ausgeführt werden. 
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4.5 Tiere (Fauna) 
 
Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes, Raumbedeutung 
 
Die Verbreitung und Häufigkeit aquatischer Organismen im Nord-Ostsee-Kanal wird im Wesent-
lichen durch den Salzgehaltsgradienten sowie die Substratbeschaffenheit und Wassertiefe be-
stimmt. Letztere sind eng miteinander gekoppelt: In der Fahrwassermitte finden sich i.d.R. keine 
Großsteine und der Bereich der Steinböschungen weist keine reinen Sand- oder Schlickflächen 
auf. 
 
Das Vorkommen und die Verbreitung terrestrischer Tierarten entlang des NOKs ist hauptsächlich 
mit dem Vorhandensein verschiedener Biotoptypen verknüpft. Die verschiedene Vegetationsstruk-
turen beidseitig des Kanals bieten zahlreichen Tierarten Habitate und Bauwerke wie z.B. die Le-
vensauer Hochbrücke stellen bedeutende Teillebensräume für einige Arten dar. 
 
Fische 
Seit der Inbetriebnahme wurden insgesamt 77 Fischarten und 2 Neunaugenarten im Nord-Ostsee-
Kanal nachgewiesen. Von 1995 bis 2001 wurden 37 Fischarten und eine Neunaugenart sowie zwei 
Cyprinidenbastarde registriert. Der Fischbestand setzt sich aus limnischen, euryhalinen und mari-
nen Arten zusammen, wobei in der Oststrecke Meeresfischarten deutlich häufiger sind als Süßwas-
serfische. Der Ostabschnitt des Kanals zeichnet sich durch ein vergleichsweise geringeres Vor-
kommen an Fischarten und niedrigere Bestandsdichten aus. Dominiert wird die Fischgemeinschaft 
des NOK von Zander, Flussbarsch, Hering, Grundeln, Stint, Brassen, und Aal. Im Ostabschnitt 
dominieren Heringe, Strand- und Sandgrundeln, Flundern und Flussbarsch. 
 
Zu den schützenswerten Arten gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie zählen Stör, Finte, Lachs, 
Rapfen und Steinbeißer sowie das Fluss- und Meerneunauge. Nicht auszuschließen ist das Vor-
kommen von Nord- und/oder Ostseeschnäpel, da mehrfach die Maränenartigen (Coregonus sp.) im 
NOK nachgewiesen wurden. Zahlreiche Arten werden auf den landes- und bundesweiten Roten 
Listen gefährdeter Fischarten und Neunaugen geführt: der Stör gilt als verschollen; Lachs und 
Nordseeschnäpel bzw. Große Maräne sind vom Aussterben bedroht; Meerneunauge, Bachforelle, 
Schmerle und Wels sind stark gefährdet; zu den gefährdeten zählen u.a. Flussneunauge, Hecht, 
Meerforelle, und Rapfen. 
 
Im östlichen Kanalabschnitt wird Erwerbsfischerei auf die drei Hauptzielarten Hering, Aal und 
Zander ausgeübt.  
 
Neben der Schlei stellt der NOK für den Frühjahrshering den bedeutendsten Laichplatz in der 
westlichen Ostsee dar. Die Hauptlaichplätze liegen zwischen Kkm 70 und 40, bevorzugt an der 
wärmeren Nordseite. Die Steinschüttungen stellen ein günstiges Laichsubstrat für diese Art und 
die Larven finden optimale Nahrungsbedingungen im Kanal vor. Gleichzeitig stellen Brut und 
Jungfische eine ideale Nahrungsquelle für andere Fischarten dar. Zander finden im Kanal günstige 
Lebensbedingungen mit freien Tiefwasserzonen und trübem Wasser. Flussbarsch und Zander, als 
Toppredatoren der Fischgemeinschaft zeigen im NOK unterschiedliche Verbreitungsschwerpunk-
te. Aufgrund der höheren Salzgehaltstoleranz ist der Flussbarsch häufiger in den Ostabschnitten 
des Kanals anzutreffen, während der Zander das trübere Wasser mit geringeren Salzkonzentratio-
nen im westlichen Teil des NOK bevorzugt. Zum Laichen weicht der Zander oft in die offenen 
Nebengewässer aus. Der Aal hält sich im Herbst hauptsächlich im Tiefwasser auf, während diese 
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Art in den übrigen Monaten tagsüber die schutzgebenden Lückensysteme der Ufersteinbefestigun-
gen bevorzugt.  
 
Der NOK bietet  Lebensraum für verschiedene Fischarten, und die häufigen Arten weisen je nach 
gewässermorphologischer Struktur unterschiedliche Verteilungsmuster auf: der Hering ist im 
Frühjahr in allen Wassertiefen des östlichen und mittleren Kanalabschnittes anzutreffen, die Tief-
wasserzonen im Westteil werden vom Zander bevorzugt, die Flachwasserbereiche mit reichen Un-
terwasserstrukturen bieten ideale Bedingungen für den Flussbarsch, die Sandgrundel ist im tiefen 
Kanalfahrwasser häufig, wobei die verwandte Strandgrundel in den flach auslaufenden Uferberei-
chen insbesondere während der Sommermonate in hohen Dichten anzutreffen ist. In den flacheren 
Randbereichen zwischen 2-6 m halten sich Brassen und Rotaugen bevorzugt auf, wobei sich zur 
Laichzeit Adulte und Brut in den frei zugänglichen Kanalzuflüssen konzentrieren. Die Haaler Au 
(Kkm 44,7) spielt als größter zugänglicher Süßwasserzufluss eine bedeutende Rolle für die Fort-
pflanzung verschiedener Fischbestände des NOK. 
 
Nachteilig für die Fischfauna wirkt sich die Durchtrennung der zahlreichen Fließgewässer auf-
grund des Kanalbaus aus: beispielsweise liegen in der Oststrecke einige Kanalzuflüsse, z.B. die 
Obere Eider bei Kkm 85,7, bis zu 7 m höher und werden über Sohlabstürze in den Kanal geleitet. 
Für wandernde Fischarten (z.B. Aal, Neunaugen) stellen z.T. mehrere meterhohe Abstürze un-
überwindbare Hindernisse zwischen ihren Laich- und Aufwuchsgewässern dar.  
 
Aufgrund fehlender fischökologisch bedeutsamer Strukturvielfalt (z.B. Watt, Flachwasser, Ufer-
vegetation) ist davon auszugehen, dass für einige der marinen und euryhalinen Fischarten der Ka-
nal von nachgeordneter Bedeutung ist. Teilweise wandern einzelne Tiere als Irrgäste in die Was-
serstrasse ein, und die vergleichsweise hohe Artenvielfalt des NOK wird durch den Fang seltener 
Gäste beeinflusst.  
 
Zusammenfassend ist der NOK als sekundäres Binnen-Brackgewässer aus fischökologischer Sicht 
mit anderen norddeutschen offenen Brackgewässern vergleichbar, weist jedoch zugleich deutliche 
Unterschiede auf: zum einen sind dies die vergleichsweise homogenen gewässer-morphologischen 
Strukturen, mit einem geringen Anteil morphologisch heterogener Randbereiche, zum anderen ist 
der Austausch mit der Ostsee (gegenüber Schlei) bzw. der Nordsee (im Gegensatz zur Elbe) sowie 
die Gewässervernetzung mit den einmündenden Nebengewässern eingeschränkt. Insgesamt wird 
die Raumbedeutung aufgrund des Fischbestandes, der besonderen Hydrographie und der Bedeu-
tung als Heringslaichplatz als mittel (Wertstufe C) eingestuft. 
 
Makrozoobenthos (MZB) 
Der Salzgehaltsgradient bestimmt im Wesentlichen das Vorkommen und die Verbreitung der 
Makrozoobenthosarten im NOK. Die von Faunenvertretern der Ostsee geprägte insgesamt hetero-
gene Wirbellosengemeinschaft setzt sich aus euryhalinen Meeres- und Süßwasserarten sowie ge-
nuinen (d.h. speziell im Brackwasser beheimatete) Brackwasserarten zusammen. Mit dem kontinu-
ierlich von Ost nach Westen sinkenden Salzgehalt nimmt generell die Artenvielfalt der Bodentier-
gemeinschaft ab. Dominiert wird die Wirbellosengemeinschaft von Vielborstern (Polychaeta), 
Krebsen (Crustacea) und Muscheln (Bivalvia). Von insgesamt 78 Makrozoobenthostaxa sind 37 
als Brackwasserarten einzustufen und 8 als limnische Arten mit Salztoleranz (Fock 1998).  
 
Die Wirbellosengemeinschaft des ostseeseitigen Kanalabschnitts wird von marin-euryhalinen 
Makrozoobenthosarten (u.a. Mytilus edulis, Mya truncata, Cerastoderma edulis, Laomedea loveni, 
Fabricia stellaris stellaris) mit geringer Aussüßungstoleranz sowie genuinen Brackwasserarten 
(u.a. Neomysis integer, Rhithropanopeus harisii, Manayunkia aestuarina, Streblospio benedicti, 
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Corophium lacustre) geprägt. Auf den ostseeferneren Abschnitten (ab ca. Kkm 85) dominieren die 
Brackwasserarten die Wirbellosengemeinschaft, während der elbseitige Bereich von euryhalinen 
Süßwasserspezies (z.B. Limnodrilus hoffmeisteri, Dreissena polymorpha) charakterisiert ist.  
 
Der Fahrwasserbereich der Oststrecke wird überwiegend von hemisessilen Vielborstern (Alk-
maria romijni, Streblospio spp., Polydora ligerica), einigen Wenigborstern, der Brackwasser-
Schlankassel (Cyathura carinata) und der Abgestutzten Klaffmuschel (Mya truncata) besiedelt. 
Die Steinschüttungen im Uferbereich sowie die Dalben bieten hauptsächlich Aufwuchsorga-
nismen wie Brackwasser-Seepocken (Balanus improvisus), Muscheln (u.a. Mytilus edulis) und 
Moostierchen (Membranipora sp.) sowie Flohkrebsen (u.a. Corophium lacustre, Microdeutopus 
gryllotalpa) und Vielborstern (u.a. Fabricia stellaris stellaris) ein Habitat. Mit Corophium multi-
setosum, Cordylophora caspia, Gammarus duebeni, Streblospio benedicti, Heterotanais oerstedi 
und Cyathura carinata sind sechs in der Roten Liste geführten Arten (nach Gosselck et al. 1996) 
im Bereich der Oststrecke nachgewiesen.  
 
Hinsichtlich der Struktur der qualitativen Artenverteilung und der Struktur des Gesamtarteninven-
tars sind im Zeitraum von über 40 Jahren keine signifikanten Veränderungen nachweisbar. 
Gleichwohl zeichnen sich bei einigen Arten Änderungen ab, die z.T. auf jahreszeitliche Salzge-
haltsschwankungen, möglicherweise Bagger-/Uferarbeiten sowie Störungen aufgrund des Schrau-
benwassers von Schiffen mit großem Tiefgang zurückgeführt werden können. In den Kanal neu-
eingewandert ist der Vielborster (Marenzelleria viridis). Der aus Nordamerika eingeschleppte de-
kapode Krebs (Rhitropanopeus harisii) kommt mittlerweile im gesamten Kanal vor.   
 
Infolge der veränderten Entwässerungspraxis nach 1962 ist der Salzgehalt im östlichen Kanalab-
schnitt deutlich gesunken, wodurch sich der niedrighaline Bereich (1-10 ‰) ausdehnte. Hierdurch 
sind einige marine Arten wie z.B. die Vielborster (Harmothoe sp. und Sphaerodoropsis baltica) im 
Bereich der Oststrecke verschwunden, während Brackwasserarten wie z.B. die Flohkrebse Melita 
dentata und Microdeutopus gryllotalpa einwanderten.  
 
Ein Faunenaustausch mit den Zuflüssen (z.B. Wehrau, Eider) ist aufgrund der Biologie der Arten 
nahezu ausgeschlossen. Limnische Arten werden zwar teilweise in den NOK eingeströmt, sind 
aber aufgrund der wechselnden Salzgehalte nicht dauerhaft lebensfähig. Nur für extrem euryhaline 
Gruppen wie Chironomidenlarven stellt der NOK einen geeigneten Lebensraum dar. Das Milieu 
von angrenzenden ehemaligen Süßwasserseen wie der Flemhuder See hat sich hin zu einem 
Brackwasserhabitat mit typischen Faunenvertretern verändert. Limnische Arten sind nahezu ver-
schwunden.  
 
Der NOK stellt einen anthropogen geschaffenen Lebensraum dar. Dieses Sekundärbiotop wird als 
Brackwasserlebensraum von zahlreichen Wirbellosenarten besiedelt. Förderlich für die Artenviel-
falt innerhalb des Brackwasserlebensraumes wirkt sich das Vorkommen unterschiedlicher Substra-
te (Hart- und Weichsubstrate) sowie die Ausprägung eines relativ stabilen Salzgehaltsgradienten 
ohne tidebedingte Schwankungen aus. Einige Arten, insbes. Schwebegarnelen (z.B. Neomysis in-
teger), sind als Fischnährtiere bedeutend. 
 
Obwohl brackige Gewässer mit ihren Lebensgemeinschaften an der deutschen Nordseeküste als 
gefährdet angesehen werden (Michaelis 1994), und trotz der relativ hohen Anzahl vorkommender 
Arten, insbesondere der genuinen Brackwasserarten, stellt der Kanal einen untypischen Lebens-
raum in seiner limnischen Umgebung dar. Insgesamt wird daher die Raumbedeutung der Oststre-
cke des NOK als Habitat für die bodenlebenden Wirbellosenfauna als mittel (Wertstufe C) einge-
stuft. 
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Fledermäuse 
In der Alten Levensauer Hochbrücke überwintern jährlich bis zu zehntausend Große Abendsegler 
und einige hundert Zwergfledermäuse. Nur wenige Wasserfledermäuse kommen zum Winterschlaf 
in die Alte Levensauer Brücke, da sie feuchte unterirdische Winterquartiere bevorzugen. Die Fle-
dermäuse, überwiegend der Große Abendsegler, halten sich in den Dehnungsfugen auf beiden Sei-
ten der Widerlager auf. Neben den idealen Versteckmöglichkeiten sind das günstige Mikroklima 
sowie die guten Anflug- und Landemöglichkeiten ideale Voraussetzungen für ein Winterquartier.  
 
Je nach Witterung beginnt die Einwanderung der Abendsegler Mitte November und dauert etwa 
bis Mitte Dezember. Im März wandern die Tiere witterungsbedingt nach und nach ab. In August-
nächten sind einige Tiere schwärmend - zur Inspektion des Winterquartiers - an der Brücke anzu-
treffen. Während die Zwergfledermäuse vermutlich aus der näheren Umgebung stammen, kom-
men die Großen Abendsegler nicht nur aus Schleswig-Holstein, sondern vermutlich z.T. aus Skan-
dinavien. Als Fernzieher wandert diese Art bis zu 1000 Kilometer weit zwischen Sommer- und 
Winterquartieren. 
 
Alle heimischen Fledermausarten zählen gemäß BArtSchV zu den besonders geschützten Arten 
und sind auf der landes- und bundesweiten Roten Liste der gefährdeten Säugetiere aufgeführt. Au-
ßerdem sind die drei vorkommenden Arten im Anhang IV der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) als 
streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse ausgewiesen.  
 
Für den Großen Abendsegler ist die Alte Levensauer Hochbrücke von einzigartiger Bedeutung. 
Dies ist bisher die größte nachgewiesene Überwinterungsgesellschaft dieser Fledermausart in Eu-
ropa (Kugelschafter und Harrje 1998). Da die Brücke einen europaweit bedeutenden Teillebens-
raum für Fledermäuse darstellt, wird die Raumbedeutung als sehr hoch (Wertstufe E) eingeschätzt.  
 
Vögel 
Für diverse Vogelarten bieten die verschiedenen Biotoptypen und Strukturen im Bereich der 
NOK-Oststrecke einen Lebensraum. Einige der nachgewiesenen Arten wie z.B. Eisvogel, Mittel-
specht, Zwerg- und Mittelsäger zählen zu den Anhang I-Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie 
(79/409/EWG). Der Gänsesäger, Eisvogel, Mittelspecht und Mittelsäger werden auf den Schles-
wig-Holsteinischen- und bundesweiten Roten Listen gefährdeter Vogelarten geführt.  
 
Im Ostabschnitt des Kanals finden sich einige avifaunistisch bedeutsame Strukturen: Auf der Hol-
tenauer Schleuseninsel brüten Möwenkolonien (Silber- und Sturmmöwe) sowie Gänsesäger und 
Austernfischer. Für den Eisvogel bietet der Alte Eiderkanal und das Projensdorfer Gehege ein 
Brutrevier. Der Weiher bei Heisch bietet Lebensraum für eine Graureiherkolonie; Kolkraben so-
wie der Mittelspecht brüten im Kluvensieker Wald. Die Dalben bieten bevorzugte Brutplätze für 
Sturmmöwen sowie für Bachstelzen und Stare. Insbesondere im Winter stellt der Ostabschnitt des 
Kanals einen Rastplatz für Wasservögel (u.a. Zwerg-, Mittel- und Gänsesäger) von regionaler Be-
deutung dar. Für den Höckerschwan ist der Kanal ein wichtiger Mauserplatz.  
 
Trotz der unmittelbar an den Kanal angrenzenden meist landwirtschaftlich intensiv genutzten und 
somit für die Vogelwelt eher geringwertigen Flächen, ist aufgrund der unterschiedlichen Lebens-
raumstrukturen im Bereich des Kanals und dem Vorkommen einiger seltener und schützenswerter 
Arten die Raumbedeutung des NOK für die Vogelwelt als mittel (Wertstufe C) einzustufen. 
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Lurche und Kriechtiere  
Die Herpetofauna im Bereich der Kanal-Oststrecke wird durch Arten wie Kreuzotter, Ringelnatter, 
Blindschleiche, Waldeidechse, Wasserfrosch und Erdkröte gekennzeichnet. Am Nordhang des 
Kanals bei Landwehr ist ein bedeutendes Vorkommen der Kreuzotter zu finden (Wollesen 1998). 
Die Kreuzotter und die Ringelnatter sind auf der bundes- und landesweiten Roten Liste als stark 
gefährdet eingestuft. Der Wasserfrosch wird auf der bundesweiten Roten Liste als gefährdet ge-
führt. 
 
Der Kanalhang stellt einen anthropogen beeinflussten Sekundärstandort mit verschiedenen Vegeta-
tionsstrukturen dar. Durch die Pflegemaßnahmen (Mahd) an der Kanalböschung bleiben die Son-
nenplätze für die Kriechtiere erhalten. Die Ringelnatter als Indikator für größere, zusammenhän-
gende und reich strukturierte Gebiete weist auf die Wertigkeit der Kanalböschung als Lebensraum 
für Reptilien hin. Insgesamt ist der Kanalhangbereich aufgrund seines Strukturreichtums und trotz 
vielfältiger Störungen (Naherholungsgebiet, Mahd) als Lebensraum für Lurche und Kriechtiere 
von mittlerer Raumbedeutung (Wertstufe C). 
 
Laufkäfer 
Da im Kanalbereich verschiedene Biotoptypen wie unterschiedlich genutzte landwirtschaftliche 
Flächen, Feldgehölze und Uferbereiche von Nebengewässern liegen, ist mit dem Vorkommen von 
zahlreichen Laufkäferarten zu rechnen. Im Bereich um Rendsburg sind 44 Laufkäferarten nachge-
wiesen, wovon 5 Arten auf der Schleswig-Holsteinischen Roten Liste geführt werden. Bedeutsame 
Lebensräume für die Käferfauna bieten die sandigen Trockenstandorte, Ufergenist und feuchte 
Uferbereiche. Vegetationsarme Flächen bieten ein Habitat für Offenland- und Uferarten, die feuch-
te bis trockenen Standorte bevorzugen. Aufgrund der vorkommenden Lebensraumstrukturen wird 
die Raumbedeutung des Untersuchungsgebietes für die Laufkäfer als mittel (Wertstufe C) einge-
stuft.  
 
Heuschrecken  
Aufgrund der speziellen Ansprüche an ihren Lebensraum sind in Gebieten mit kleinflächig ab-
wechselnder Biotopstruktur relative viele Heuschreckenarten zu finden. Von den 11 im Bereich 
Rendsburg nachgewiesenen Arten sind drei auf der aktuellen Roten Liste Schleswig-Holsteins 
geführt. Der Bunte Grashüpfer (Vorwarnliste) lebt bevorzugt auf extensiv bewirtschafteten Grün-
landflächen und Hochmooren. Für die ebenfalls auf der Vorwarnliste eingestufte Säbeldornschre-
cke bieten periodisch überstaute Bereiche in Gewässernähe oder abflusslose Senken einen bevor-
zugten Lebensraum. Warme und trockenen Standorte mit kurzrasiger Vegetation sind hingegen 
bevorzugte Standorte für den gefährdeten Nachtigall Grashüpfer. Intensiv genutzte, einheitlich 
strukturierte Bereiche hingegen bieten kaum geeignete Habitate. Insgesamt ist für die Heuschre-
cken die Raumbedeutung des Untersuchungsgebiets von mittlerer Wertigkeit (Wertstufe C). 
 
Tagfalter 
Im Bereich Rendsburg wurden 15 Tagfalter-Arten nachgewiesen. Da fast alle Arten in den letzten 
Jahren starke Bestandsrückgänge aufweisen, werden 11 als potenziell gefährdet auf der aktuellen 
Schleswig-Holsteinischen Roten Liste geführt. Bis auf den Großen und Kleinen Kohlweißling sind 
alle registrierten Arten gemäß BArtSchV geschützt. Aufgrund des nivellierten Artenspektrums und 
dem überwiegenden Vorkommen ubiquitärer Arten, zeigt der untersuchte Kanalabschnitt bei 
Rendsburg keine sonderlich empfindlichen Bereiche.  
Aufgrund der Vegetationsstrukturen entlang des Kanals wird die Raumbedeutung des Untersu-
chungsgebietes für Tagfalter als gering eingeschätzt (Wertstufe B).  
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Libellen 
Im Rahmen der UVU Rendsburg wurden 13 Libellen-Arten nachgewiesen. Nach BArtSchV sind 
alle heimischen Libellen geschützt und vier Arten werden auf der bundesweiten Roten Liste ge-
führt. Mit Ausnahme der Gebänderten Prachtlibelle, dem Großen Granatauge, dem Großen Blau-
pfeil und dem Plattbauch handelt es sich bei den registrierten Arten um Ubiquisten mit wenig dif-
ferenzierten Lebensraumansprüchen. Im Bereich des NOK sind insbesondere die Spülfeldweiher 
und die in den NOK einmündenden Nebengewässer (u.a. Wehrau) wertvolle Lebensräume für die 
Libellenfauna. Aufgrund des Schwerpunktvorkommens der Libellen in Bereichen des Untersu-
chungsgebietes, und da sich der Salzgehalt nachteilig auf die aquatisch lebenden Larvalstadien 
dieser Insekten auswirkt, wird die Raumbedeutung der NOK-Oststrecke für Libellen als gering 
eingestuft (Wertstufe B). 
 
Gesamteinschätzung der Raumbedeutung 
 
Obwohl der Nord-Ostsee-Kanal einen sekundären Binnen-Brackwasserlebensraum darstellt, bieten 
die verschiedenen Biotoptypen zahlreichen aquatischen und terrestrischen, z.T. schützenswerten 
und gefährdeten Tierarten einen Lebensraum. Je nach betrachteter Tiergruppe weisen Teilbereiche 
des Untersuchungsgebietes unterschiedliche Wertigkeiten auf. Für die aquatische Fauna bietet der 
Kanal einen Lebensraum von mittlerer Wertigkeit während die Levensauer Hochbrücke für Fle-
dermäuse einen hochwertigen Teillebensraum darstellt.  
 
Eine hohe Bedeutung kommt dem Kanal einschließlich der Böschungen als Ausbreitungsachse für 
aquatische und terrestrische Organismen zu. Da Barrieren wie Wehre und Straßen die Wasserflä-
che des Kanals und der Böschungsbereiche nicht oder kaum zerschneiden, können beispielsweise 
Fische wie der Hering sowie Lurche und Kriechtiere frei umherwandern und z.T. größere, zusam-
menhängende Bestände aufbauen. 
 
Der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals kommt bezüglich der Kriterien "naturraumtypische Arten-
zusammensetzung" und "Bestandsdichten der charakteristischen Arten" eine mittlere Raumbedeu-
tung (Wertstufe C) zu. Die für die jeweiligen Biotoptypen charakteristischen Arten kommen vor 
und es treten auch einige gefährdete Arten auf, die jedoch teilweise von anderen Flächen einstrah-
len. Insgesamt wird die Raumbedeutung der NOK-Oststrecke für die Fauna als mittel (Wertstufe 
C) eingestuft.  
 
 
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen, Grad der Belastungen 
 
Direkte Auswirkungen durch Baggerungen im aquatischen Bereich 
Infolge der Ausbaggerungen der Gewässersohle im Rahmen der geplanten Sohlverbreiterung wer-
den bodenlebende Tiere (Wirbellose, Fische) entfernt bzw. dezimiert und Fische sowie Garnelen 
zeitweilig vertrieben. Davon betroffen ist die Gewässersohle der für die Verbreiterung genutzten 
Randbereiche der Ausbauflächen. Unmittelbar nachdem der Bagger sich von den Eingriffsflächen 
entfernt, erfolgt eine Wiederbesiedlung, die innerhalb einiger Monate bis wenige Jahre (langlebige 
Arten) abgeschlossen ist. Aufgrund der temporären Bestandsrückgänge des als Nährtier bedeutsa-
men Makrozoobenthos sind vorübergehend eingeschränkte Wachstumsraten und geringe Be-
standsrückgänge von Fischen und Garnelen nicht auszuschließen.  
 
Durch die Uferrückverlegung im Rahmen der Kanalverbreiterung werden bestehenden Unterwas-
serböschungen und Steinschüttungen weggenommen. Dies führt kurzfristig für die Fischfauna zu 
einem Verlust an potenziellen Versteckplätzen (z. B. Aal) und Laichplätzen (Hering) sowie infolge 
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der Dezimierung des Makrozoobenthos zu einem verringerten Nahrungsangebot. Prinzipiell kön-
nen die Fische auf andere Abschnitte ausweichen und die Wiederherstellungszeit der Wirbellosen-
gemeinschaft wird durch das Vorkommen der Populationen in angrenzenden Bereichen beschleu-
nigt.  
 
Im Zuge der Baggerungen kommt es zu vorübergehend erhöhten Trübungen und Sedimentation 
(vgl. Kap. 1.4.2). Für den durch das Untersuchungsgebiet ziehenden Hering kann es infolgedessen 
möglicherweise im Frühjahr zu Beeinträchtigungen in seinem Laichgeschäft kommen. Da die Se-
dimentation von feinem Material die Entwicklung des in den Steinschüttungen abgelegten Laiches 
beeinträchtigen kann, sind nachteilige Auswirkungen auf den Heringsbestand nicht auszuschlie-
ßen. 
 
Im Rahmen der Anpassung der NOK-Oststrecke wird eine Erhöhung der Unterhaltungsbagger-
mengen prognostiziert. Da es sich jedoch um vergleichsweise geringe Mengen handelt und nicht 
von einer Erhöhung der Baggerfrequenz auszugehen ist, wird nicht mit steigenden Belastungen für 
die aquatische Fauna gerechnet.  
 
Insgesamt werden keine langfristigen, bestandsgefährdeten Auswirkungen auf die Kanal-Fauna 
erwartet. Tendenziell führt die Vergrößerung des aquatischen Lebensraumes langfristig eher zu 
einer Stärkung der aquatischen Fauna. Da es sich zusammenfassend um vorübergehende, räumlich 
begrenzte Beeinträchtigungen handelt, wird der Grad der Belastungen als gering (Wertstufe I) ein-
gestuft. 
 
Auswirkungen auf den Sauerstoffhaushalt und die Wasserbeschaffenheit 
Durch die Sohl- und Böschungsbaggerungen und die Zunahme der mittleren Wassertiefe sind vo-
rübergehende, geringfügige Beeinträchtigungen des Sauerstoffgehaltes nicht auszuschließen (vgl. 
Kap. 4.1.3). Damit sind nachteilige Auswirkungen auf besonders sauerstoffbedürftige Arten nicht 
grundsätzlich auszuschließen, während robustere Arten profitieren würden. Da die Auswirkungen 
jedoch insgesamt nur von kurzer Dauer und kleinräumiger Ausdehnung bleiben, wird der Grad der 
Belastungen als gering (Wertstufe I) eingestuft. 
 
Schiffserzeugte Belastungen: veränderte Strömungs- und Trübungsverhältnisse  
Im Wesentlichen werden die Strömungsverhältnisse im NOK durch vorbeifahrende Schiffe und 
der Entwässerung bestimmt (vgl. Kap. 4.1.1). Im Rahmen der Kanal-Anpassung wird in den auf-
geweiteten Querschnitten eine Verringerung der schiffserzeugten Belastung des Einzelschiffs, bei 
ggf. zunehmender Passagehäufigkeit und Begegnungen hingegen eine Zunahme der Böschungs-
erosion prognostiziert. In den nicht aufgeweiteten Kanalstrecken wird mit einer Erosionszunahme 
und Reduzierung der Standsicherheit der ungesicherten Unterwasserböschungen gerechnet (vgl. 
BAW 2004).  
 
Aufgrund der Abnahme des hydraulischen Stresses in den aufgeweiteten Querschnitten - bei 
gleichbleibender Begegnungshäufigkeit - ist von Verbesserungen der Lebensraumverhältnisse für 
die aquatische Fauna auszugehen. Durch die möglicherweise zunehmende Trübung sowie der 
sohlnahen Auflockerung des Bodens in den nicht aufgeweiteten Kanalabschnitten und bei steigen-
der Passagehäufigkeit größerer Schiffe, sind nachteilige Veränderungen für die Fauna möglich. 
Zunehmende Sedimentinstabilität der Gewässersohle führt möglicherweise zu einer Verschiebung 
im Artenspektrum sowie Verringerung der Individuendichten der bodenlebenden Wirbellosenge-
meinschaft. Dadurch verringert sich ggf. das Nährtierangebot wodurch verringerte Wachstumsra-
ten und mögliche Bestandsrückgänge bei Fischen nicht auszuschließen sind. Eine erhöhte Trübung 
kann sich nachteilig auf die Entwicklung von Fischlaich, die Nahrungsaufnahme und die Wachs-
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tumsraten von filtrierenden Arten (z.B. Muscheln), sowie dem Jagderfolg fischfressender Vögel 
auswirken. Ausgehend von einer geringen, aber vermutlich permanenten Trübungserhöhung und 
einer tendenziell erhöhten hydraulischen Belastung in den nicht aufgeweiteten Abschnitten bei 
gleichzeitig verringerter Belastung der Fauna durch vorbeifahrende Schiffe in den aufgeweiteten 
Kanalbereichen, wird der Grad der Belastungen für die Fauna als mittel eingestuft (Wertstufe II). 
 
Direkte Auswirkungen durch Rodung und Bodenabtrag (terrestrisch) 
Im Rahmen der Kurvenabflachungen und Kanalverbreiterung wird in den Uferbereich eingegrif-
fen. Durch Rodung und Bodenabtrag kommt es zu Verlust von terrestrischem Lebensraum bei 
gleichzeitiger Erweiterung des aquatischen Lebensraumes. Bei den geplanten Eingriffsflächen 
handelt es sich sowohl um Gehölze als auch um landwirtschaftlich genutzte Flächen wie z.B. A-
cker und Grünland (vgl. Kap. 4.3). 
 
Durch die Baumaßnahmen muss mit Verlusten bzw. Dezimierung der auf den betroffenen Flächen 
ansässigen Tierarten gerechnet werden. Ein zeitweiliger Verlust an Futterpflanzen (z.B. für Imagi-
nes und Raupen von Tagfaltern), Brutplätzen sowie der Ausfall des Nährtierangebotes kann mög-
licherweise durch Ausweichen auf benachbarte Vegetationsbestände bzw. Futtergründe ausgegli-
chen werden. 
 
Die betroffene Fläche bei Landwehr bietet bedeutende (Teil-)habitate für eine Teilpopulation der 
Kreuzotter. Infolge des Eingriffes muss hier mit Beeinträchtigungen der Schlange gerechnet wer-
den. 
 
Aufgrund des zumindest zeitweiligen Verlustes an Futterpflanzen und Brutplätzen, eines vermin-
derten Nährtierangebotes sowie des Lebensraumverlustes gehölzdominierter Bereiche und land-
wirtschaftlich genutzter Flächen, wird der Grad Belastungen für die Fauna als mittel (Wertstufe II) 
eingeschätzt.  
 
Direkte Auswirkungen durch Zwischenlagerung auf Seitenkippen 
Die im Rahmen der Baumaßnahmen geplante (temporäre) Ablagerung von Bodenmaterial auf Sei-
tenkippen, führt zu einem Lebensraumverlust für terrestrische Tierarten und durch Überschüttung 
werden einige Arten vernichtet bzw. dezimiert werden. Aufgrund des Verlustes an Vegetations-
strukturen können vorübergehende Beeinträchtigungen einzelner Arten, die bspw. auf bestimmte 
Pflanzen als Brut- oder Nahrungshabitate angewiesen sind, nicht ausgeschlossen werden. Prinzi-
piell können einige Tiere ausweichen und die Wiederbesiedlung wird durch die in der Umgebung 
vorhandenen Populationen beschleunigt. Mögliche Veränderungen von Substrat bzw. Lebens-
raumstrukturen (Vegetation) können zu einer Verschiebung im Artenspektrum führen. Da Seiten-
kippen jedoch i.d.R. auf naturschutzfachlich eher geringwertigen Flächen (z.B. Ackerfläche) ange-
legt werden, nach Abschluss der Bauarbeiten eine Wiederansiedlung von Vegetationsstrukturen 
erfolgen wird, sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Tierwelt zu erwarten (Grad der Belas-
tungen gering, Wertstufe I).  
 
Störwirkungen während der Bauphase auf die terrestrische Fauna 
In dem Fledermaus Massenwinterquartier Levensauer Hochbrücke sind Lärm- und Erschütterun-
gen aufgrund des regelmäßig verkehrenden Bahnverkehrs und dem angrenzenden Straßenverkehr 
als Grundbelastung vorhanden. Auch Autobahnbrücken mit ihrem hohen Lärmpegel werden von 
Fledermäusen als Winterquartier oder auch als Wochenstubenquartier (Koettnitz & Heuser 1994, 
Rudolph & Liegl 1990) genutzt. Ebenso wie bei anderen Tierarten spielt hier offenbar die Gewöh-
nung an die Geräusche eine entscheidende Rolle (vgl. Maczey und Boye 1995). In der Levensauer 
Hochbrücke kann von einer Gewöhnung der Fledermäuse an eine Grundlärm- und Erschütterungs-
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belastung ausgegangen werden, da die Tiere hier schon seit einigen Jahren nachweislich überwin-
tern. Da die Realisierung der direkt an der Brücke anstehenden Baumaßnahmen außerhalb der 
Winterschlafzeiten durchgeführt werden sollen, ist nicht mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Fledermäuse zu rechnen. Mögliche Aktivitätsänderungen aufgrund der Baumaßnahmen in weiterer 
Entfernung werden vermutlich aufgrund natürlicher Schwankungen infolge Temperatur- und Wet-
teränderungen nicht nachweisbar sein. Zwar können Störungen nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden (z.B. während der "Schwärmzeit" im August), jedoch ist allenfalls mit geringfügigen 
Störwirkungen im Zuge der Baumaßnahme zu rechnen - vorausgesetzt die Winterruhezeiten wer-
den eingehalten. Der Grad der Belastungen wird als gering (Wertstufe I) eingeschätzt.  
 
Auch für die anderen Tierarten muss während der Bauzeiten mit akustischen, visuellen und Er-
schütterungs-Störreizen gerechnet werden. Die Intensität richtet sich nach der Lage der Eingriffs-
fläche zu faunistisch wertvollen Habitaten (z.B. Vogelbruthabitate). Es ist nicht auszuschließen, 
dass einige störungsempfindliche Arten (u.a. Vögel) aufgrund der Störungen bspw. ihre Brutplätze 
aufgeben und möglicherweise nicht wiederbesiedeln. Infolge des regelmäßigen Schiffsverkehr, 
Mahd am Kanalhang, Tourismus etc. ist jedoch von einer gewissen Gewöhnung der vorkommen-
den Tiere an Störfaktoren auszugehen. Möglicherweise haben empfindliche Arten bzw. Individuen 
das Gebiet schon verlassen. Da die Störfaktoren räumlich und zeitlich begrenzt bleiben, ist nicht 
mit bestandsgefährdeten Auswirkungen auf die "Kanal-Fauna" zu rechnen. Da jedoch die Vertrei-
bung von einigen Arten nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, wird der Grad der Belastun-
gen insgesamt als mittel eingestuft (Wertstufe II).  
 
 
Gesamteinschätzung des Grades der Belastungen 
 
Zur Bewertung der Wirkungen der Baumaßnahme auf die Fauna sind vorübergehende, lokal be-
grenzte Auswirkungen von dauerhaften und großräumigen zu unterscheiden. Die direkten Auswir-
kungen infolge von Baggern, Ablagerung von Bodenmaterial und Bodenabtrag sowie Störreizen 
während der Bauphase bleiben zeitlich und lokal begrenzt. Dadurch wird das Vorkommen und die 
Bestandsdichten von Tierarten im Gesamtgebiet nicht gefährdet. Zudem bestehen Ausweichmög-
lichkeiten in angrenzende Areale der Eingriffsflächen und aufgrund benachbarter Populationen ist 
mit einer beschleunigten Wiederbesiedlung zu rechnen. Dauerhaft wirksam sind hingegen die 
schiffsinduzierten Belastungen wie tendenziell zunehmende Trübung und Sedimentinstabilität der 
Gewässersohle sowie der Verlust der vornehmlich gehölzdominierten Lebensräume.  
Im Rahmen der geplanten Maßnahme sind die erwarteten Veränderungen eher gering bis mäßig 
und haben vermutlich nur lokale Veränderungen der Bestandsgrößen zur Folge. Bestandsrückgän-
ge einzelner Arten im Gesamtgebiet sind prinzipiell nicht auszuschließen. Zusammenfassend wer-
den Beeinträchtigungen von Tierarten im Bereich der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals erwartet 
und daher wird der Grad der Belastungen als mittel (Wertstufe II) eingestuft.  
 
 
Abschließende Einschätzung des Umweltrisikos 
 
Im Rahmen der geplanten Baumaßnahme wird in einen faunistisch mittelwertigen Naturraum (Stu-
fe C) eingegriffen. Die direkten Auswirkungen infolge von Lebensraumverlusten und Dezimierung 
führen nur zu geringen bis mäßigen Belastungen für die Fauna, da die betroffenen Flächen von 
geringer bis mittlerer Ausdehnung sind, innerhalb kurzer Zeiträume vermutlich wiederbesiedelt 
werden und Ausweichhabitate in angrenzenden Arealen verfügbar sind. Die dauerhaft und groß-
räumig wirksamen Auswirkungen der schiffserzeugten Belastungen (Trübung, Sedimentstabilität) 
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lassen keine erheblichen Beeinträchtigungen für die Fauna im NOK erwarten, da nur geringfügige 
Veränderungen erwartet werden.  
 
Insgesamt resultiert daraus ein mittlerer Grad der Belastungen und in Kombination mit der mittle-
ren Raumbedeutung wird das fachspezifische Umweltrisiko als mittel (Wertstufe 3) für das Un-
tersuchungsgebiet NOK-Oststrecke eingeschätzt.  
 
Raumbedeutung C (mittel) 
Grad der Belastungen II (mittel) 
fachspezifisches Umweltrisiko 3 (mittel) 
 
 
Hinweise für die weitere Planung 
 
Generell sollten bei der Planung der Bauarbeiten die unterschiedlichen Aktivitätsphasen der ver-
schiedenen Tiergruppen berücksichtigt werden, um nachteilige Auswirkungen zu reduzieren. Bei-
spielsweise sollten bei der Ausführungsplanung der Nassbaggerarbeiten die Laichwanderung der 
Heringe berücksichtigt werden, um Auswirkungen der Maßnahme auf den Heringsbestand zu mi-
nimieren. Die Maßnahmen im Bereich der Levensauer Hochbrücke sollten außerhalb der Winter-
ruhezeiten der Fledermäuse stattfinden. Und aus ornithologischer Sicht ist der Einsatz von Großge-
räten außerhalb der Brutzeiten zu empfehlen.  
 
Möglichkeiten zur Minimierung der Beeinträchtigungen auf die Fauna sollten bei Ausführungs-
planung Berücksichtigung finden. Beispielsweise könnte geprüft werden, ob durch Wiederver-
wendung und aquatischer Lagerung des Uferdeckwerks Beeinträchtigungen auf das Makrozoo-
benthos minimiert werden können.  
 
Bei der Planung der Ausgleichsmaßnahmen ist es empfehlenswert strukturelle Verbesserungen im 
aquatischen und terrestrischen Bereich in Betracht zu ziehen. Hierzu sollten Möglichkeiten zur 
Anlage von Flachwasserbereichen, die Verbesserung der Gewässervernetzung bspw. durch Anlage 
von Fischtreppen und Anpflanzungen in bestimmten Bereichen Beachtung finden. 
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5 FFH-Verträglichkeitseinschätzung (FFH-VE) 
 
 
Datengrundlage 
 
Als Natura-2000 Gebiete werden FFH-Vorschlagsgebiete, Schutzgebietsvorschläge nach EU-
Vogelschutzrichtlinie sowie die Important Bird Areas (IBA) berücksichtigt.  
 
Die Unterlagen zu den Gebieten stammen aus einer Abfrage beim Landesamt für Natur und Um-
welt Schleswig-Holstein (LANU) im September/Oktober 2004 sowie von den Internetseiten des 
Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein 
(MUNL) http://natura2000.eformation.de/de/start/start.php. 
 
 
Natura 2000 Gebiete im Untersuchungsgebiet 
 
Da das Vorhaben aufgrund funktionaler Beziehungen (z.B. Aktionsräume mobiler Tierarten, Was-
seraustausch etc.) auch Auswirkungen auf Schutzgebiete außerhalb des Projektgebietes haben 
kann, werden auch Schutzgebiete aufgeführt, die sich im erweiterten Wirkraum befinden. 
Die FFH-Verträglichkeitseinschätzung wird daher für folgende, vom Bundesland Schleswig-
Holstein nach Brüssel zur Meldung vorgesehenen Natura 2000 Gebiete durchgeführt (Abb. 5-1): 
 
1. FFH-Gebietsvorschlag "Kalkquelle am NOK in Kiel" (1626-351) 
2. FFH-Gebietsvorschlag "Kiel Wik / Bunkeranlage" (1626-325) 
3. FFH-Gebietsvorschlag "Kluvensieker Holz" (1625-301) 
 
 
Lage der Natura 2000 Gebiete im Hinblick auf die Eingriffs- bzw. Auswirkungsbereiche  
 
Durch die geplante Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals (von Kkm 80,0 - 
Kkm 93,5) werden die genannten Natura 2000 Gebiete nicht direkt beeinträchtigt. Indirekte Be-
troffenheiten durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Änderungen sowie durch vorhabensbe-
dingte Wirkprozesse könnten jedoch zu Beeinträchtigungen der Gebiete führen. 
 
 
Einschätzung der FFH-Verträglichkeit (FFH-VE) 
 
Die Vorgehensweise bei der FFH-VE wird in Kapitel 3.1 "Methode der Umweltrisikoeinschätzung 
und FFH-Verträglichkeitseinschätzung" näher erläutert. Eine Einschätzung der Verträglichkeit mit 
den Zielen der Schutzgebiete beruht auf einer groben Beurteilung, soweit die Datenlage dies zu-
lässt. Es ist unerlässlich im Falle eines Planfeststellungsverfahrens auf einer optimierten Datenlage 
die Aussagekraft deutlich zu verbessern und die Bewertungen zu überprüfen. 
 
Informationen zur Projektbeschreibung (z.B. Projektgebiet, Ausbaumaßnahmen, etc.) stammen aus 
Kapitel 1. Daten hinsichtlich der Auswirkungen des Projekts auf die unterschiedlichen Schutzgüter 
liegen in Kapitel 4 (Fachbeiträge zur Umweltrisikoeinschätzung) vor. 
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Abb. 5-1: Übersichtskarte der FFH-Gebiete 
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1. FFH-Gebietsvorschlag "Kalkquelle am NOK in Kiel" (1626-351) 
 
Erhaltungsziele, Schutzzweck  
 
Beschreibung: 
Im Tal der ehemaligen Levensau gelegene Quellen, die durch den Bau des Nord-Ostsee-Kanals 
mit Aufschüttungen überformt wurden und heute in Form flächig austretender Sickerquellen am 
Kanalhang in Erscheinung treten. Die an Gefäßpflanzen armen, von Moosen dominierten Hänge 
des Nord-Ostsee-Kanals weisen das vollständigste Pflanzenspektrum der schleswig-holsteinischen 
Quellen auf. Das Gebiet ist ca. 6 ha groß. 
 
Es werden folgende Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse genannt: 
> prioritäre Lebensraumtypen: Kalktuff-Quellen - Cratoneurion (7220) 
 
Erhaltungsziele: 
> Erhalt der kalkreichen Quellen 
 
 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks durch die geplante Anpassung der 
Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals 
 
Im Rahmen der Anpassung der Oststrecke des NOK werden die Kalkquellen nicht direkt beein-
trächtigt. Indirekte Beeinträchtigungen wie z.B. erhöhte Lärmbelastung und Luftverschmutzung 
während der Bauzeit sowie bei der späteren Nutzung oder Zunahme der schiffserzeugten Strö-
mungsbelastungen haben ebenfalls keine negativen Auswirkungen auf das Gebiet.  
Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks ist auszuschließen. 
 
 
2. FFH-Gebietsvorschlag "Kiel Wik / Bunkeranlage" (1626-325) 
 
Erhaltungsziele, Schutzzweck  
 
Beschreibung: 
Es handelt sich um einen großen Luftschutzgang, der im Zweiten Weltkrieg in einen Hang nahe 
dem Nord-Ostsee-Kanal gebaut wurde. Die Bunkeranlage bietet für Fledermäuse ein Überwinte-
rungsquartier und gehört mit zu den fünf bedeutendsten Winterquartieren in Schleswig-Holstein. 
Das Gebiet ist ca. 0,13 ha groß. 
 
Es werden folgende Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse genannt: 
> nicht prioritäre Tierarten: Teichfledermaus - Myotis dasycneme (1318) 
 
Erhaltungsziele: 
> Erhaltung und weitere Optimierung des Fledermausquartiers 
 
 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks durch die geplante Anpassung der 
Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals 
 
Die Bunkeranlage wird durch die Anpassung der Oststrecke des NOK nicht direkt beeinträchtigt. 
Prinzipiell können Störungen bei Fledermäusen zu erhöhter Aktivität führen, wenn die Tiere aus 
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dem Winterschlaf erwachen und somit zu Bestandsrückgängen führen. Indirekte Beeinträchtigun-
gen aufgrund der Störung der Tiere durch eine erhöhte Lärm- und Erschütterungsbelastung wäh-
rend der Bauzeit sowie später infolge einer Zunahme der schiffserzeugten Belastungen (Strömung, 
Lärm) sind aufgrund der Distanz zu den Eingriffsflächen bzw. dem Kanal sowie der Gewöhnung 
an die bereits vorhandene Grundbelastung nicht zu erwarten. 
Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks ist auszuschließen. 
 
 
3. FFH-Gebietsvorschlag "Kluvensieker Holz" (1625-301) 
 
Erhaltungsziele, Schutzzweck  
 
Beschreibung: 
Das Kluvensieker Holz ist ein ca. 169 ha großer, geschlossener, überwiegend von Laubholzarten 
geprägter Waldbestand am Nordufer des Nord-Ostsee-Kanals im Naturraum Dänischer Wohld. 
Auf historischem Waldstandort ist ein Waldmeister-Buchenwald der dominante Lebensraumtyp. 
Er ist in der Regel mehrschichtig ausgebildet und weist in der Krautschicht das typische Arten-
spektrum mit Perlgras (Melica uniflora), Großer Sternmiere (Stellaria holostea), Waldmeister u. a. 
auf. Daneben kommen in staunassen Abschnitten Eichen-Hainbuchenwaldbereiche vor, die in Tei-
len stark von Esche (Fraxinus excelsior) durchsetzt sind. Hier ist in der Krautschicht das Waldbin-
gelkraut (Mercurialis perennis) stark verbreitet. Waldökologisch besteht ein Defizit an Altbäumen 
jenseits der Hiebreife. 
 
Es werden folgende Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse genannt: 
> nicht prioritäre Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald (9130), Sternmieren-Eichen-

Hainbuchenwald (9160) 
 
Erhaltungsziele: 
> Erhalt der Eichen- und Buchenwälder 
> Erhaltung eines wichtigen Teillebensraumes für die stark gefährdete Kreuzotter. 
 
 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks durch die geplante Anpassung der 
Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals 
 
Der Waldbestand wird durch die Anpassung der Oststrecke des NOK nicht direkt beeinträchtigt. 
Indirekte Beeinträchtigungen wie z.B. erhöhte Lärmbelastung und Luftverschmutzung während 
der Bauzeit sowie bei der späteren Nutzung haben ebenfalls keine negativen Auswirkungen auf 
das Gebiet.  
Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks ist auszuschließen. 
 
 
Zusammenfassung  
 
Im Einflussbereich des Projektes liegen die gemeldeten Natura 2000 Gebiete "Kalkquelle am NOK 
in Kiel", "Kiel Wik / Bunkeranlage" sowie "Kluvensieker Holz". 
 
Die Schutzgebiete sind weder unmittelbar noch mittelbar von der Fahrrinnenanpassung der NOK-
Oststrecke betroffen, so dass Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks aus-
zuschließen sind. 
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6 Zusammenfassende Umweltrisikoeinschätzung 
 
Eine zusammenfassende Bewertung für die Anpassung der Oststrecke des NOK zwischen Kkm 80 
und Kkm 93,5 ist in Tab. 6-1 dargestellt. Details hierzu sind in den einzelnen schutzgutbezogenen 
Fachkapiteln in Kap. 4 enthalten. Den Bewertungen liegen die in Abb. 6-1 aufgeführten Wir-
kungszusammenhänge zugrunde. 
 
Raumbedeutung 
 
Die Raumbedeutung für die Schutzgüter Wasserbeschaffenheit/Stoffhaushalt und Landschaft 
(Landschaftsbild) wurde hoch (D) bewertet. Die Aspekte Grundwasser, Schadstoffe in Feststoffen, 
Tiere (Fauna), Boden und Pflanzen (Vegetation) wurden mit einer mittleren Raumbedeutung (C) 
belegt. Hydrologie und Gewässermorphologie besitzen eine geringe Raumbedeutung (B). 
 
Da sowohl für die biotischen Schutzgüter Pflanzen (Vegetation) und Tiere (Fauna), als auch für 
Boden, Grundwasser sowie Schadstoffe in Feststoffen eine mittlere Raumbedeutung festgestellt 
wurde und diesen Schutzgütern in der URE und in weiteren planungsrelevanten Schritten eine ent-
sprechende Bedeutung zukommt, wird als zusammenfassende Bewertung die Raumbedeutung 
mittel (C) gewählt. 
 
Grad der Belastungen 
 
Die Einschätzung der Auswirkung der Maßnahme (Grad der Belastungen) variiert von gering 
(Hydrologie, Schadstoffe in Feststoffen, Grundwasser und Wasserbeschaffenheit/Stoffhaushalt) 
über mittel (Gewässermorphologie, Tiere (Fauna) und Landschaft (Landschaftsbild)) bis hoch 
(Boden und Vegetation). 
 
Zwar werden die Belastungen überwiegend als gering (I) bis mittel (II) angesehen, für beiden be-
sonders relevanten Schutzgüter Boden und Vegetation wird jedoch ein hoher (III) Grad der Belas-
tungen vorausgesagt. Aus diesem Grund wird der Grad der Belastungen auch insgesamt als hoch 
(III) eingestuft.  
 
Umweltrisiko 
 
Das fachspezifische Umweltrisiko ergibt sich aus der Überschneidung von Raumbedeutung und 
Grad der Belastung (Tab. 6-1) entsprechend für Hydrologie als sehr gering, für Schadstoffe in 
Feststoffen, Grundwasser und Gewässermorphologie als gering, für Wasserbeschaffen-
heit/Stoffhaushalt und Tiere (Fauna) als mittel und für Landschaft (Landschaftsbild), Pflanzen 
(Vegetation) und Boden als hoch. 
 
Bei der Gesamteinschätzung wird aufgrund der überwiegend mittleren Raumbedeutung und des 
vornehmlich hohen Grades der Belastungen für das Projekt insgesamt das Umweltrisiko als hoch 
(4) eingestuft, d.h. "in wesentlichen Untersuchungsgebietsflächen bzw. bzgl. mehrerer 
Schutzgüter/Teilkomplexe sind entscheidungserhebliche Umweltrisiken zu erwarten, die nur 
teilweise und mit erheblichem Aufwand vermeidbar, minimierbar bzw. ausgleichbar sind. 
Mit umfangreichen Ersatzmaßnahmen ist zu rechnen." 
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Fazit 
 
Aufgrund der mittleren Wertigkeit vieler Bereiche und der starken Beeinträchtigungen auf die ent-
scheidenden Schutzgüter Boden und Vegetation ist ein hohes Umweltrisiko bzw. Konfliktpotenzial 
zu erwarten. Im Falle einer Realisierung des Projektes sind nach Einschätzung dieser URE die 
Auswirkungen der Eingriffe nur teilweise und mit erheblichem Aufwand minimierbar, ausgleich-
bar bzw. kompensierbar.  
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Tab. 6-1: Zusammenfassende Bewertung: Wirkungszusammenhang zwischen Raumbedeu-
tung und Grad der Belastungen, Ermittlung des Umweltrisikos 
Beiträge: B = Boden, F = Tiere (Fauna), Gw = Grundwasser, H = Hydrologie, L = 
Landschaft (Landschaftsbild), M = Gewässermorphologie, S = Schadstoffe in Feststof-
fen, V = Pflanzen (Vegetation) Ws = Wasserbeschaffenheit, Stoffhaushalt 

 
  Grad der Belastungen 

  I II III 

Raumbedeutung gering mittel hoch 

A Bereiche mit sehr geringer Zustandsbewertung     

B Bereiche mit geringer Zustandsbewertung  H M  

C Bereiche mit mittlerer Zustandsbewertung  Gw, S F B, V 

D Bereiche mit hoher Zustandsbewertung  Ws L  

E Bereiche mit sehr hoher Zustandsbewertung     

 
 

 
Umweltrisiko 
- Bewertung der Matrixfelder - 
 
 
Gruppe 
 

 
Bewertung 
 

 
1 

sehr gering 
 

Kein erkennbares entscheidungserhebliches Umweltrisiko. 

 
2 

gering 
 

Entscheidungserhebliche Umweltrisiken sind zu erwarten. Sie können weitge-
hend vermieden bzw. minimiert werden. Mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
ist zu rechnen. 

 
3 

mittel 
 

Entscheidungserhebliche Umweltrisiken sind zu erwarten. Sie können nur teil-
weise vermieden bzw. minimiert werden. Mit umfangreichen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen ist zu rechnen. 

4 
hoch 

In wesentlichen Untersuchungsgebietsflächen bzw. bzgl. mehrerer Schutzgü-
ter/Teilkomplexe sind entscheidungserhebliche Umweltrisiken zu erwarten, die 
nur teilweise und mit erheblichem Aufwand vermeidbar, minimierbar bzw. aus-
gleichbar sind. Mit umfangreichen Ersatzmaßnahmen ist zu rechnen. 

5 
sehr hoch 

In großen Untersuchungsgebietsflächen bzw. bzgl. der meisten Schutzgü-
ter/Teilkomplexe sind entscheidungserhebliche Umweltrisiken zu erwarten. 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind nicht immer 
möglich. Mit sehr umfangreichen Ersatzmaßnahmen ist zu rechnen. 
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Hinweise für die weitere Planung 
 
Nachfolgend werden die wesentlichen Umweltrisiken und Konflikte für die jeweiligen Schutzgü-
ter aufgelistet: 
 
HYDROLOGIE 
> Für weitere Planungen zur Anpassung des Nord-Ostsee-Kanals sind folgende Modelluntersu-

chungen zur hydrodynamischen Belastung der Wasserstraße erforderlich: 
- Quantifizierung der schiffserzeugten Belastung im Bereich der Oststrecke für Einzelfah-

rer. 
- Ermittlung der schiffserzeugten Belastung bei einer Erhöhung der Begegnungsziffer. 

 
GEWÄSSERMORPHOLOGIE 
> Es wird empfohlen, kontinuierlich die Schwebstoffgehalte bzw. die Trübung an verschiedenen 

Stationen innerhalb des NOK zu erfassen. Das Einbringen von Trübungsmessgeräten schon 
vor der Baumaßnahme würde es ermöglichen, durch die Anpassung der Oststrecke hervorge-
rufene Änderungen im Schwebstoffregime zu erkennen. 

> Des Weiteren sollten im gesamten Kanal kritische Böschungsbereiche, wo als Folge der Zu-
nahme der schiffserzeugten Belastungen Rutschungen und Böschungserosion auftreten kön-
nen, während und nach dem Vorhaben verstärkt überwacht und gegebenenfalls gesichert wer-
den. 

 
WASSERBESCHAFFENHEIT/STOFFHAUSHALT 
> Da aktuell keine hinreichende Datengrundlage zur Wasserbeschaffenheit besteht, wird emp-

fohlen Untersuchungen zur Wasserbeschaffenheit des NOK durchführen zu lassen. Das Unter-
suchungsprogramm sollte mindestens einen Jahresgang umfassen und Längsprofile der wich-
tigsten Parameter u. a. Sauerstoff, Nährstoffe, Leitfähigkeit und insbesondere auch die Algen-
biomasse (Chlorophyll) umfassen. 

> Beim Betrieb der Spülfelder Flemhude sollte die Qualität der Rücklaufwässer überwacht wer-
den, da die mit dem Rücklaufwasser in den Flemhuder See, die ableitenden Kanäle sowie den 
NOK eingetragenen sauerstoffzehrenden Substanzen und Nährstoffe die Wasserbeschaffenheit 
dieser Gewässer beeinträchtigen können. Insbesondere beim Verbringen von feinkörnigen, or-
ganik- und nährstoffreichen Sedimente sind u.a. hohe Ammoniumgehalte im Rücklaufwasser 
zu erwarten. 

> Zur Minimierung der möglicher Belastungen sind ggf. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Qualität der Rücklaufwässer durchzuführen. 

 
GRUNDWASSER 
> Bei der Ausführung der Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass insbesondere an den steilen 

Böschungsabschnitten wie im Ist-Zustand geeignete Drainagen angelegt werden, um ihre 
Standsicherheit zu gewährleisten. Werden im Unterwasserbereich Sande und Kiese ange-
schnitten, kann es lokal zu Rutschungen kommen. Sollen diese verhindert bzw. minimiert 
werden, sind ggf. geeignete technische Anpassungsmaßnahmen vorzusehen. 

 
BODEN 
> Auf Grund der umfangreichen Bodenverluste muss in der Planfeststellung mit umfangreichen 

Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Boden gerechnet werden. Von daher sollten 
Möglichkeiten zur Minimierung der Flächeneingriffe ausgelotet werden. Die Auswahl der 
Ausbauseite mit nachfolgenden Eingriffen in eher geringwertige Bodenbereiche bietet dazu 



Umweltrisikoeinschätzung für Projekte an Bundeswasserstraßen 
Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals 
 
 

89 

eine Möglichkeit. Hinweise dazu können aus Sicht des Schutzgutes Boden im Vorfeld der De-
tailplanung gegeben werden. Eingriffe in hochwertige Böden sind möglichst zu vermeiden 
bzw. zu minimieren. Bei der Planung und Realisierung möglicher Kompensationsmaßnahmen 
ist auf einen funktionellen Ausgleich verlustiger Bodenfunktionalität zu achten (Bodenfunkti-
onskonzept). Geeignete Bilanzierungsverfahren sind hierbei zu verwenden. 

> Für die Unterbringung der anfallenden Baggergutmassen ist auf ein effektives Baggergutma-
nagement nach den Vorgaben der HABAB-WSV (BMVBW & BfG 2000) zu setzen. Im Vor-
feld der Detailplanung sind dabei Verwendungs- und Verwertungsmöglichkeiten für die anfal-
lenden Bodenmassen zu prüfen und zu sichern (z.B. Verwendung für Maßnahmen im Land-
schaftsbau, wirtschaftliche Verwendung für infrastrukturelle Maßnahmen, Verwertung als 
Wirtschaftsgut in der Bauindustrie, Verwertung als Bodenverbesserung für landwirtschaftliche 
Zwecke). Damit können auch notwendige Flächen für die Unterbringung des Baggergutes 
(Spülfeder, Kanalkippen) reduziert werden. Werden zusätzliche Flächen für die landseitige 
Baggergutunterbringung benötigt, müssen für die Auswahl dieser Flächen geeignete Such-
raumverfahren entwickelt werden, die bodenschutzrechtliche und bodenfunktionelle Kompo-
nenten enthalten. Für das Auf- und Einbringen von Bodenmaterial sind die Vorgaben der 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV 1999) zu berücksichtigen. Die 
Unterbringung möglicherweise belasteten Baggergutes muss nach abfallrechtlichen Regelun-
gen geprüft werden. Der Informationsgehalt über die Stoffgehalte des Baggergutes muss für 
die Aufteilung der Stoffströme durch entsprechende Probenahmen und Analysen verdichtet 
werden. 

> Bodenüberformungen durch Stoffeintrag oder Verdichtung können durch die Verwendung 
von emissionsarmen Baumaschinen mit großer Auflastfläche minimiert werden. Versiegelun-
gen sind zu vermeiden z.B. durch Ausführung der Betriebswege in wassergebundener Bau-
weise. 

 
SCHADSTOFFE IN FESTSTOFFEN 
> Da Daten zur Schadstoffbelastung der Sedimente im Unterwasserböschungen fehlen, sollten 

in den von der Baumaßnahme betroffenen Bereichen Proben auf Schwermetalle, organische 
Schadstoffe und Organozinnverbindungen entsprechend der Anforderungen der HABAB-
WSV untersucht werden. Um sowohl die Qualität des zu baggernden Bodens als auch die der 
freigelegten Oberfläche zuverlässig beurteilen zu können, sollte die Beprobungstiefe ca. 
20 cm über die Schnitttiefe des geplanten Eingriffes hinausgehen. 

> Darüber hinaus sollten auch Schadstoffuntersuchungen in den Sohlsedimenten durchgeführt 
werden, um sicherzustellen, dass durch eine evtl. Resuspension von Böschungsmaterial und 
eine anschließende Sedimentation auf der Sohle des NOK während des Baggerns keine Ver-
schlechterung der Sedimentqualität auftritt. 

 
PFLANZEN (VEGETATION) 
> Aus vegetationskundlicher Sicht ist eine Erhaltung der Altbäume, die den Mischwaldbestand 

"Im Linden" zwischen der Geraden Königsförde und der Kurve Groß-Nordsee säumen, wün-
schenswert.  

> Bei Neupflanzungen sollte auf die Verwendung standortheimischer Arten geachtet werden.  
> Für Ausgleichsmaßnahmen bietet sich eine strukturelle Verbesserung der intensiv genutzten 

landwirtschaftlichen Flächen an, die sich direkt an den kanalbegleitenden Gehölzstreifen an-
schließen. Dies kann beispielsweise durch Anlage von Hecken und Gebüschen oder Acker-
randstreifen geschehen. 
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LANDSCHAFT (LANDSCHAFTSBILD) 
> Die geplanten Aufweitungen sind optimal in die Landschaft einzubinden. Im Zuge der weite-

ren Planung sind diese Bereiche zu visualisieren. 
> Bestehende Blickbeziehungen sind bei den Bepflanzungsmaßnahmen möglichst zu erhalten.  
> Im Zuge des Ausbaus sind, wo immer möglich, positiv wirksame Landschaftselemente wie 

Gehölze zu belassen, um das jetzige Erscheinungsbild zumindest in Teilbereichen zu erhalten. 
> Der komplette Verlust raumbildender Gehölzstrukturen (z.B. Betriebswegebau von Kkm 80,3 - 

84,3 – Südufer) ist durch Gehölzanpflanzungen auszugleichen.  
> Durch Verlagerung des Betriebswegebaus von Kkm 80,3 - 84,3 – Südufer auf das nördliche 

Ufer könnte der Verlust raumbildender Gehölzstrukturen vermieden werden. 
> Die Bepflanzungen, insbesondere die Windschutzpflanzungen sind dem Charakter der Land-

schaft und dem Gelände anzupassen. Monotone Aufforstungen sind zu vermeiden. 
> Landschaftsästhetisch positive Elemente wie z. B. waldartige Bereiche, Baumreihen, Einzel-

bäume und Gehölzgruppen sind aus standortheimischen Gehölzen zu entwickeln. Gehölzpflan-
zungen auf den neuen Böschungsflächen sind möglichst frühzeitig durchzuführen. Die Be-
pflanzungsmaßnahmen auf den Böschungen sollten vorzugsweise in ingenieurbiologischer 
Bauweise ausgeführt werden. 

> Seitenkippen sind möglichst im sichtverschatteten, intensiv landwirtschaftlich genutzten Be-
reichen anzulegen. 

 
TIERE (FAUNA) 
> Generell sollten bei der Planung der Bauarbeiten die unterschiedlichen Aktivitätsphasen der 

verschiedenen Tiergruppen berücksichtigt werden, um nachteilige Auswirkungen zu reduzie-
ren. Beispielsweise sollten bei der Ausführungsplanung der Nassbaggerarbeiten die Laichwan-
derung der Heringe berücksichtigt werden, um Auswirkungen der Maßnahme auf den He-
ringsbestand zu minimieren. Die Maßnahmen im Bereich der Levensauer Hochbrücke sollten 
außerhalb der Winterruhezeiten der Fledermäuse stattfinden. Aus ornithologischer Sicht ist der 
Einsatz von Großgeräten außerhalb der Brutzeiten zu empfehlen.  

> Möglichkeiten zur Minimierung der Beeinträchtigungen auf die Fauna sollten bei der Ausfüh-
rungsplanung Berücksichtigung finden. Beispielsweise könnte geprüft werden, ob durch Wie-
derverwendung und aquatischer Lagerung des Uferdeckwerks Beeinträchtigungen auf das 
Makrozoobenthos minimiert werden können.  

> Bei der Planung der Ausgleichsmaßnahmen ist es empfehlenswert strukturelle Verbesserungen 
im aquatischen und terrestrischen Bereich in Betracht zu ziehen. Hierzu sollten Möglichkeiten 
zur Anlage von Flachwasserbereichen, die Verbesserung der Gewässervernetzung bspw. durch 
Anlage von Fischtreppen und Anpflanzungen in bestimmten Bereichen Beachtung finden. 

 
ALLGEMEINE HINWEISE 
> Besondere Beachtung im weiteren Planungsverfahren sollte das Verbringungskonzept für die 

u.a. aus vegetationskundlicher und faunistischer Sicht wertvollen Ablagerungsflächen am 
Flemhuder See finden. 

> Unter Berücksichtigung der Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie sollten Kompensati-
onsmaßnahmen derart gestaltet werden, dass sie die Zielsetzung "gutes ökologisches Potenzi-
al" unterstützen (z.B. Verbesserung der fischereiökologischen Rahmenbedingungen des Ge-
wässersystems Nord-Ostsee-Kanal durch Maßnahmen in den Nebengewässern). 
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Abb. 6-1: Wirkungsgefüge für die URE "Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals" 
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7 Zusammenfassung 
Anpassung der Ostrecke des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) 

Bezeichnung 

Land 

 

Projektart 
BWaStr 

Umweltrisikoeinschätzung und FFH-Verträglichkeits-
einschätzung für Projekte an Bundeswasserstraßen 

  Anpassung  der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals 
(NOK) zwischen Kkm 80 – Kkm 93,5 

Projektmerkmale Vergrößerung der Sohlbreite, Aufweitung der Wasserspiegelbreite in 4 Berei-
chen, Betriebswegebau und Böschungssicherung 

Ergebnisübersicht 
Umweltrisiko URE-Einstufung und 

FFH-
Verträglichkeitsein-
schätzung 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

Begründung 

In einem Raum mit geringer bis hoher Raumbedeutung (B bis D) und geringem Konfliktpotenzial 
durch Schutz- und Restriktionsflächen wird ein Projekt geplant, welches bezüglich des Grades der Be-
lastungen als gering (I) bis hoch (III) eingestuft wird. 

Als resultierende Bewertung wird ein hohes Umweltrisiko (Stufe 4) gewählt, d.h. in wesentlichen Un-
tersuchungsgebietsflächen bzw. bzgl. mehrerer Schutzgüter/Teilkomplexe sind entscheidungser-
hebliche Umweltrisiken zu erwarten, die nur teilweise und mit erheblichem Aufwand vermeidbar, 
minimierbar bzw. ausgleichbar sind. Mit umfangreichen Ersatzmaßnahmen ist zu rechnen. 

M

Grad der Belastungen
Raumbedeutung I II III

gering mittel hoch

A
Bereiche mit sehr geringer
Zustandsbewertung

B
Bereiche mit geringer
Zustandsbewertung

H

FC
Bereiche mit mittlerer
Zustandsbewertung

WsD
Bereiche mit hoher
Zustandsbewertung

E
Bereiche mit sehr hoher
Zustandsbewertung

Gw, S B, V

L

 
 
 

Beiträge: B = Boden, F = Tiere (Fauna), Gw = Grundwasser, H = Hydrologie, L = Landschaft (Landschaftsbild), M = 
Gewässermorphologie, S = Schadstoffe in Feststoffen, V = Pflanzen (Vegetation), Ws = Wasserbeschaf-
fenheit, Stoffhaushalt 

 
Legende zur Einstufung des Umweltrisikos 
 
Gruppe 1 2 3 4 5
Bewertung sehr gering gering mittel hoch sehr hoch  
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Schutzgebiete allgemein, FFH-Verträglichkeitseinschätzung: 

Im Wirkraum des Projektes liegen 2 Landschaftsschutzgebiete, 3 FFH-Gebiete und ein Wasserschongebiet. 

Die FFH-Verträglichkeitseinschätzung wurde für folgende, vom Bundesland Schleswig-Holstein nach Brüssel 
zur Meldung vorgesehenen Natura 2000 Gebiete durchgeführt: 

FFH-Gebietsvorschlag "Kalkquelle am NOK in Kiel" (1626-351) 
FFH-Gebietsvorschlag "Kiel Wik / Bunkeranlage" (1626-325) 
FFH-Gebietsvorschlag "Kluvensieker Holz" (1625-301) 

Die Schutzgebiete sind weder unmittelbar noch mittelbar von der Fahrrinnenanpassung der NOK-Oststrecke 
betroffen, so dass Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks auszuschließen sind. 

Im Rahmen der weiterführenden Planung ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

Erläuterungen zum Projekt und zur Vorhabensbeschreibung 
 
Projektbeschreibung zur Festlegung des Untersuchungsraumes 

Ziel der Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals ist die Optimierung der schifffahrtlichen und nauti-
schen Verhältnisse in diesem Abschnitt sowie die Berücksichtigung der Zunahme des Schiffsverkehrs insge-
samt. Hierzu ist eine Verbreiterung der Wasserspiegelbreite in 4 Bereichen der Oststrecke von 102,5 m auf 136 
m unter Beibehaltung der Wassertiefe von 11 m geplant, sowie der Bau von Betriebswegen und Böschungssi-
cherungen. Geplante Maßnahmen:  
 

Kkm Kanal- 
Seite Bezeichnung max. seitl. 

Eingriffs-
tiefe 

Boden-
abtrag 

Fläche 

von bis   [m] [Mio. m³] [ha] 

80,0 83,4 N Aufweitung der Gerade Königsförde auf eine Wasser-
spiegelbreite von 136 m und auf eine Sohlenbreite von 
70 m bei einer Wassertiefe von 11 m 

50 1,00 12,0 

83,4 84,1 N Aufweitung der Kurve Groß-Nordsee auf eine Wasser-
spiegelbreite von 136 m und auf eine Sohlenbreite von 
70 m bei einer Wassertiefe von 11 m 

60 1,00 11,7 

80,3 84,3 S Betriebswegebau 15 1,00 6,0 

86,1 88,5 N Aufweitung der Kurve Landwehr auf eine Wasserspie-
gelbreite von 136 m und auf eine Sohlenbreite von 70 m 
bei einer Wassertiefe von 11 m 

65 2,50 12,1 

86,7 86,8 N/S Ersatz und Rückverlegung der Fährlandeanlage Land-
wehr 

- - - 

85,8 86,7 S Betriebswegebau 15 0,25 1,35 

87,5 92,5 S Aufweitung der Wittenbeker Kurve auf einen Mindest-
radius von 3000 m bei einer Sohlenbreite von 70 m und 
Wassertiefe von 11 m 

90 1,66 23,9 

93,4 93,5 N/S Böschungssicherung Alte Levensauer Hochbrücke - 0,96 - 

Summe 8,37  
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Planungsstand und Fachbeiträge Umwelt 

Das Verfahren befindet sich in einem frühen Planungsstadium. Die HU/AU-Unterlagen wurden noch nicht 
erstellt und eine UVU noch nicht beauftragt. 

Raumbeschreibung 

Der ursprünglich "Kaiser-Wilhelm-Kanal" genannte NOK wurde nach achtjähriger Bauzeit am 21. Juni 1895 
dem Verkehr übergeben. Der NOK verbindet die Elbe bei Brunsbüttel mit der Kieler Förde (Ostsee). Er 
durchquert zunächst die bis zu 3 m tieferliegende Marsch und durchschneidet dann den bis zu 25 m hohen 
Geestrücken. Bis Rendsburg folgt der Kanal der Eiderniederung, erreicht dann das holsteinische Hügelland, in 
dem streckenweise die Reste früherer Eiderseen durchquert werden, und mündet nach rund 100 km bei Kiel-
Holtenau in die Förde. An den Enden ist der Kanal durch Schleusen gegen die wechselnden Wasserstände der 
Elbe und Ostsee abgeschlossen.  

Das Gesamteinzugsgebiet des Nord-Ostsee-Kanals in seiner Funktion als Vorfluter umfasst 1580 km², davon 
werden 250 km² Niederungsgebiet durch 19 Schöpfwerke künstlich entwässert. Wegen der starken Beanspru-
chung aus Wellenschlag, Wasserspiegelabsunk und Rückströmung vorbeifahrender Schiffe sind die Ufer be-
festigt.  

Die auszubauende Teilstrecke beginnt bei Kkm 80,0 (Weiche Königsförde/Ost) und erstreckt sich bis zur Al-
ten Levensauer Hochbrücke bei Kkm 93,5. Zum Vorhabensgebiet gehört der östliche Teil der Weiche Königs-
förde sowie die Kurven Groß-Nordsee und Schwartenbeck. Der Kanal ist teilweise mit Betriebswegen auf bei-
den Seiten ausgestattet. Neben der Fähre Landwehr (Kkm 86,7) kreuzen die beiden Levensauer Hochbrücken 
(Kkm 93,5) den Kanal. 

Der zu betrachtende Kanalabschnitt durchfließt den Naturraum "Schleswig-Holsteinisches Hügelland", wel-
cher in diesem Bereich in die Teilräume "Hüttener und Duvenstedter Berge", "Dänischer Wohld" (beide nörd-
lich des NOK) und "Westensee-Endmoränengebiet" (südlich des NOK) gegliedert ist. Das Hügelland ist u.a. 
durch vielfältige Geländeformen und mitunter rasche Wechsel der Böden geprägt. Der Naturraum ist durch 
zahlreiche kleinere und größere Seen sowie die landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet. Kleinere Wald-
gebiete finden sich beispielsweise auf Hügelkuppen. 
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Übersicht Umweltrisiken/Konflikte 

Nachfolgend werden die wesentlichen Umweltrisiken und Konflikte für die jeweiligen Schutzgüter aufge-
listet: 

 
HYDROLOGIE 
> Die Vergrößerung der Kanalquerschnitte führt zu geringfügigen Veränderungen der Strömungen, 

welche hauptsächlich durch Entwässerung und Schiffspassagen verursacht werden. Die Veränderun-
gen sind jedoch sehr gering. 

 
GEWÄSSERMORPHOLOGIE 
> Temporäre Zunahme der Trübung während des Vorhabens. Besonders im Westteil des Kanals ggf. 

dauerhafter Anstieg von suspendiertem Material in der Wassersäule durch Zunahme der schiffser-
zeugten Belastungen (Zunahme der Schiffsbewegungen und größere Abladetiefen). 

> Erosionstendenzen an der Sohle und am Böschungsfuß des Kanals durch Zunahme der schiffser-
zeugten Belastungen sind nicht auszuschließen. 

> Aufgrund der baulichen Veränderungen kann es zu einer Verlagerung der Sedimentations- und Ero-
sionsbereiche im Kanal kommen. 

 
WASSERBESCHAFFENHEIT/STOFFHAUSHALT 
> Die Zunahme der mittleren Wassertiefen bewirkt eine Beeinträchtigung der physikalischen Wieder-

belüftung und des biogenen Sauerstoffeintrags. Dadurch kann der Sauerstoffhaushalt des NOK ge-
ringfügig belastet werden.  

> Zudem können im Nahbereich der Baggerungen erhöhte Trübungen, Sauerstoffzehrungen und Nähr-
stoffgehalte auftreten, die zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen der Wasserbeschaffenheit im NOK 
führen. 

 
GRUNDWASSER 
> Ein Teil der durchzuführenden Baumaßnahmen befindet sich im Wasserschongebiet für die Trink-

wasserversorgung der Stadt Kiel, die ihr Trinkwasser aus den allerdings nach oben gut geschützten 
tertiären Braunkohlesanden entnimmt. 

 
BODEN 
> Irreversibler Verlust von 59,7 ha vorwiegend mittelwertiger, kleinflächig jedoch auch hochwertiger 

Böden einhergehend mit dem Verlust sämtlicher Bodenfunktionen durch Aufweitung von drei Kur-
ven und einer Geraden. 

> Überformungen von 7,35 ha gering- bis mittelwertiger Böden  mit Veränderung von Bodenstruktur 
durch Bau der Betriebswege mit Verlust 1,25 Mio m³ Bodenvolumen. 

> Bauzeitliche Änderung stofflicher Bodeneigenschaften durch Stoffimmissionen der Baumaschinen 
und Transport des Baggergutes. 

> Konfliktbereiche sind hochwertige organisch geprägte Böden im alten Eidertal sowie gering oder 
nicht genutzte Böden aus Geschiebematerialien. 

 
SCHADSTOFFE IN FESTSTOFFEN 
> Falls bei der Uferrückverlegung Altlasten angeschnitten werden, können hoch mit Schadstoffen be-

lastete Sedimente resuspendiert werden, die auf der Sohle des NOK sedimentieren. In den übrigen 
Bereichen ist eine geringe bis keine Auswirkung auf die Qualität der Sohlsedimente zu erwarten. 
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Fortsetzung Übersicht Umweltrisiken/Konflikte 

PFLANZEN (VEGETATION) 
> Beeinträchtigungen für die Vegetation ergeben sich durch den flächenhaften Verlust von Lebens-

räumen durch Abtrag und Überbauung. Die den Kanal durchgehend begleitenden Gehölzpflanzun-
gen werden in weiten Teilen entfernt und haben eine Zerstörung des Biotopverbundes entlang des 
Kanals zur Folge. Außerdem muss bis zu ihrer vollständigen Wiederherstellung mit einem Zeitraum 
von mehreren Jahrzehnten gerechnet werden. 

 
TIERE (FAUNA) 
> Dezimierung und Vernichtung bodenlebender Tiere in Baggerbereichen mit Wiederbesiedlung in-

nerhalb von einigen Monaten bis wenigen Jahren (langlebige Arten)  
> Lokale Beeinträchtigung und mögliche Bestandsrückgänge einzelner Tierarten aufgrund der tenden-

ziell zunehmenden Trübung und erhöhten hydraulischen Belastung  
> Lebensraumverluste im aquatischen und terrestrischen Bereich beeinträchtigen lokal einige Tierarten 

Störwirkungen auf einzelne Arten während der Bauphase durch akustische, visuelle und Erschütte-
rungs-Störreize  

 
LANDSCHAFT (LANDSCHAFTSBILD) 

> Beeinträchtigungen der Landschaft ergeben sich durch den Verlust prägender Landschaftselemente 
(u.a. Waldflächen, flächenhafte Gehölzsituation entlang des Ufers und der Böschungen, Knickland-
schaften) sowie durch das Einbringen neuer, wesensfremder und deshalb störender Elemente (zusätz-
liche Betriebswege in vorher nicht durch Betriebswege gestörten Räumen). Die neu entstehenden Bö-
schungsflächen sind zunächst vegetationsarm und stellen im Vergleich zur aktuellen Situation we-
sensfremde und störende Elemente dar. 

 
Hinweise für die weitere Planung 

HYDROLOGIE 
> Für weitere Planungen zur Anpassung des Nord-Ostsee-Kanals sind folgende Modelluntersuchungen 

zur hydrodynamischen Belastung der Wasserstraße erforderlich: 
- Quantifizierung der schiffserzeugten Belastung im Bereich der Oststrecke für Einzelfahrer. 
- Ermittlung der schiffserzeugten Belastung bei einer Erhöhung der Begegnungsziffer. 

 
GEWÄSSERMORPHOLOGIE 
> Es wird empfohlen, kontinuierlich die Schwebstoffgehalte bzw. die Trübung an verschiedenen Stati-

onen innerhalb des NOK zu erfassen. Das Einbringen von Trübungsmessgeräten schon vor der Bau-
maßnahme würde es ermöglichen, durch die Anpassung der Oststrecke hervorgerufene Änderungen 
im Schwebstoffregime zu erkennen. 

> Des Weiteren sollten im gesamten Kanal kritische Böschungsbereiche, wo als Folge der Zunahme 
der schiffserzeugten Belastungen Rutschungen und Böschungserosion auftreten können, während 
und nach dem Vorhaben verstärkt überwacht und gegebenenfalls gesichert werden. 
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Fortsetzung Hinweise für die weitere Planung 

WASSERBESCHAFFENHEIT/STOFFHAUSHALT 
> Da aktuell keine hinreichende Datengrundlage zur Wasserbeschaffenheit besteht, wird empfohlen 

Untersuchungen zur Wasserbeschaffenheit des NOK durchführen zu lassen. Das Untersuchungspro-
gramm sollte mindestens einen Jahresgang umfassen und Längsprofile der wichtigsten Parameter 
u.a. Sauerstoff, Nährstoffe, Leitfähigkeit und insbesondere auch die Algenbiomasse (Chlorophyll) 
umfassen. 

> Beim Betrieb der Spülfelder Flemhude sollte die Qualität der Rücklaufwässer überwacht werden, da 
die mit dem Rücklaufwasser in den Flemhuder See, die ableitenden Kanäle sowie den NOK einge-
tragenen sauerstoffzehrenden Substanzen und Nährstoffe die Wasserbeschaffenheit dieser Gewässer 
beeinträchtigen können. Insbesondere beim Verbringen von feinkörnigen, organik- und nährstoffrei-
chen Sedimente sind u.a. hohe Ammoniumgehalte im Rücklaufwasser zu erwarten. 

> Zur Minimierung der möglicher Belastungen sind ggf. Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität 
der Rücklaufwässer durchzuführen. 

 
GRUNDWASSER 
> Bei der Ausführung der Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass insbesondere an den steilen Bö-

schungsabschnitten wie im Ist-Zustand geeignete Drainagen angelegt werden, um ihre Standsicherheit 
zu gewährleisten. Werden im Unterwasserbereich Sande und Kiese angeschnitten, kann es lokal zu 
Rutschungen kommen. Sollen diese verhindert bzw. minimiert werden, sind ggf. geeignete technische 
Anpassungsmaßnahmen vorzusehen. 

 
BODEN 
> Auf Grund der umfangreichen Bodenverluste muss in der Planfeststellung mit umfangreichen Kom-

pensationsmaßnahmen für das Schutzgut Boden gerechnet werden. Von daher sollten Möglichkeiten 
zur Minimierung der Flächeneingriffe ausgelotet werden. Die Auswahl der Ausbauseite mit nachfol-
genden Eingriffen in eher geringwertige Bodenbereiche bietet dazu eine Möglichkeit. Hinweise dazu 
können aus Sicht des Schutzgutes Boden im Vorfeld der Detailplanung gegeben werden. Eingriffe in 
hochwertige Böden sind möglichst zu vermeiden bzw. zu minimieren. Bei der Planung und Realisie-
rung möglicher Kompensationsmaßnahmen ist auf einen funktionellen Ausgleich verlustiger Boden-
funktionalität zu achten (Bodenfunktionskonzept). Geeignete Bilanzierungsverfahren sind hierbei zu 
verwenden. 

> Für die Unterbringung der anfallenden Baggergutmassen ist auf ein effektives Baggergutmanage-
ment nach den Vorgaben der HABAB-WSV (BMVBW & BfG 2000) zu setzen. Im Vorfeld der De-
tailplanung sind dabei Verwendungs- und Verwertungsmöglichkeiten für die anfallenden Bodenmas-
sen zu prüfen und zu sichern (z.B. Verwendung für Maßnahmen im Landschaftsbau, wirtschaftliche 
Verwendung für infrastrukturelle Maßnahmen, Verwertung als Wirtschaftsgut in der Bauindustrie, 
Verwertung als Bodenverbesserung für landwirtschaftliche Zwecke). Damit können auch notwendi-
ge Flächen für die Unterbringung des Baggergutes (Spülfeder, Kanalkippen) reduziert werden. Wer-
den zusätzliche Flächen für die landseitige Baggergutunterbringung benötigt, müssen für die Aus-
wahl dieser Flächen geeignete Suchraumverfahren entwickelt werden, die bodenschutzrechtliche und 
bodenfunktionelle Komponenten enthalten. Für das Auf- und Einbringen von Bodenmaterial sind die 
Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV 1999) zu berücksichtigen. 
Die Unterbringung möglicherweise belasteten Baggergutes muss nach abfallrechtlichen Regelungen 
geprüft werden. Der Informationsgehalt über die Stoffgehalte des Baggergutes muss für die Auftei-
lung der Stoffströme durch entsprechende Probenahmen und Analysen verdichtet werden. 

> Bodenüberformungen durch Stoffeintrag oder Verdichtung können durch die Verwendung von emis-
sionsarmen Baumaschinen mit großer Auflastfläche minimiert werden. Versiegelungen sind zu ver-
meiden z.B. durch Ausführung der Betriebswege in wassergebundener Bauweise. 
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Fortsetzung Hinweise für die weitere Planung 

SCHADSTOFFE IN FESTSTOFFEN 
> Da Daten zur Schadstoffbelastung der Sedimente im Unterwasserböschungen fehlen, sollten in den 

von der Baumaßnahme betroffenen Bereichen Proben auf Schwermetalle, organische Schadstoffe 
und Organozinnverbindungen entsprechend der Anforderungen der HABAB-WSV untersucht wer-
den. Um sowohl die Qualität des zu baggernden Bodens als auch die der freigelegten Oberfläche zu-
verlässig beurteilen zu können, sollte die Beprobungstiefe ca. 20 cm über die Schnitttiefe des geplan-
ten Eingriffes hinausgehen. 

> Darüber hinaus sollten auch Schadstoffuntersuchungen in den Sohlsedimenten durchgeführt werden, 
um sicherzustellen, dass durch eine evtl. Resuspension von Böschungsmaterial und eine anschließen-
de Sedimentation auf der Sohle des NOK während des Baggerns keine Verschlechterung der Sedi-
mentqualität auftritt. 

 
PFLANZEN (VEGETATION) 
> Aus vegetationskundlicher Sicht ist eine Erhaltung der Altbäume, die den Mischwaldbestand "Im 

Linden" zwischen der Geraden Königsförde und der Kurve Groß-Nordsee säumen, wünschenswert.  
> Bei Neupflanzungen sollte auf die Verwendung standortheimischer Arten geachtet werden. 
> Für Ausgleichsmaßnahmen bietet sich eine strukturelle Verbesserung der intensiv genutzten land-

wirtschaftlichen Flächen an, die sich direkt an den kanalbegleitenden Gehölzstreifen anschließen. 
Dies kann beispielsweise durch Anlage von Hecken und Gebüschen oder Ackerrandstreifen gesche-
hen. 

 
LANDSCHAFT (LANDSCHAFTSBILD) 
> Die geplanten Aufweitungen sind optimal in die Landschaft einzubinden. Im Zuge der weiteren Pla-

nung sind diese Bereiche zu visualisieren. 
> Bestehende Blickbeziehungen sind bei den Bepflanzungsmaßnahmen möglichst zu erhalten. 
> Im Zuge des Ausbaus sind, wo immer möglich, positiv wirksame Landschaftselemente wie Gehölze 

zu belassen, um das jetzige Erscheinungsbild zumindest in Teilbereichen zu erhalten. 
> Der komplette Verlust raumbildender Gehölzstrukturen (z.B. Betriebswegebau von Kkm 80,3 - 84,3 – 

Südufer) ist durch Gehölzanpflanzungen auszugleichen. 
> Durch Verlagerung des Betriebswegebaus von Kkm 80,3 - 84,3 / Südufer auf das nördliche Ufer 

könnte der Verlust raumbildender Gehölzstrukturen vermieden werden. 
> Die Bepflanzungen, insbesondere die Windschutzpflanzungen sind dem Charakter der Landschaft 

und dem Gelände anzupassen. Monotone Aufforstungen sind zu vermeiden. 
> Landschaftsästhetisch positive Elemente wie z. B. waldartige Bereiche, Baumreihen, Einzelbäume 

und Gehölzgruppen sind aus standortheimischen Gehölzen zu entwickeln. Gehölzpflanzungen auf den 
neuen Böschungsflächen sind möglichst frühzeitig durchzuführen. Die Bepflanzungsmaßnahmen auf 
den Böschungen sollten vorzugsweise in ingenieurbiologischer Bauweise ausgeführt werden. 

> Seitenkippen sind möglichst im sichtverschatteten, intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereichen 
anzulegen. 
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Fortsetzung Hinweise für die weitere Planung 

TIERE (FAUNA) 
> Generell sollten bei der Planung der Bauarbeiten die unterschiedlichen Aktivitätsphasen der verschie-

denen Tiergruppen berücksichtigt werden, um nachteilige Auswirkungen zu reduzieren. Beispielswei-
se sollten bei der Ausführungsplanung der Nassbaggerarbeiten die Laichwanderung der Heringe be-
rücksichtigt werden, um Auswirkungen der Maßnahme auf den Heringsbestand zu minimieren. Die 
Maßnahmen im Bereich der Levensauer Hochbrücke sollten außerhalb der Winterruhezeiten der Fle-
dermäuse stattfinden. Aus ornithologischer Sicht ist der Einsatz von Großgeräten außerhalb der Brut-
zeiten zu empfehlen.  

> Möglichkeiten zur Minimierung der Beeinträchtigungen auf die Fauna sollten bei der Ausführungs-
planung Berücksichtigung finden. Beispielsweise könnte geprüft werden, ob durch Wiederverwen-
dung und aquatischer Lagerung des Uferdeckwerks Beeinträchtigungen auf das Makrozoobenthos mi-
nimiert werden können.  

> Bei der Planung der Ausgleichsmaßnahmen ist es empfehlenswert strukturelle Verbesserungen im 
aquatischen und terrestrischen Bereich in Betracht zu ziehen. Hierzu sollten Möglichkeiten zur Anla-
ge von Flachwasserbereichen, die Verbesserung der Gewässervernetzung bspw. durch Anlage von 
Fischtreppen und Anpflanzungen in bestimmten Bereichen Beachtung finden. 

 
ALLGEMEINE HINWEISE 
> Besondere Beachtung im weiteren Planungsverfahren sollte das Verbringungskonzept für die u.a. aus 

vegetationskundlicher und faunistischer Sicht wertvollen Ablagerungsflächen am Flemhuder See 
finden. 

> Unter Berücksichtigung der Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie sollten Kompensationsmaß-
nahmen derart gestaltet werden, dass sie die Zielsetzung "gutes ökologisches Potenzial" unterstützen 
(z.B. Verbesserung der fischereiökologischen Rahmenbedingungen des Gewässersystems Nord-
Ostsee-Kanal durch Maßnahmen in den Nebengewässern).  

 
Übersicht Datengrundlagen 
Die verwendeten Datengrundlagen sind in dem Bericht "Umweltrisikoeinschätzung und FFH-
Verträglichkeitseinschätzung für Projekte an Bundeswasserstraßen - "Anpassung der Oststrecke des 
Nord-Ostsee-Kanals zwischen Kkm 80,0 und Kkm 93,5" in Kapitel 3.2 aufgeführt (BfG-Bericht 1423, 
2005).  
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Ergebniszusammenfassung und Begründung der Einstufungen 

Raumbedeutung 

 A, sehr gering  B, gering  C, mittel  D, hoch  E, sehr hoch 

Die Raumbedeutung für die Schutzgüter Wasserbeschaffenheit/Stoffhaushalt und Landschaft (Land-
schaftsbild) wurde hoch (D) bewertet. Die Aspekte Grundwasser, Schadstoffe in Feststoffen, Tiere (Fau-
na), Boden und Pflanzen (Vegetation) wurden mit einer mittleren Raumbedeutung (C) belegt. Hydrologie 
und Gewässermorphologie besitzen eine geringe Raumbedeutung (B). 

Da sowohl für die biotischen Schutzgüter Pflanzen (Vegetation) und Tiere (Fauna), als auch für Boden, 
Grundwasser sowie Schadstoffe in Feststoffen eine mittlere Raumbedeutung festgestellt wurde und diesen 
Schutzgütern in der URE und in weiteren planungsrelevanten Schritten eine entsprechende Bedeutung 
zukommt, wird als zusammenfassende Bewertung die Raumbedeutung mittel (C) gewählt. 

Grad der Belastungen 

 I, gering  II, mittel  III, hoch 

Die Einschätzung der Auswirkung der Maßnahme (Grad der Belastungen) variiert von gering (Hydrologie, 
Schadstoffe in Feststoffen, Grundwasser und Wasserbeschaffenheit/Stoffhaushalt) über mittel (Gewässer-
morphologie), Tiere (Fauna) und Landschaft (Landschaftsbild)) bis hoch (Boden und Vegetation). 

Zwar werden die Belastungen überwiegend als gering (I) bis mittel (II) angesehen, für beiden besonders 
relevanten Schutzgüter Boden und Vegetation wird jedoch ein hoher (III) Grad der Belastungen vorausge-
sagt. Aus diesem Grund wird der Grad der Belastungen auch insgesamt als hoch (III) eingestuft.  

Umweltrisiko 

 1, sehr gering  2, gering  3, mittel  4, hoch  5, sehr hoch 

Das fachspezifische Umweltrisiko ergibt sich aus der Überschneidung von Raumbedeutung und Grad der 
Belastung (Tab. 6-1) entsprechend für Hydrologie als sehr gering, für Schadstoffe in Feststoffen, Grund-
wasser und Gewässermorphologie als gering, für Wasserbeschaffenheit/Stoffhaushalt und Tiere (Fauna) 
als mittel und für Landschaft (Landschaftsbild), Pflanzen (Vegetation) und Boden als hoch. 

Bei der Gesamteinschätzung wird aufgrund der überwiegend mittleren Raumbedeutung und des vornehm-
lich hohen Grades der Belastungen für das Projekt insgesamt das Umweltrisiko als hoch (4) eingestuft, 
d.h. "in wesentlichen Untersuchungsgebietsflächen bzw. bzgl. mehrerer Schutzgüter/Teilkomplexe 
sind entscheidungserhebliche Umweltrisiken zu erwarten, die nur teilweise und mit erheblichem 
Aufwand vermeidbar, minimierbar bzw. ausgleichbar sind. Mit umfangreichen Ersatzmaßnahmen 
ist zu rechnen." 
 

X
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Abkürzungsverzeichnis 
 
 
BAW Bundesanstalt für Wasserbau 
BArtSchV Bundesartenschutzverordnung 
BBodSchG  Bundes-Bodenschutzgesetz 
BBodSchV  Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
BfG  Bundesanstalt für Gewässerkunde 
Bft. Beaufort (Einheit zur Messung der Windgeschwindigkeit) 
BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
BTEX Sammelbezeichnung für Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole 
DGJ Deutsche Gewässerkundlisches Jahrbuch 
EG-FFH-RL EG-Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
FFH-VE FFH-Verträglichkeitseinschätzung 
GLA  Geologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
GOK Geländeoberkante 
GW Grundwasser 
HABAB-WSV Handlungsanweisung für den Umgang mit Baggergut im Binnenland 
IBA Important Bird Area 
Kkm Kanalkilometer 
LANU  Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein 
LBodSchG  Landesbodenschutzgesetz 
LNatSchG Landesnaturschutzgesetz 
MHq Mittlerer höchster Abfluss 
MNq Mittlerer niedrigster Abfluss 
Mq Mittlere Abflussspende 
MThw Mittleres Tidehochwasser 
MTnw Mittleres Tideniedrigwasser 
MUNL Ministerium für Umwelt, Natur und Landwirtschaft des Landes Schleswig-

Holstein 
MUNF (ehemals) Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein 
NN Normalnull 
NOK Nord-Ostsee-Kanal 
PAK Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe 
Thw  Tidehochwasser 
Tnw Tideniedrigwasser 
URE Umweltrisikoeinschätzung 
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVU Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
VG Verkehrsgruppe  
WSA  Wasser- und Schifffahrtsamt 
WSD Nord Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord 
WSP Wasserspiegel 
 




